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Gemeinderatssitzung am 03.07.2023
1. Einwohnerfragestunde

Es wurde keine Frage gestellt.

2.  Kalkulation der zentralen Abwassergebühren für den Be-
messungszeitraum 2023 – 2024 – Änderung der Abwas-
sersatzung

Der Gemeinderat hat letztmalig die gesplittete Abwasserge-
bühr am 20.11.2019 für den Bemessungszeitraum 2020 – 2022 
beschlossen. Die Kalkulation wurde von der Fa. Schmidt und 
Häuser GmbH aus Nordheim durchgeführt.
Sie wurde erneut beauftragt, die Gebührenkalkulation für den 
Bemessungszeitraum 2023 – 2024 durchzuführen. Herr Häuser 
stellte die Prognosekalkulation vor und ging auf die grundle-
genden Daten ein. Der Gemeinderat setzte die Gebührensätze 
der zentralen Abwasserbeseitigung rückwirkend für den Zeit-
raum 01/2023 – 12/2024 fest.

Der Gemeinderat entschied einstimmig mit zwei Enthaltungen, 
die Schmutzwassergebühr für die Jahre 2023 – 2024 von bis-
her 3,77 €/m³ auf 3,84 €/m³ zu erhöhen. Die Niederschlags-
wassergebühr für die Jahre 2023 – 2024 wird von bisher  
0,51 €/m² auf 0,68 €/m² erhöht.
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Herzliche Einladung zum 

Ulrichsmarkt 
am 08./09.07.2023

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am Samstag, 08.07. und Sonntag, 09.07.2023 findet auf dem 
Marktplatz in Dischingen der traditionelle Ulrichsmarkt mit 
vielen Marktbestückern statt. Geboten ist eine bunte 
 Mischung an Ständen mit Bekleidung, Lederwaren u. a.. 
Der Markt beginnt am Samstag um 13.00 Uhr.
Wir laden Sie zum Besuch des Marktes recht herzlich ein.
Der Verkehr wird an diesen Tagen umgeleitet. Die Anwohne- 
rinnen und Anwohner bitten wir um Verständnis für die 
 entstehenden Einschränkungen.

Gemeindeverwaltung Dischingen

Redaktionsschluss 
Am Freitag, 04.08. und Freitag, 11.08.2023 erscheinen keine 
Nachrichtenblätter. Demzufolge müssen Mitteilungen und  
Annoncen bereits im Nachrichtenblatt, welches am Freitag, 
28.07.2023 erscheint, veröffentlicht werden. Redaktions-
schluss hierzu ist am Montag, 24.07.2023, 14.00 Uhr. Zu spät 
eingehende Beiträge können gegebenenfalls nicht mehr  
veröffentlicht werden.

Wir bitten um Beachtung!
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Dem Beschlussantrag der Fa. Schmidt und Häuser wurde in 
den übrigen Punkten ebenso zugestimmt wie der Neufassung 
der Abwassersatzung. Bei den Abwasserbeiträgen und Zähler-
gebühren wurden keine Änderungen vorgenommen. Diese blei-
ben unverändert.

3.  Kalkulation der Wasserverbrauchsgebühr (Wasserzins) 
für den Bemessungszeitraum 2023 – 2024 – Änderung 
der Wasserversorgungssatzung

Der Gemeinderat hat letztmalig den Wasserzins am 20.11.2019 
für den Bemessungszeitraum 2020 – 2022 beschlossen. Erneut 
wurde die Fa. Schmidt und Häuser GmbH beauftragt, die Ge-
bührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 2023 – 2024 
durchzuführen. Herr Häuser stellte die Kalkulation vor und ging 
auf die Auswirkungen der Parameter ein. 
Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich die Wasserver-
brauchsgebühr von bisher 2,20 €/m³ auf 2,40 €/m³ rückwir-
kend für den Zeitraum 01/2023 – 12/2024 zu erhöhen.
Dem Beschlussantrag der Fa. Schmidt und Häuser wurde in 
den übrigen Punkten ebenso wie der Neufassung der Wasser-
versorgungssatzung zugestimmt.

4.  Elektrotechnik Egauhalle: aktueller Sachstand und  
weiteres Vorgehen

Die Egauhalle soll zukünftig die Anforderungen für den Kata-
strophenschutz erfüllen. Hierfür ist unter anderem wichtig, 
dass das Gebäude bei Stromausfall mit einem externen Not-
stromaggregat versorgt werden kann. Dies ist von zentraler 
Bedeutung, weil die Hackschnitzelheizung und das Nahwär-
menetz mit dieser Stromversorgung verbunden sind.
Die vorhandene Elektroinstallation mit den dazugehörigen 
Komponenten stammt in weiten Teilen aus der Bauzeit von An-
fang 1970 und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderun-
gen und dem Stand der Technik. Herr Grund vom Ingenieurbü-
ro Kummich & Weißkopf aus Bopfingen stellte den Zustand der 
Elektrotechnik in der Egauhalle und die geplanten Maßnahmen 
vor.
Der Gemeinderat entschied einstimmig, die Gesamtmaßnahme 
in vier Bauabschnitten umzusetzen. Das Ingenieurbüro Kum-
mich & Weißkopf aus Bopfingen wird mit der Durchführung der 
Ausschreibung für den 1. Bauabschnitt mit der Erneuerung der 
Hauptverteilung und anschließender Begleitung zur Durchfüh-
rung der Maßnahme beauftragt.

5.  Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen in Frickingen 
und Katzenstein

Der Landkreis Heidenheim wird in diesem Jahr die geplante Er-
neuerung der Fahrbahndecke der K 3034 zwischen Katzen-
stein und Frickingen realisieren. Entlang von diesem Strecken-
abschnitt verläuft ein Gehweg, der durch eine Leitplanke von 
der Fahrbahn abgetrennt ist. Dieser Gehweg gehört zur K 3034 
und steht damit in der Straßenbaulast des Landkreises. Dieser 
soll ebenfalls erneuert und als Geh- und Radweg genutzt wer-
den.
Unmittelbar am Beginn und Ende des Straßenabschnitts befin-
det sich in Katzenstein und Frickingen eine Bushaltestelle. Die 
Gemeinde Dischingen plant, diese im Zusammenhang mit der 
Maßnahme des Landkreises barrierefrei zu gestalten und dem-
entsprechend umzubauen. Voraussetzung dafür ist eine Förde-
rung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
(VwV-LGVFG).
Zur Erstellung der notwendigen Unterlagen mit Planvarianten 
für die Neugestaltung der beiden Bushaltestellen wurde das In-
genieurbüro Gansloser aus Hermaringen beauftragt, welches 
auch mit der kompletten Planung für den Landkreis Heiden-
heim tätig ist. Der Geschäftsführer Ralf Goy stellte die geplante 
Maßnahme für die Bushaltestelle in Katzenstein und zwei Vari-
anten für die Bushaltestelle in Frickingen vor.
Der zeitnahen Einreichung des Förderantrages zur Durchfüh-
rung der Maßnahme zum „Barrierefreien Umbau der Bushalte-
stellen in Frickingen und Katzenstein“ und Erstellung der not-
wendigen Unterlagen durch das Ingenieurbüro Gansloser 
stimmte der Gemeinderat einstimmig bei zwei Enthaltungen zu 
und entschied sich für die vom Ortschaftsrat bevorzugte Variante 2.

Bushaltestelle Katzenstein

Variante 2 Bushaltestelle Frickingen

6.  Anpassung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 
2023/2024 für den Kindergarten Frickingen, die Kinder-
krippe Ballmertshofen und Zustimmung zur Erhöhung 
für die Kindergärten der Kath. Kirchengemeinden

In Zeiten der Pandemie sind die tatsächlichen Kostensteige-
rungen bewusst nicht im erforderlichen Maß in die Erhöhung 
der Elternbeiträge eingeflossen. Dies wird nun nach und nach 
über eine höhere Anpassung der Beitragssätze nachgeholt. Für 
das Kindergartenjahr 2023/2024 empfehlen die Vertreter des 
Städtetages, Gemeindetages und der Kirchenleitungen eine 
Erhöhung der Elternbeiträge um 8,5 Prozent. Der Gemeinderat 
schloss sich dieser Empfehlung einstimmig an, da der Anteil 
der Elternbeiträge an den Gesamtkosten nur 10,5 % beträgt 
und somit bei weitem nicht den angestrebten Kostende-
ckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeteiligung erreicht. 

Das bedeutet für den Kindergarten Frickingen  
bei 11 Monatsraten:

Folgende Elternbeiträge wurden für die Krippen Dischingen 

und Ballmertshofen am 01.09.2023 beschlossen:
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–  Hauptsatzung vom 07.12.2020: Im Bekanntmachungshinweis 
fehlte die Angabe „ … oder elektronisch“. Nachdem geplant 
ist, geringfügige Änderungen an der Hauptsatzung vorzuneh-
men, soll in diesem Zuge die Bekanntmachung einer Neufas-
sung mit korrektem Hinweis erfolgen.

–  Verwaltungsgebührensatzung vom 06.12.2021: Es war aus 
dem Beschluss nicht ersichtlich, dass den Mitgliedern des 
Gemeinderats alle Informationen vorlagen. Der Rechtsauf-
sichtsbehörde wurde mitgeteilt, dass dem Gemeinderat das 
Gebührenverzeichnis, die Gebührenkalkulation und der Wort-
laut der Neufassung der Verwaltungsgebührensatzung über 
das Ratsinformationssystem als Anlage zur Beschlussvorlage 
zur Verfügung gestellt wurden.

–  Hundesteuersatzung vom 05.12.2022: Auch hier wurde der 
Rechtsaufsichtsbehörde mitgeteilt, dass dem Gemeinderat 
die Gegenüberstellung der alten und neuen Satzung und der 
Wortlaut der Neufassung der Hundesteuersatzung über das 
Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt wurden.

Bei der öffentlichen Bekanntmachung wurde im Hinweis nach 
§ 4 Abs. 4 GemO lediglich auf die schriftliche, nicht aber auf 
die ebenfalls mögliche elektronische Geltendmachung eventu-
eller Verstöße hingewiesen. Damit die Heilungsmöglichkeit ein-
treten kann, erfolgt die erneute deklaratorische Bekanntma-
chung mit korrektem Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO.

Bekanntgabe aktueller Sachstand Heimatmuseum
Im ersten Obergeschoss des Heimatmuseums (Bauernstube) 
hat sich zur Raummitte hin die Decke gesenkt. Grund für die 
Senkung des Fußbodens ist vermutlich das Gewicht des 1966 
nachträglich aufgrund einer Schenkung eingebauten schweren 
Gußofens. Da eine Gefahrenlage nicht auszuschließen ist, soll 
der Gußofen zunächst fachmännisch abgebaut werden, um die 
Decke zwischen EG und 1. OG zu entlasten. Außerdem soll ein 
Statiker die Decke untersuchen und mögliche Sicherungsmaß-
nahmen (wie z. B. das Abstützen durch Baustützen, Sprieße, 
…) vorschlagen. Aus Sicherheitsgründen sind die Räumlichkei-
ten des Heimatmuseums deshalb vorübergehend nicht mehr 
zugänglich.

Geänderte Öffnungszeiten Bürgeramt vom 31.07. bis 
18.08.2023
Bislang galten für das Bürgeramt aufgrund eines Personaleng-
passes reduzierte Öffnungszeiten. So war das Bürgeramt ohne 
Terminvereinbarung nur donnerstags von 08.00 – 12.00 Uhr 
und von 14.00 – 18.00 Uhr geöffnet. Für die anderen Wochen-
tage war es erforderlich, Termine zu vereinbaren. Seit Juni ist 
das Bürgeramt krankheitsbedingt erneut geschwächt, so dass 
derzeit der Betrieb nicht mehr vollumfänglich zu den Dienstzei-
ten aufrechterhalten werden kann und auch für donnerstags 
Terminvereinbarungen notwendig sind.
Urlaubsbedingt ist das Bürger- und Standesamt vom 31.07. bis 
18.08.2023 mit einer Vertretung nur stundenweise besetzt und 
auch nur mit vorheriger Terminvereinbarung geöffnet. Eine Ent-
spannung der Personalsituation erwartet die Verwaltung erst 
nach der Genesung der erkrankten Mitarbeiterin und mit dem 
Arbeitsbeginn einer neu eingestellten Mitarbeiterin nach dem 
01.09.2023. Die Verwaltung hofft auf Verständnis und bittet alle 
Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig vor den Sommerferien um 
Überprüfung ihrer Ausweisdokumente auf Aktualität und ggf. 
frühzeitige Beantragung eines neues Personalausweises oder 
Reisepasses.

Fotowettbewerb Gemeinde Dischingen
Mit Einführung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sollen zu-
nehmend digitale Dienstleistungen von der Gemeindeverwal-
tung angeboten werden. Dies stellt höhere technischen Anfor-
derungen an eine Homepage und erfordert somit einen 
grundlegenden Neuaufbau einer solchen. Auf neueren Websei-
ten wird die sogenannte Kacheloptik verwendet, für die we-
sentlich mehr Bilder erforderlich sind, als bei der bisherigen 
Homepage. Anlässlich dieser Erfordernisse veranstaltet die 
Gemeindeverwaltung einen Fotowettbewerb zum Thema „Hei-
matliebe – Ein Jahr zieht durch Dischingen“. Gesucht werden 

Bei der Ganztagesbetreuung wird wie in den vergangenen  
Jahren eine wöchentliche Öffnungszeit von 47,5 Stunden zu-
grunde gelegt. Das bedeutet umgerechnet auf die Ganztages-
krippe im Kinderhaus St. Johannes:

Weiter stimmte der Gemeinderat der Erhöhung der Elternbei-
träge entsprechend den Empfehlungen der Spitzenverbände in 
den kirchlichen Kindergärten im Einvernehmen mit den Katholi-
schen Kirchengemeinden für das Kindergartenjahr 2023/24 zu.

7. Vergabe Feuerwehrbedarfsplan

Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Leistung zur Er-
stellung eines Feuerwehrbedarfsplans an das Büro Lülf+ Si-
cherheitsberatung GmbH aus Viersen zum Angebotspreis von 
19.446,39 € (brutto) zu vergeben. Weiter stimmte der Gemein-
derat einstimmig der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 
19.446,39 € (brutto) zu.
Der Auftragswert bewegt sich unterhalb der Schwellenwerte. 
Damit war eine öffentliche Ausschreibung der Leistung nicht 
erforderlich und der Auftrag kann somit freihändig vergeben 
werden.

8. Einvernehmen zu Bauanträgen

Ortsbaumeister Harald Wörner stellte die Bauvorhaben vor. Der 
Gemeinderat hat jeweils einstimmig folgenden Bauanträgen 
zugestimmt bzw. zur Kenntnis genommen und das baurechtli-
che Einvernehmen erteilt:
–  Errichtung einer Stützmauer und eines Wind- und Sicht-

schutzes auf dem Flurstück 1296/27, Helfensteinstr. 13,  
Dischingen

–  Kenntnisgabeverfahren- Abbruch Scheuer auf dem Flurstück 
14, Obere Str. 9, Frickingen

–  Anbau an bestehenden Rinderstall auf dem Flurstück 315,  
Q-Hof 1, Katzenstein

–  Umbau des Hauseinganges, Anbau einer Doppelgarage und 
eines Schwimmbades auf dem Flurstück 1667/17, Am 
Aschenfeld 17, Dischingen

–  Tektur – An- und Umbau des landwirtschaftlichen Wohnteils 
zu Büroräumen auf dem Flurstück 174 und 175, Fleinheimer 
Str. 3, Dischingen

9. Bekanntgaben

Bekanntgabe Prüfung Satzungen
Die Rechtsaufsichtsbehörde hat folgende Satzungen geprüft 
und dabei folgendes festgestellt:
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Motive aus Dischingen und den Ortsteilen. Es kann sich dabei 
um interessante Dorfansichten oder beeindruckende Naturim-
pressionen handeln. Die genauen Teilnahmebedingungen kön-
nen ab der Kalenderwoche 28 auf der Homepage nachgelesen 
werden bzw. auf dem eingelegten Beiblatt im Nachrichtenblatt.

Rathausneubau und Einbeziehung denkmalgeschütztes Rat-
hausgebäude; Sachstand
Das Landesdenkmalamt benötigt für die Beurteilung des weite-
ren Vorgehens eine bauhistorische Untersuchung des histori-
schen Rathauses durch einen Bauforscher. Dieser soll eine 
Bauphasen- bzw. Alterskartierung vornehmen. Dazu zählen u. 
a. die Untersuchung des Zustandes des Dachstuhls und der 
Wände (verschalt), Decken (abgehängt) und der Deckenauf-
hängungen im denkmalgeschützten Rathausgebäude, um Auf-
schluss über mögliche Nutzungen in Bezug auf Tragkraft und 
Kopfhöhe zu erhalten.
Das Büro Kayser wird sich um die Einholung von Angeboten 
kümmern. Sobald Ergebnisse aus der Untersuchung vorliegen, 
können weitere Planungen erfolgen.

Breitband Graue Flecken
Beim Markterkundungsverfahren 2022 im Landkreis Heiden-
heim steht die letzte Frist zur Abfrage bei den Telekommunika-
tionsunternehmen über die Umsetzung der zugesagten Aus-
bau-Fortschritte an. Die Bauausschreibung wurde von der 
NetCom für die ersten sechs Kommunen (einschl. Dischingen) 
veröffentlicht. Der Rücklauf ist bis Ende Juli zu erwarten, dann 
kann die Vergabe erfolgen. Somit verläuft das Verfahren erwar-
tungsgemäß, auf eine Abfrage kann aus Verwaltungsvereinfa-
chungsgründen verzichtet werden.

Bekanntgabe Termine
24.07.2023: Gemeinderatssitzung

10. Anfragen

Es wurden zwei Anfragen gestellt, zu denen der Bürgermeister 
aus Gründen der Vertraulichkeit auf die nicht-öffentliche Sit-
zung verwiesen hat.

11. Einwohnerfragen zur Sitzung

Es wurde keine Frage gestellt.

Ehrenamtliche Unterstützung dringend gesucht
Aktuell sind in der Gemeinde Dischingen mit Teilorten rund 100 
Flüchtlinge untergebracht, davon 60 % aus der Ukraine und  
40 % aus verschiedenen Nationen. Für die nächsten Monate 
wird prognostiziert, dass die Zahl weiter steigen wird. Die Ge-
meinde sucht deshalb dringend engagierte Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, die bereit sind, die Menschen in ihrem Alltag zu un-
terstützen. Hilfe wird vor allem beim Übersetzen, bei Behör-
dengängen, der Schulanmeldung und beim Ausfüllen von An-
trägen benötigt. Wir wären auch sehr dankbar, wenn sich 
Personen melden, die eventuell kleinere handwerkliche Tätig-
keiten ausführen können. Bitte unterstützen Sie uns, die Men-
schen in ihrem Alltag zu begleiten. Melden Sie sich gerne im 
Rathaus bei Heike Wöhrle, Tel. 07327 81-31. Herzlichen Dank 
im Voraus für Ihre Unterstützung!

Ihre Gemeindeverwaltung

Fundamt   
Gefunden wurde

– 1 Schlüsselbund

Eigentumsansprüche können beim Bürgeramt der Gemeinde 
Dischingen unter Tel. 07327 81-17 geltend gemacht werden.

Montag, 10.07.2023 
Biomüll
Gelber Sack

Container für Gartenabfälle beim Reisiglagerplatz  
„Spatzental“ in Dischingen 
Samstag  13.30 – 16.00 Uhr
Mittwoch  16.30 – 18.00 Uhr
Pro Anlieferung (max. Pkw-Anhänger) 2,50 €

Öffnungszeiten Wertstoff-Zentrum
Samstag   8.00 – 12.00 Uhr
Dienstag 16.00 – 18.00 Uhr

Für Fragen zur Abfallbeseitigung wenden Sie sich bitte  
an den Kreisabfallwirtschaftsbetrieb in Heidenheim- 
Mergelstetten, Tel. 07321 9505-0; Entsorgungszentrum
Mergelstetten, Tel. 07321 9503-0.

Abfall- 
Kalender

Reisiglagerplätze – Öffnungszeiten 
Dischingen „Spatzental“:  
 samstags  von 13.30 – 16.00 Uhr
 mittwochs  von 16.30 – 18.00 Uhr
Ballmertshofen „Krümmefeld“: 
 samstags  von 15.00 – 17.00 Uhr
 mittwochs  von 18.00 – 19.00 Uhr  
Eglingen „Ludelberg“:  
 samstags  von 15.00 – 17.00 Uhr
 mittwochs  von 18.00 – 19.00 Uhr 
Frickingen „Grabenfeld“:  
 samstags  von 11.00 – 12.00 Uhr 
 dienstags  von 18.00 – 19.00 Uhr

 

 
 
 
 

Jubilare

Allen Jubilaren wünschen wir auf diesem  
Wege alles Gute, Gesundheit und persönli-
ches Wohlergehen. 

Mitteilungen des Bürgeramts

 
→  Bewerbungen für 2024:  

online unter www.hdh-voba.de

Ausbildungsberuf:
→  Bankkaufmann/-frau 

Schulische Voraussetzung: Mittlere Reife, 
Fachhochschulreife oder Abitur

Duales Studium:
→  Bachelor of Arts, Fachrichtung Bank 

Schulische Voraussetzung: gutes Abitur

Ansprechpartnerin:
Frau Sarah Böhm
Telefon 07321 311-107
E-Mail:  
sarah.boehm@voba-hdh.de 

Ausbildungsplatzbörse
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Satzung über die öffentliche  Abwasserbe-
seitigung (Abwassersatzung – AbwS) vom 
03.07.2023 – Neufassung
Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Ba-
den-Württemberg (WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 
und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württem-
berg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Dischingen am 
03.07.2023 folgende Satzung beschlossen:

Inhaltsübersicht:

I. Allgemeine Bestimmungen
§ 1  Öffentliche Einrichtung
§ 2  Begriffsbestimmungen

II. Anschluss und Benutzung
§ 3   Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur 

Benutzung
§ 4  Anschlussstelle, vorläufiger Anschluss
§ 5  Befreiungen
§ 6  Allgemeine Ausschlüsse
§ 7  Ausschlüsse im Einzelfall, Mehrkostenvereinbarung
§ 8  Einleitungsbeschränkungen
§ 9  Eigenkontrolle
§ 10  Abwasseruntersuchungen
§ 11  Grundstücksbenutzung

III. Grundstücksanschlüsse, Grundstücksentwässerungsanlagen
§ 12  Grundstücksanschlüsse
§ 13  Kostenerstattung
§ 14  Private Grundstücksanschlüsse
§ 15  Genehmigungen
§ 16  Regeln der Technik
§ 17   Herstellung, Änderung und Unterhaltung der 

Grundstücksentwässerungs anlagen
§ 18   Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen, Zerkleinerungs- 

geräte
§ 19  Außerbetriebsetzung von Kleinkläranlagen
§ 20  Sicherung gegen Rückstau
§ 21   Abnahme und Prüfung der Grundstücksentwässerungs-

anlagen, Zutrittsrecht, Indirekteinleiterkataster

IV. Abwasserbeitrag
§ 22  Erhebungsgrundsatz
§ 23  Gegenstand der Beitragspflicht
§ 24  Beitragsschuldner
§ 25  Beitragsmaßstab
§ 26  Grundstücksfläche
§ 27  Nutzungsfaktor
§ 28   Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für 

die ein Bebauungsplan die Geschosszahl festsetzt
§ 29   Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für 

die ein Bebauungsplan eine Baumassenzahl festsetzt
§ 30   Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für 

die ein Bebauungsplan die Höhe baulicher Anlagen 
festsetzt

§ 31   Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für 
die keine Planfest setzung im Sinne der §§ 28 bis 30 be-
stehen

§ 32  Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht
§ 33  Beitragssatz
§ 34  Entstehung der Beitragsschuld
§ 35  Vorauszahlungen, Fälligkeit
§ 36  Ablösung

V. Abwassergebühren
§ 37  Erhebungsgrundsatz
§ 38  Gebührenmaßstab
§ 39  Gebührenschuldner
§ 40  Bemessung der Schmutzwassergebühr
§ 40a  Bemessung der Niederschlagswassergebühr
§ 41  Absetzungen
§ 42  Höhe der Abwassergebühren

Bereitschaftsdienste 

Ärztlicher Notfalldienst:  
Allgemeiner Notfalldienst: Tel. 116117

Augen-, Kinder- und HNO-ärztlicher Notfalldienst:  
Vermittlung über den ärztlichen Bereitschaftsdienst  
unter Tel. 116117

Notfallpraxis im Klinikum Heidenheim  
(Haupteingang, Richtung Haus C – linke Seite),  
Schlosshaustraße 100, 89522 Heidenheim  
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do.   19.00 – 22.00 Uhr
Mi.   15.00 – 22.00 Uhr
Fr.   17.00 – 22.00 Uhr
Sa. u. So. u. feiertags  8.00 – 22.00 Uhr

Rettungsdienst: Tel. 112

Pflegestützpunkt Landkreis Heidenheim: 
Beratungsstelle für alle Fragen rund um die Themen Pflege, 
Versorgung und Betreuung 
Veronika Bruckner, Tel. 07321 321-2473 
Christel Krell, Tel. 07321 321-2424
Landratsamt, Felsenstr. 36, Zimmer A 015 (EG) 
E-Mail: pflegestuetzpunkt@landkreis-heidenheim.de

Sozialstation:
Einsatzleitung Dischingen, Tel. 07327 9209780 
Bürozeiten: Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr 

Nachbarschaftshilfe: Tel. 420

Hospiz-Gruppe Härtsfeld:  
Tel. 07321 71331 oder 0151 70502800 

Zahnarzt:  
Notfalldienst zu erfragen unter Tel. 0761 12012000

Bereitschaftsdienst Apotheken: 
Die notdiensthabende Apotheke erfahren Sie über Festnetz 
kostenfreie Rufnummer 08000022833,  
Mobilnetz Rufnummer (Kosten max. 69 ct./Min.) Tel. 22833.  
Homepage für Apothekennotdienste www.aponet.de  
oder durch den Aushang an jeder Apotheke.  
Der Notdienst geht jeweils von 8.30 bis 8.30 Uhr des  
Folgetages.

Marien-Apotheke Dischingen,  Tel. 07327 373  
Apotheke Nattheim,  Tel. 07321 970810  
Marien-Apotheke Neresheim,  Tel. 07326 919020  
Apotheke im Ärztehaus Neresheim, Tel. 07326 9657755

Tierarzt: 
Für Notfälle wenden Sie sich bitte an Ihren Haustierarzt.

Veterinärwesen und Verbraucherschutz beim  
Landratsamt Heidenheim: 
Tel. 07321 321-2601, auch an Sonn- und Feiertagen.  
Bei Schaltung des Anrufbeantworters entnehmen Sie bitte 
die bekannt ge gebene Ruf bereitschaftsnummer, bei der  
Sie dann in der Zeit von 8.00 – 16.00 Uhr einen Ansprech-
partner erreichen können.  
Polizeiposten Nattheim: 
Tel. 07321 7943 

Wasserversorgung:  
Landeswasserversorgung Zentralwarte Langenau,  
Tel. 07345 96382120  
Netze ODR Störungsmeldung: 
Strom:  Tel. 07961 9336-1401 
Gas:  Tel. 07961 9336-1402
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(4)  Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Einrichtun-
gen, die der Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung und Ablei-
tung des Abwassers bis zur öffentlichen Abwasseranlage die-
nen. Für den Bereich der zentralen Abwasserbeseitigung 
gehören hierzu insbesondere Leitungen, die im Erdreich oder 
im Fundamentbereich verlegt sind und das Abwasser dem 
Grundstücksanschluss zuführen (Grundleitungen), Prüfschäch-
te sowie Pumpanlagen bei einer Abwasserdruckentwässerung 
und Versickerungs- und Rückhalteanlagen für Niederschlags-
wasser, soweit sie sich auf privaten Grundstücken befinden. 
Für den Bereich der dezentralen Abwasserbeseitigung gehören 
hierzu insbesondere Kleinkläranlagen (Hauskläranlagen) und 
geschlossene Gruben, einschließlich Zubehör, innerhalb des zu 
entwässernden Grundstücks.

(5)  Notüberläufe sind Entlastungsbauwerke für außerplanmäßi-
ge Ableitungen in den öffentlichen Kanal. Drosseleinrichtungen 
dienen der vergleichmäßigten und reduzierten (gedrosselten) 
Ableitung von Abwasser in den öffentlichen Kanal; sie sind so 
anzulegen, dass eine Einleitung nur in Ausnahmesituationen 
(zum Beispiel Starkregen) erfolgt.

II. Anschluss und Benutzung

§ 3  Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur 
Benutzung

(1)  Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser 
anfällt, sind nach näherer Bestimmung dieser Satzung berech-
tigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentlichen Ab-
wasseranlagen anzuschließen, diese zu benutzen und das ge-
samte auf den Grundstücken anfallende Abwasser der 
Gemeinde im Rahmen des § 46 Abs. 1 und Abs. 2 WG zu 
überlassen. Der Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur 
baulichen Nutzung des Grundstücks Berechtigte tritt an die 
Stelle des Eigentümers.

(2)  Die Benutzungs- und Überlassungspflicht nach Abs. 1 trifft 
auch die sonst zur Nutzung eines Grundstücks oder einer 
Wohnung berechtigten Personen.

(3)  Bebaute Grundstücke sind anzuschließen, sobald die für 
sie bestimmten öffentlichen Abwasseranlagen betriebsfertig 
hergestellt sind. Wird die öffentliche Abwasseranlage erst nach 
Errichtung einer baulichen Anlage hergestellt, so ist das Grund-
stück innerhalb von sechs Monaten nach der betriebsfertigen 
Herstellung anzuschließen.

(4)  Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn der An-
schluss im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflege, des 
Verkehrs oder aus anderen Gründen des öffentlichen Wohls 
geboten ist.

§ 4 Anschlussstelle, vorläufiger Anschluss

(1)  Wenn der Anschluss eines Grundstücks an die nächste öf-
fentliche Abwasseranlage technisch unzweckmäßig oder die 
Ableitung des Abwassers über diesen Anschluss für die öffent-
liche Abwasseranlage nachteilig wäre, kann die Gemeinde ver-
langen oder gestatten, dass das Grundstück an eine andere 
öffentliche Abwasseranlage angeschlossen wird.

(2)  Ist die für ein Grundstück bestimmte öffentliche Abwasser-
anlage noch nicht hergestellt, kann die Gemeinde den vorläufi-
gen Anschluss an eine andere öffentliche Abwasseranlage ge-
statten oder verlangen.

§ 5 Befreiungen

Von der Verpflichtung zum Anschluss seines Grundstücks an 
die öffentliche Abwasserbeseitigung und von der Pflicht zur 
Benutzung deren Einrichtungen ist aufgrund § 46 Abs. 5 Satz 1 
WG der nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete auf Antrag insoweit 
und solange zu befreien, als ihm der Anschluss bzw. die Be-
nutzung wegen seines die öffentlichen Belange überwiegenden 

§ 42a   Zählergebühr
§ 43  Entstehung der Gebührenschuld
§ 44  Vorauszahlungen
§ 45  Fälligkeit

VI. Anzeigepflicht, Haftung, Ordnungswidrigkeiten
§ 46  Anzeigepflicht
§ 47  Haftung der Gemeinde
§ 48  Haftung der Grundstückseigentümer
§ 49  Ordnungswidrigkeiten

VII. Übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 50  In-Kraft-Treten

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Öffentliche Einrichtung

(1)  Die Gemeinde Dischingen betreibt die Beseitigung des in 
ihrem Gebiet angefallenen Abwassers als Eigenbetrieb unter 
dem Namen „Eigenbetrieb Abwasserentsorgung Dischingen“ 
in jeweils selbständigen öffentlichen Einrichtungen
a) zur zentralen Abwasserbeseitigung,
b) zur dezentralen Abwasserbeseitigung.
Die dezentrale Abwasserbeseitigung wird durch besondere 
Satzung der Gemeinde über die Entsorgung von Kleinkläranla-
gen und geschlossenen Gruben in der jeweils gültigen Fassung 
(Entsorgungssatzung) geregelt.

(2)  Die Gemeinde kann die Abwasserbeseitigung ganz oder 
teilweise durch Dritte vornehmen lassen.

(3)  Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung oder Än-
derung der öffentlichen Abwasseranlagen besteht nicht.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1)  Abwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirt-
schaftlichen oder sonstigen Gebrauch in seinen Eigenschaften 
veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit zusam-
men abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Nie-
derschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten 
Flächen gesammelt abfließende Wasser (Niederschlagswas-
ser). Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Be-
handeln, Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und 
gesammelten Flüssigkeiten.

(2)  Die zentrale öffentliche Abwasserbeseitigung umfasst alle 
Abwasseranlagen mit dem Zweck, das im Gemeindegebiet an-
gefallene Abwasser zu sammeln, den Abwasserbehandlungs-
anlagen zuzuleiten und zu reinigen. Öffentliche (zentrale) Ab-
wasseranlagen sind insbesondere die öffentlichen Kanäle, 
Anlagen zur Ableitung von Grund- und Drainagewasser, durch 
die die öffentlichen Abwasseranlagen entlastet werden, Regen-
rückhaltebecken, Regenüberlauf- und Regenklärbecken, Re-
tentionsbodenfilter, Abwasserpumpwerke, Kläranlagen und 
Versickerungs- und Rückhalteanlagen für Niederschlagswasser 
(u. a. Mulden- und Rigolensysteme, Sickermulden/-teiche/ 
-schächte), soweit sie nicht Teil der Grundstücksentwässe-
rungsanlage sind sowie offene und geschlossene Gräben, so-
weit sie von der Gemeinde zur öffentlichen 
Abwasserbeseitigung benutzt werden. Zu den öffentlichen 
(zentralen) Abwasseranlagen gehört auch der Teil der Hausan-
schlussleitung, der im Bereich der öffentlichen Verkehrs- und 
Grünflächen verläuft (Grundstücksanschluss).

(3)  Die dezentrale Abwasserbeseitigung umfasst die Abfuhr 
und die Beseitigung des Schlamms aus Kleinkläranlagen sowie 
des Inhalts von geschlossenen Gruben einschließlich der Über-
wachung des ordnungsgemäßen Betriebs dieser Anlagen 
durch die Gemeinde oder durch den von ihr beauftragten Drit-
ten. Zu den öffentlichen (dezentralen) Abwasseranlagen gehö-
ren alle Vorkehrungen und Einrichtungen für die Abfuhr und die 
Behandlung von Abwasser aus geschlossenen Gruben und Fä-
kalschlamm aus Kleinkläranlagen (Hauskläranlagen) außerhalb 
des zu entwässernden Grundstücks.
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ser von einer Vorbehandlung oder Speicherung abhängig ma-
chen, wenn seine Beschaffenheit oder Menge dies insbeson-
dere im Hinblick auf den Betrieb der öffentlichen 
Abwasseranlagen oder auf sonstige öffentliche Belange  
erfordert.

(2)  Fäkalienhaltiges Abwasser darf in öffentliche Abwasseran-
lagen, die nicht an eine öffentliche Kläranlage angeschlossen 
sind, nur nach ausreichender Vorbehandlung eingeleitet wer-
den.

(3)  Die Einleitung von Abwasser, das der Beseitigungspflicht 
nicht unterliegt, und von sonstigem Wasser bedarf der schriftli-
chen Genehmigung der Gemeinde.

§ 9 Eigenkontrolle

(1)  Die Gemeinde kann verlangen, dass auf Kosten des Ver-
pflichteten (nach § 3 Absätze 1 und 2) Vorrichtungen zur Mes-
sung und Registrierung der Abflüsse und der Beschaffenheit 
der Abwässer sowie zur Bestimmung der Schadstofffracht in 
die Grundstücksentwässerungsanlage eingebaut oder an sonst 
geeigneter Stelle auf dem Grundstück angebracht, betrieben 
und in ordnungsgemäßem Zustand gehalten werden.

(2)  Die Gemeinde kann auch verlangen, dass eine Person be-
stimmt wird, die für die Bedienung der Anlage und für die Füh-
rung des Betriebstagebuchs verantwortlich ist. Das Betriebsta-
gebuch ist mindestens drei Jahre lang, vom Datum der letzten 
Eintragung oder des letzten Beleges an gerechnet, aufzube-
wahren und dem Eigenbetrieb auf Verlangen vorzulegen.

§ 10 Abwasseruntersuchungen

(1)  Die Gemeinde kann beim Verpflichteten Abwasseruntersu-
chungen vornehmen. Sie bestimmt, in welchen Abständen die 
Proben zu entnehmen sind, durch wen sie zu entnehmen sind 
und wer sie untersucht. Für das Zutrittsrecht gilt § 21 Abs. 2 
entsprechend.

(2)  Wenn bei einer Untersuchung des Abwassers Mängel fest-
gestellt werden, hat der Verpflichtete diese unverzüglich zu be-
seitigen.

§ 11 Grundstücksbenutzung

Die Grundstückseigentümer können bei Vorliegen der Voraus-
setzungen des § 93 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) durch die 
Gemeinde verpflichtet werden, für Zwecke der öffentlichen Ab-
wasserbeseitigung das Verlegen von Kanälen einschließlich 
Zubehör zur Ab- und Fortleitung von Abwasser über ihre 
Grundstücke zu dulden. Die Grundstückseigentümer haben 
insbesondere den Anschluss anderer Grundstücke an die An-
schlussleitung zu ihren Grundstücken zu dulden.

III.  Grundstücksanschlüsse, Grundstücksentwässerungs- 
anlagen

§ 12 Grundstücksanschlüsse

(1)  Grundstücksanschlüsse (§ 2 Abs. 2) werden ausschließlich 
von der Gemeinde hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, 
abgetrennt und beseitigt.

(2)  Art, Zahl und Lage der Grundstücksanschlüsse sowie de-
ren Änderung werden nach Anhörung des Grundstückseigen-
tümers und unter Wahrung seiner berechtigten Interessen von 
der Gemeinde bestimmt. Die Gemeinde stellt die für den erst-
maligen Anschluss eines Grundstücks notwendigen Grund-
stücksanschlüsse bereit.

(3)  Jedes Grundstück, das erstmalig an die öffentlichen Ab-
wasseranlagen angeschlossen wird, erhält einen Grundstücks-
anschluss; werden Grundstücke im Trennverfahren entwässert, 
gelten beide Anschlüsse als ein Grundstücksanschluss. Die 

privaten Interesses an der eigenen Beseitigung des Abwassers 
nicht zugemutet werden kann und die Befreiung wasserwirt-
schaftlich unbedenklich ist.

§ 6 Allgemeine Ausschlüsse

(1)  Von der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind sämtliche 
Stoffe ausgeschlossen, die die Reinigungswirkung der Klär-
werke, den Betrieb der Schlammbehandlungsanlagen, die 
Schlammbeseitigung oder die Schlammverwertung beein-
trächtigen, die öffentlichen Abwasseranlagen angreifen, ihre 
Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung behindern, erschweren 
oder gefährden können, oder die den in öffentlichen Abwasser-
anlagen arbeitenden Personen oder dem Vorfluter schaden 
können. Dies gilt auch für Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe.

(2)  Insbesondere sind ausgeschlossen:
Stoffe − auch im zerkleinerten Zustand −, die zu Ablagerungen 
oder Verstopfungen in den öffentlichen Abwasseranlagen füh-
ren können (zum Beispiel Kehricht, Schutt, Asche, Zellstoffe, 
Mist, Schlamm, Sand, Glas, Kunststoffe, Textilien, Küchenab-
fälle, Schlachtabfälle, Haut- und Lederabfälle, Tierkörper, Pan-
seninhalt, Schlempe, Trub, Trester und hefehaltige Rückstän-
de); feuergefährliche, explosive, giftige, fett- oder ölhaltige 
Stoffe (zum Beispiel Benzin, Heizöl, Karbid, Phenole, Öle und 
Fette, Öl-/Wasseremulsionen, Säuren, Laugen, Salze, Reste 
von Pflanzenschutzmitteln oder vergleichbaren Chemikalien, 
Blut aus Schlachtungen, mit Krankheitskeimen behaftete oder 
radioaktive Stoffe) sowie Arzneimittel; Jauche, Gülle, Abgänge 
aus Tierhaltungen, Silosickersaft und Molke; faulendes und 
sonst übelriechendes Abwasser (zum Beispiel milchsaure Kon-
zentrate, Krautwasser); Abwasser, das schädliche oder belästi-
gende Gase oder Dämpfe verbreiten kann; Abwasser, das ei-
nem wasserrechtlichen Bescheid nicht entspricht; Abwasser, 
dessen Beschaffenheit oder Inhaltsstoffe über den Richtwerten 
des Anhangs A. 1 des Merkblatts DWA-M 115−2 vom Juli 2005 
(Herausgeber/Vertrieb: Deutsche Vereinigung für Wasserwirt-
schaft, Abwasser und Abfall e. V. − DWA −, Theodor-Heuss-Al-
lee 17, 53773 Hennef) liegen.

(3)  Die Gemeinde kann im Einzelfall über die nach Absatz 2 
einzuhaltenden Anforderungen hinausgehende Anforderungen 
stellen, wenn dies für den Betrieb der öffentlichen Abwasser-
anlagen erforderlich ist.

(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall Ausnahmen von den Be-
stimmungen der Absätze 1 und 2 zulassen, wenn öffentliche 
Belange nicht entgegenstehen, die Versagung der Ausnahme 
im Einzelfall eine unbillige Härte bedeuten würde und der An-
tragsteller eventuell entstehende Mehrkosten übernimmt.

§ 7 Ausschlüsse im Einzelfall, Mehrkostenvereinbarung

(1)  Die Gemeinde kann im Einzelfall Abwasser von der öffentli-
chen Abwasserbeseitigung ausschließen,
a) dessen Sammlung, Fortleitung oder Behandlung im Hinblick 
auf den Anfallort oder wegen der Art oder Menge des Abwas-
sers unverhältnismäßig hohen Aufwand verursachen würde;
b) das nach den allgemein anerkannten Regeln der Abwasser-
technik nicht mit häuslichen Abwässern gesammelt, fortgelei-
tet oder behandelt werden kann.

(2)  Die Gemeinde kann im Falle des Absatzes 1 den Anschluss 
und die Benutzung gestatten, wenn der Grundstückseigentü-
mer die für den Bau und Betrieb der öffentlichen Abwasseran-
lagen entstehenden Mehrkosten übernimmt und auf Verlangen 
angemessene Sicherheit leistet.

(3)  Schließt die Gemeinde in Einzelfällen Abwasser von der 
Beseitigung aus, bedarf dies der Zustimmung der Wasserbe-
hörde (§ 46 Abs. 4 Satz 2 WG).

§ 8 Einleitungsbeschränkungen

(1)  Die Gemeinde kann im Einzelfall die Einleitung von Abwas-
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Schmutz- und Regenwasseranschlussleitungen, der vor dem 
Grundstück liegenden Straßenkanäle und der etwa vorhan-
denen weiteren Entwässerungsanlagen, Brunnen, Gruben 
usw.;

−  Grundrisse des Untergeschosses (Kellergeschosses) der ein-
zelnen anzuschließenden Gebäude im Maßstab 1 : 100, mit 
Einzeichnung der anzuschließenden Entwässerungsteile, der 
Dachableitung und aller Entwässerungsleitungen unter Anga-
be des Materials, der lichten Weite und der Absperrschieber 
oder Rückstauverschlüsse;

−  Systemschnitte der zu entwässernden Gebäudeteile im Maß-
stab 1 : 100 in der Richtung der Hauptleitungen (mit Angabe 
der Hauptleitungen und der Fallrohre, der Dimensionen und 
der Gefällverhältnisse, der Höhenlage, der Entwässerungs-
anlage und des Straßenkanals, bezogen auf Normalnull).

Die zur Anfertigung der Pläne erforderlichen Angaben (Höhen-
lage des Straßenkanals, Lage der Anschlussstelle und Höhen-
festpunkte) sind bei der Gemeinde einzuholen. Dort sind auch 
Formulare für die Entwässerungsanträge erhältlich.

§ 16 Regeln der Technik

Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik herzustellen, zu unterhalten 
und zu betreiben. Allgemein anerkannte Regeln der Technik 
sind insbesondere die technischen Bestimmungen für den 
Bau, den Betrieb und die Unterhaltung von Abwasseranlagen 
und die Einleitungsstandards, die die oberste Wasserbehörde 
durch öffentliche Bekanntmachung einführt. Von den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik kann abgewichen werden, 
wenn den Anforderungen auf andere Weise ebenso wirksam 
entsprochen wird.

§ 17  Herstellung, Änderung und Unterhaltung der Grund-
stücksentwässerungsanlagen

(1)  Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom Grund-
stückseigentümer auf seine Kosten herzustellen, zu unterhal-
ten, zu ändern, zu erneuern und nach Bedarf gründlich zu rei-
nigen.

(2)  Die Gemeinde kann, zusammen mit dem Grundstücksan-
schluss, einen Teil der Grundstücksentwässerungsanlage, vom 
Grundstücksanschluss bis einschließlich des Prüfschachts, 
herstellen oder erneuern. Die insoweit entstehenden Kosten 
hat der Grundstückseigentümer zu tragen. § 13 Abs. 2 gilt ent-
sprechend.

(3)  Grundleitungen sind in der Regel mit mindestens 150 mm 
Nennweite auszuführen. Der letzte Schacht mit Reinigungsrohr 
(Prüfschacht) ist so nahe wie technisch möglich an die öffentli-
che Abwasseranlage zu setzen; er muss stets zugänglich und 
bis auf Rückstauebene (§ 20) wasserdicht ausgeführt sein.

(4)  Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage − auch vorü-
bergehend − außer Betrieb gesetzt, so kann die Gemeinde den 
Grundstücksanschluss verschließen oder beseitigen. Die Kos-
ten trägt der Grundstückseigentümer. § 13 Abs. 2 gilt entspre-
chend. Die Gemeinde kann die in Satz 1 genannten Maßnah-
men auf den Grundstückseigentümer übertragen.

§ 18 Abscheider, Hebeanlagen, Pumpen, Zerkleinerungsgeräte

(1)  Auf Grundstücken, auf denen Fette, Leichtflüssigkeiten wie 
Benzin und Benzol sowie Öle oder Ölrückstände in das Abwasser 
gelangen können, sind Vorrichtungen zur Abscheidung dieser Stof-
fe aus dem Abwasser (Abscheider mit dazugehörenden Schlamm-
fängen) einzubauen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern. 
Die Abscheider mit den dazugehörenden Schlammfängen sind 
vom Grundstückseigentümer in regelmäßigen Zeitabständen, darü-
ber hinaus bei besonderem Bedarf zu leeren und zu reinigen. Bei 
schuldhafter Säumnis ist er der Gemeinde gegenüber schadenser-
satzpflichtig. Für die Beseitigung/Verwertung der anfallenden Stof-
fe gelten die Vorschriften über die Abfallentsorgung.

Gemeinde kann mehr als einen Grundstücksanschluss herstel-
len, soweit er es für technisch notwendig hält. In besonders 
begründeten Fällen (zum Beispiel Sammelgaragen, Reihenhäu-
ser) kann die Gemeinde den Anschluss mehrerer Grundstücke 
über einen gemeinsamen Grundstücksanschluss vorschreiben 
oder auf Antrag zulassen.

(4)  Die Gemeinde kann auf Antrag des Grundstückseigentü-
mers weitere Grundstücksanschlüsse sowie vorläufige oder 
vorübergehende Anschlüsse herstellen. Als weitere Grund-
stücksanschlüsse gelten auch Anschlüsse für Grundstücke, 
die nach Entstehen der Beitragspflicht (§ 34) neu gebildet wer-
den.

§ 13 Kostenerstattung

(1)  Der Gemeinde sind vom Grundstückseigentümer zu erstat-
ten:
a) Die Kosten der Herstellung sowie der Unterhaltung der 
Grundstücksanschlüsse (§ 12 Abs. 3), sowie die Kosten der Er-
neuerung, Veränderung und Beseitigung der Grundstücksan-
schlüsse;
b) Die Kosten der Herstellung, Unterhaltung, Erneuerung, Ver-
änderung und Beseitigung der weiteren, vorläufigen und vorü-
bergehenden Grundstücksanschlüsse (§ 12 Abs. 4).
Zu diesen Kosten gehören auch die Aufwendungen für die 
Wiederherstellung des alten Zustands auf den durch die Arbei-
ten beanspruchten Flächen.

(2)  Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Her-
stellung des Grundstücksanschlusses, im Übrigen mit der Be-
endigung der Maßnahme. Der Erstattungsanspruch wird inner-
halb eines Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids 
fällig.

§ 14 Private Grundstücksanschlüsse

(1)  Private Grundstücksanschlüsse sind vom Grundstücksei-
gentümer auf eigene Kosten zu unterhalten, zu ändern, zu er-
neuern und zu beseitigen.

(2)  Entspricht ein Grundstücksanschluss nach Beschaffenheit 
und Art der Verlegung den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik und etwaigen zusätzlichen Bestimmungen der Ge-
meinde, und verzichtet der Grundstückseigentümer schriftlich 
auf seine Rechte an der Leitung, so ist der Grundstücksan-
schluss auf sein Verlangen von der Gemeinde zu übernehmen. 
Dies gilt nicht für Leitungen im Außenbereich (§ 35 BauGB).

(3)  Unterhaltungs-, Änderungs-, Erneuerungs- und Beseiti-
gungsarbeiten an privaten Grundstücksanschlüssen (Abs. 1) 
sind der Gemeinde vom Grundstückseigentümer mindestens 
14 Tage vorher anzuzeigen.

§ 15 Genehmigungen

(1)  Der schriftlichen Genehmigung der Gemeinde bedürfen
a) die Herstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen, de-
ren Anschluss sowie deren Änderung;
b) die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen sowie die 
Änderung der Benutzung. Bei vorübergehenden oder vorläufi-
gen Anschlüssen wird die Genehmigung widerruflich oder be-
fristet ausgesprochen.

(2)  Einem unmittelbaren Anschluss steht der mittelbare An-
schluss (z. B. über bestehende Grundstücksentwässerungsan-
lagen) gleich.

(3)  Aus dem Antrag müssen auch Art, Zusammensetzung und 
Menge der anfallenden Abwässer, die vorgesehene Behand-
lung der Abwässer und die Bemessung der Anlagen ersichtlich 
sein. Außerdem sind dem Antrag folgende Unterlagen beizufü-
gen:
−  Lageplan im Maßstab 1 : 500 mit Einzeichnung sämtlicher 

auf dem Grundstück bestehender Gebäude, der Straße, der 
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IV. Abwasserbeitrag

§ 22 Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands 
für die Anschaffung, Herstellung und den Ausbau der öffentli-
chen Abwasseranlagen einen Abwasserbeitrag. Der Abwasser-
beitrag wird in Teilbeträgen (§ 33) erhoben.

§ 23 Gegenstand der Beitragspflicht

(1)  Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, für die eine 
bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, wenn sie 
bebaut oder gewerblich genutzt werden können.
Erschlossene Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerb-
liche Nutzung nicht festgesetzt ist, unterliegen der Beitrags-
pflicht, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind 
und nach der geordneten baulichen Entwicklung der Gemeinde 
zur Bebauung anstehen.

(2)  Wird ein Grundstück an die öffentlichen Abwasseranlagen 
tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht 
auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht 
erfüllt sind.

§ 24 Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner bzw. Schuldner der Vorauszahlung ist, 
wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitrags- bzw. Voraus-
zahlungsbescheids Eigentümer des Grundstücks ist.

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
der Erbbauberechtigte an Stelle des Eigentümers beitrags-
pflichtig. Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner; 
bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Woh-
nungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigen-
tumsanteil beitragspflichtig.

(3) Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teilei-
gentum im Eigentum mehrerer Personen zur gesamten Hand, 
ist die Gesamthandsgemeinschaft beitragspflichtig.

§ 25 Beitragsmaßstab

Maßstab für den Abwasserbeitrag ist die Nutzungsfläche. Die-
se ergibt sich durch Vervielfachung der Grundstücksfläche  
(§ 26) mit einem Nutzungsfaktor (§ 27); das Ergebnis wird auf 
eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf 
die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkomma-
stellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle 
Zahl abgerundet werden.

§ 26 Grundstücksfläche

(1)  Als Grundstücksfläche gilt:
bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Flä-
che, die der Ermittlung der zulässigen Nutzung zugrunde zu le-
gen ist; soweit ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach  
§ 34 Abs. 4 S. 1 BauGB nicht besteht oder sie die erforderliche 
Festsetzung nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche 
bis zu einer Tiefe von 50 Meter von der der Erschließungsanla-
ge zugewandten Grundstücksgrenze. Reicht die bauliche oder 
gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus oder sind 
Flächen tatsächlich angeschlossen, so ist die Grundstückstiefe 
maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung, zuzüg-
lich der baurechtlichen Abstandsflächen, bestimmt wird.
Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur 
Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung 
der Grundstückstiefe unberücksichtigt. Zur Nutzung zählen 
auch angelegte Grünflächen oder gärtnerisch genutzte Flä-
chen.

(2)  Teilflächenabgrenzungen gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG 
bleiben unberührt.

(2)  Die Gemeinde kann vom Grundstückseigentümer im Ein-
zelfall den Einbau und den Betrieb einer Abwasserhebeanlage 
verlangen, wenn dies für die Ableitung des Abwassers notwen-
dig ist; dasselbe gilt für Pumpanlagen auf Grundstücken, die 
an Abwasserdruckleitungen angeschlossen werden. § 16 bleibt 
unberührt.

(3)  Zerkleinerungsgeräte für Küchenabfälle, Müll, Papier und 
dergleichen sowie Handtuchspender mit Spülvorrichtung dür-
fen nicht an Grundstücksentwässerungsanlagen angeschlos-
sen werden.

§ 19 Außerbetriebsetzung von Kleinkläranlagen

Kleinkläranlagen, geschlossene Gruben und Sickeranlagen 
sind unverzüglich außer Betrieb zu setzen, sobald das Grund-
stück über eine Abwasserleitung an eine öffentliche Kläranlage 
angeschlossen ist. Die Kosten für die Stilllegung trägt der 
Grundstückseigentümer selbst.

§ 20 Sicherung gegen Rückstau

Abwasseraufnahmeeinrichtungen der Grundstücksentwässe-
rungsanlagen, insbesondere Toiletten mit Wasserspülung, Bo-
denabläufe, Ausgüsse, Spülen, Waschbecken, die tiefer als die 
Straßenoberfläche an der Anschlussstelle der Grundstücksent-
wässerung (Rückstauebene) liegen, müssen vom Grundstücks-
eigentümer auf seine Kosten gegen Rückstau gesichert wer-
den. Im Übrigen hat der Grundstückseigentümer für 
rückstaufreien Abfluss des Abwassers zu sorgen.

§ 21  Abnahme und Prüfung der Grundstücksentwässerungs-
anlagen, Zutrittsrecht, Indirekteinleiterkataster

(1)  Vor der Abnahme durch die Gemeinde darf die Grund-
stücksentwässerungsanlage nicht in Betrieb genommen wer-
den. Die Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage be-
freit den Bauherrn, den Planverfasser, den Bauleiter und den 
ausführenden Unternehmer nicht von ihrer Verantwortlichkeit 
für die vorschriftsmäßige und fehlerfreie Ausführung der Arbeiten.

(2)  Die Gemeinde ist berechtigt, die Grundstücksentwässe-
rungsanlagen zu prüfen. Die Grundstückseigentümer und Be-
sitzer (nach § 3 Absätze 1 und 2) sind verpflichtet, die Prüfun-
gen zu dulden und dabei Hilfe zu leisten. Sie haben den zur 
Prüfung des Abwassers notwendigen Einblick in die Betriebs-
vorgänge zu gewähren und die sonst erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen. Von der Gemeinde beauftragte Personen dürfen 
Grundstücke zur Überwachung der Einhaltung der satzungs-
rechtlichen Vorschriften und der Erfüllung danach auferlegter 
Verpflichtungen betreten.

(3)  Werden bei der Prüfung der Grundstücksentwässerungsan-
lagen Mängel festgestellt, hat sie der Grundstückseigentümer 
unverzüglich zu beseitigen.

(4)  Die Gemeinde ist nach § 83 Abs. 3 WG in Verbindung mit 
der Eigenkontrollverordnung des Landes verpflichtet, Betriebe, 
von deren Abwasseranfall nach Beschaffenheit und Menge ein 
erheblicher Einfluss auf die öffentliche Abwasserbehandlungs-
anlage zu erwarten ist, in einem so genannten Indirekteinleiter-
kataster zu erfassen. Dieses wird bei der Gemeinde geführt 
und wird auf Verlangen der Wasserbehörde vorgelegt. Die Ver-
antwortlichen dieser Betriebe sind verpflichtet, der Gemeinde, 
auf deren Anforderung hin, die für die Erstellung des Indirekt-
einleiterkatasters erforderlichen Angaben zu machen. Dabei 
handelt es sich um folgende Angaben: Namen des Betriebs 
und der Verantwortlichen, Art und Umfang der Produktion, ein-
geleitete Abwassermenge, Art der Abwasservorbehandlungs-
anlage sowie Hauptabwasserinhaltsstoffe. Die Gemeinde wird 
dabei die Geheimhaltungspflicht von Geschäfts- und Betriebs-
geheimnissen sowie die Belange des Datenschutzes beachten.
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rundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

(2)  Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nut-
zung nicht durch die Zahl der Vollgeschosse oder eine Bau-
massenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in 
Gestalt der maximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrech-
ten, traufseitigen Außenwand mit der Dachhaut) fest, so gilt als 
Geschosszahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der bau-
lichen Anlage geteilt durch
1. [2,7] für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete 
(WS), reine Wohngebiete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), 
Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere 
Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und
2. [3,5] für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Misch-
gebiete (MI), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Indust-
riegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten 
Gebiete;
das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nach-
kommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufge-
rundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

(3)  Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan fest-
gesetzte Höhe baulicher Anlagen genehmigt, so ist diese ge-
mäß Abs. 1 oder 2 in eine Geschosszahl umzurechnen.

(4)  Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse 
oder einer Baumassenzahl sowohl die zulässige Firsthöhe als 
auch die zulässige Traufhöhe der baulichen Anlage aus, so ist 
die Traufhöhe gemäß Abs. 2 und 3 in eine Geschosszahl umzu-
rechnen.

§ 31  Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die 
keine Planfestsetzung im Sinne der §§ 28 bis 30 bestehen

(1)  Bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten bzw. in beplan-
ten Gebieten, für die der Bebauungsplan keine Festsetzungen 
nach den §§ 28 bis 30 enthält, ist maßgebend:
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhan-
denen Geschosse,
2. bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl 
der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwie-
gend vorhandenen Geschosse.

(2)  Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) ist maß-
gebend:
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhan-
denen Geschosse;
2. bei unbebauten Grundstücken, für die ein Bauvorhaben ge-
nehmigt ist, die Zahl der genehmigten Geschosse.

(3)  Als Geschosse gelten Vollgeschosse i. S. der LBO in der im 
Entstehungszeitpunkt (§ 34) geltenden Fassung. Sind auf ei-
nem Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedli-
cher Geschosszahl vorhanden, ist die höchste Zahl der Vollge-
schosse maßgebend.

(4)  Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss i. 
S. der LBO, gilt als Geschosszahl die Baumasse des Bauwerks 
geteilt durch die überbaute Grundstücksfläche und nochmals 
geteilt durch [3,5], mindestens jedoch die nach Abs. 1 maßge-
bende Geschosszahl; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl ge-
rundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgen-
de volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner 
als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet wer-
den.

§ 32 Nachveranlagung, weitere Beitragspflicht

(1)  Von Grundstückseigentümern, für deren Grundstück eine 
Beitragsschuld bereits entstanden ist oder deren Grundstücke 
beitragsfrei angeschlossen worden sind, werden weitere Bei-
träge erhoben, soweit die bis zum In-Kraft-Treten dieser Sat-
zung zulässige Zahl bzw. genehmigte höhere Zahl der Vollge-

§ 27 Nutzungsfaktor

(1)  Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksflä-
che (§ 26) mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzel-
nen beträgt:
1.  bei eingeschossiger Bebaubarkeit 1,00
2.  bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25
3.  bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,50
4.  bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit 1,75
5.  bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 2,00

(2)  Bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken, für die 
nur eine Nutzung ohne Bebauung zulässig ist oder bei denen 
die Bebauung nur untergeordnete Bedeutung hat, wird ein 
Nutzungsfaktor von 0,5 zugrunde gelegt. Dasselbe gilt für Ge-
meinbedarfs- oder Grünflächengrundstücke, deren Grund-
stücksflächen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur 
zu einem untergeordneten Teil mit Gebäuden überdeckt wer-
den sollen bzw. überdeckt sind (zum Beispiel Friedhöfe, Sport-
plätze, Freibäder, Kleingartenanlagen). Die §§ 28 bis 31 finden 
keine Anwendung.

§ 28  Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die 
ein Bebauungsplan die Geschosszahl festsetzt

Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 
höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Ist im Einzelfall eine 
größere Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde zu le-
gen. Als Geschosse gelten Vollgeschosse i. S. der Landesbau-
ordnung (LBO) in der im Zeitpunkt der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan geltenden Fassung. Sind auf einem 
Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedlicher 
Geschosszahl zulässig, ist die höchste Zahl der Vollgeschosse 
maßgebend.

§ 29  Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die 
ein Bebauungsplan eine Baumassenzahl festsetzt

(1)  Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse 
eine Baumassenzahl aus, so gilt als Geschosszahl die Bau-
massenzahl geteilt durch [3,5]; das Ergebnis wird auf eine volle 
Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, 
die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abge-
rundet werden.

(2)  Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der 
Baumassenzahl zulässige Baumasse genehmigt, so ergibt sich 
die Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse durch die 
Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses 
durch [3,5]; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wo-
bei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle 
Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 
sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

§ 30  Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die 
ein Bebauungsplan die Höhe baulicher Anlagen festsetzt

(1)  Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nut-
zung nicht durch die Zahl der Vollgeschosse oder eine Bau-
massenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in 
Gestalt der maximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt 
als Geschosszahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der 
baulichen Anlage geteilt durch
1. [3,0] für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete 
(WS), reine Wohngebiete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), 
Ferienhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere 
Wohngebiete (WB) festgesetzten Gebiete und
2. [4,0] für die im Bebauungsplan als Dorfgebiete (MD), Misch-
gebiete (MI), Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE), Indust-
riegebiete (GI) und sonstige Sondergebiete (SO) festgesetzten 
Gebiete;
das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nach-
kommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufge-
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(2)  Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach der Höhe 
der voraussichtlich entstehenden Beitragsschuld (Teilbeitrags-
schuld); die Ermittlung erfolgt nach den Bestimmungen dieser 
Satzung.

(3)  Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

V. Abwassergebühren

§ 37 Erhebungsgrundsatz

(1) Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der öffentlichen Ab-
wasseranlagen Abwassergebühren.

(2) Für die Bereitstellung eines Zwischenzählers gemäß § 41 
Abs. 2 wird eine Zählergebühr gem. § 42 a erhoben.

§ 38 Gebührenmaßstab

(1)  Die Abwassergebühren werden getrennt für die auf den 
Grundstücken anfallende Schmutzwassermenge (Schmutz-
wassergebühr, § 40) und für die anfallende Niederschlagswas-
sermenge (Niederschlagswassergebühr, § 40 a) erhoben.

(2)  Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) bemisst sich die Ab-
wassergebühr nach der eingeleiteten Schmutzwasser- bzw. 
Wassermenge.

3) Wird Abwasser zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungs-
anlage gebracht, bemisst sich die Abwassergebühr nach der 
Menge des angelieferten Abwassers.

§ 39 Gebührenschuldner

(1)  Schuldner der Abwassergebühr (§ 37 Abs. 1) und der Zäh-
lergebühr (§ 37 Abs. 2) ist der Grundstückseigentümer. Der 
Erbbauberechtigte ist anstelle des Grundstückseigentümers 
Gebührenschuldner. Beim Wechsel des Gebührenschuldners 
geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang fol-
genden Kalendermonats auf den neuen Gebührenschuldner 
über.

(2)  Gebührenschuldner für die Gebühr nach § 38 Absatz 3 ist 
derjenige, der das Abwasser anliefert.

(3)  Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 40 Bemessung der Schmutzwassergebühr

(1)  Bemessungsgrundlage für die Schmutzwassergebühr im 
Sinne von § 38 Abs. 1 ist:
die dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversorgung 
zugeführte Wassermenge; bei nichtöffentlicher Trink- oder 
Brauchwasserversorgung die dieser entnommene Wassermen-
ge; im Übrigen das auf den Grundstücken anfallende Nieder-
schlagswasser, soweit es als Brauchwasser im Haushalt oder 
im Betrieb genutzt wird.
Bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) ist Bemessungsgrund-
lage die eingeleitete Wasser-/Schmutzwassermenge.

(2)  Auf Verlangen der Gemeinde hat der Gebührenschuldner 
bei sonstigen Einleitungen (§ 8 Abs. 3) sowie bei nichtöffentli-
cher Wasserversorgung (Abs. 1 Nr. 2) und bei der Nutzung von 
Niederschlagswasser als Brauchwasser (Abs. 1 Nr. 3) geeigne-
te Messeinrichtungen auf seine Kosten anzubringen und zu un-
terhalten.

(3)  Bei der Nutzung von Niederschlagswasser als Brauchwas-
ser im Haushalt (Absatz 1 Nr. 3) wird, solange der Gebühren-
schuldner keine geeignete Messeinrichtungen anbringt, als an-
gefallene Abwassermenge eine Pauschalmenge von 10 m3/
Jahr und Person zugrunde gelegt. Dabei werden alle polizeilich 
gemeldeten Personen berücksichtigt, die sich während des 
Veranlagungszeitraumes nicht nur vorübergehend auf dem 
Grundstück aufhalten.

schosse überschritten oder eine größere Zahl von Vollgeschos-
sen allgemein zugelassen wird; soweit in den Fällen des § 31 
Abs. 2 Nr. 1 und 2 eine höhere Zahl der Vollgeschosse zugelas-
sen wird; wenn das Grundstück mit Grundstücksflächen verei-
nigt wird, für die eine Beitragsschuld bisher nicht entstanden 
ist; soweit Grundstücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für 
die eine Beitragsschuld bereits entstanden ist, neu gebildet 
werden.

(2)  Wenn bei der Veranlagung von Grundstücken Teilflächen 
gem. § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 
KAG unberücksichtigt geblieben sind, entsteht eine weitere 
Beitragspflicht, soweit die Voraussetzungen für eine Teilflä-
chenabgrenzung entfallen.

§ 33 Beitragssatz

Der Abwasserbeitrag setzt sich zusammen aus:

Teilbeiträge je m² Nutzungsfläche (§ 25)
– für den öffentlichen Abwasserkanal  1,65 Euro  
–  für den mechanischen und biologischen  

Teil des Klärwerks    0,75 Euro  
– für den chemischen Teil des Klärwerks  0,00 Euro

§ 34 Entstehung der Beitragsschuld

(1)  Die Beitragsschuld entsteht:
In den Fällen des § 23 Abs. 1, sobald das Grundstück an den 
öffentlichen Kanal angeschlossen werden kann. In den Fällen 
des § 23 Abs. 2 mit dem Anschluss, frühestens jedoch mit 
dessen Genehmigung. In den Fällen des § 33 Nr. 2 bis 3, so-
bald die Teile der Abwasseranlagen für das Grundstück ge-
nutzt werden können. In den Fällen des § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 2 
mit der Erteilung der Baugenehmigung bzw. dem In-Kraft-Tre-
ten des Bebauungsplans oder einer Satzung i. S. von § 34 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB. In den Fällen des § 32 Abs. 1 
Nr. 3, wenn die Vergrößerung des Grundstücks im Grundbuch 
eingetragen ist. In den Fällen des § 32 Abs. 1 Nr. 4, wenn das 
neugebildete Grundstück im Grundbuch eingetragen ist. In den 
Fällen des § 32 Abs. 2, mit dem Wegfall der Voraussetzungen 
für eine Teilflächenabgrenzung nach § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser 
Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG, insbesondere mit dem 
Inkrafttreten eines Bebauungsplanes oder einer Satzung gem. 
§ 34 Abs. 4 Satz. 1 BauGB, der Bebauung, der gewerblichen 
Nutzung oder des tatsächlichen Anschlusses von abgegrenz-
ten Teilflächen jedoch frühestens mit der Anzeige einer Nut-
zungsänderung gem. § 46 Abs. 7.

(2)  Für Grundstücke, die schon vor dem 01.04.1964 an die öf-
fentliche Abwasseranlagen hätten angeschlossen werden kön-
nen, jedoch noch nicht angeschlossen worden sind, entsteht 
die Beitragsschuld mit dem tatsächlichen Anschluss, frühes-
tens mit dessen Genehmigung.

(3)  Für mittelbare Anschlüsse gilt § 15 Abs. 2 entsprechend.

§ 35 Vorauszahlungen, Fälligkeit

(1)  Die Gemeinde erhebt Vorauszahlungen auf die Teilbeiträge 
nach § 33 Nr. 2 und 3 in Höhe von 80 v. H. der voraussichtli-
chen Teilbeitragsschuld, sobald mit der Herstellung des Teils 
der öffentlichen Abwasseranlagen begonnen wird.

(2)  Der Abwasserbeitrag (Teilbeitrag) und die Vorauszahlungen 
werden jeweils einen Monat nach Bekanntgabe des Abgabe-
bescheids fällig.

§ 36 Ablösung

(1)  Die Gemeinde kann, solange die Beitragsschuld noch nicht 
entstanden ist, mit dem Beitragsschuldner die Ablösung des 
Abwasserbeitrags (Teilbeitrags) vereinbaren.
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(3)  Wird der Nachweis über die abzusetzende Wassermenge 
nicht durch einen Zwischenzähler gemäß Absatz 2 erbracht, 
bleibt von der Absetzung eine Wassermenge von 20 m³/Jahr 
ausgenommen.

(4)  Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende 
Wassermenge nicht durch einen Zwischenzähler nach Absatz 
2 festgestellt, werden die nichteingeleiteten Wassermengen 
pauschal ermittelt. Dabei gilt als nicht eingeleitete Wassermen-
ge im Sinne von Absatz 1 je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, 
Schafen, Ziegen und Schweinen 15 m³/Jahr, je Vieheinheit bei 
Geflügel 5 m³/Jahr.

Diese pauschal ermittelte nicht eingeleitete Wassermenge wird 
um die gemäß Absatz 3 von der Absetzung ausgenommene 
Wassermenge gekürzt und von der gesamten verbrauchten 
Wassermenge abgesetzt. Die dabei verbleibende Wassermen-
ge muss für jede für das Betriebsanwesen polizeilich gemelde-
te Person, die sich dort während des Veranlagungszeitraums 
nicht nur vorübergehend aufhält, mindestens 50 m³/Jahr für die 
erste Person, 50 m³ für die zweite Person, 40 m³ für die dritte 
Person und für jede weitere Person mindestens 20 m³/Jahr be-
tragen.

Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten 
zu § 51 des Bewertungsgesetzes ist entsprechend anzuwen-
den. Für den Viehbestand ist der Stichtag maßgebend, nach 
dem sich die Erhebung der Tierseuchenbeiträge für das laufen-
de Jahr richtet.

(5)  Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen 
sind bis zum Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe des Ge-
bührenbescheids zu stellen.

§ 42 Höhe der Abwassergebühren

(1)  Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je m³ Abwasser
ab 01.01.2023 3,84 Euro.

(2)  Die Niederschlagswassergebühr (§ 40a) beträgt je m² ver-
siegelte Fläche ab 01.01.2023 0,68 Euro.
.
(3)  Die Gebühr für sonstige Einleitungen (§ 8 Abs. 3) und die 
Gebühr für Abwasser, das zu einer öffentlichen Abwasserbe-
handlungsanlage gebracht wird (§ 38 Abs. 3) richtet sich je m³ 
Abwasser oder Wasser nach § 9 der Satzung über die Entsor-
gung von Kleinkläranlagen und geschlossenen Gruben (Entsor-
gungssatzung).

(4)  Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in 
den Fällen des § 40a während des Veranlagungszeitraumes, 
wird für jeden Kalendermonat, in dem die Gebührenpflicht be-
steht, ein Zwölftel der Jahresgebühr angesetzt.

§ 42a Zählergebühr

(1)  Die Zählergebühr gemäß § 37 Abs.2 richtet sich nach § 42 
Abs. 2 der Wasserversorgungssatzung.

(2)  Bei der Berechnung der Zählergebühr wird der Monat, in 
dem der Zwischenzähler erstmals eingebaut oder endgültig 
ausgebaut wird, je als voller Monat gerechnet.

§ 43 Entstehung der Gebührenschuld

(1)  In den Fällen des § 38 Abs. 1 und § 42a Abs. 1 entsteht die 
Gebührenschuld für ein Kalenderjahr mit Ablauf des Kalender-
jahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis 
vor Ablauf des Veranlagungszeitraumes, entsteht die Gebüh-
renschuld mit Ende des Benutzungsverhältnisses. Die Zähler-
gebühr gemäß § 42a wird für jeden angefangenen Kalender-
monat, in dem auf dem Grundstück ein Zwischenzähler  
vorhanden ist, erhoben.

(4)  Geeignete Messeinrichtungen sind Wasserzähler (Zwi-
schenzähler) die den eichrechtlichen Vorschriften entsprechen. 
Zwischenzähler werden auf Antrag des Grundstückseigentü-
mers von der Gemeinde eingebaut, unterhalten und entfernt; 
sie stehen im Eigentum der Gemeinde und werden von ihr ab-
gelesen. Die §§ 21 Abs. 2 und 3, 22 und 23 der Wasserversor-
gungssatzung finden entsprechend Anwendung.

§ 40a Bemessung der Niederschlagswassergebühr

(1)  Bemessungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr 
(§ 38 Abs. 1) sind die bebauten und befestigten (versiegelten) 
Flächen des an die öffentliche Abwasserbeseitigung ange-
schlossenen Grundstücks, von denen Niederschlagswasser 
unmittelbar oder mittelbar den öffentlichen Abwasseranlagen 
zugeführt wird. Maßgebend für die Flächenberechnung ist der 
Zustand zu Beginn des Veranlagungszeitraumes; bei erstmali-
ger Entstehung der Gebührenpflicht, der Zustand zum Zeit-
punkt des Beginns des Benutzungsverhältnisses.

(2)  Die versiegelten Flächen werden mit einem Faktor multipli-
ziert, der unter Berücksichtigung des Grades der Wasser-
durchlässigkeit und der Verdunstung für die einzelnen Versie-
gelungsarten wie folgt festgesetzt wird:
a)  Vollständig versiegelte Flächen, z. B. Dachflächen, Asphalt, 

Beton, Bitumen: 0,9
b)  Stark versiegelte Flächen, z. B. Pflaster, Platten, Verbund-

steine, Rasenfugenpflaster: 0,6
c)  Wenig versiegelte Flächen, z. B. Kies, Schotter, Schotterra-

sen, Rasengittersteine, Porenpflaster, Gründächer mit 
Schichtdicke über 12 cm: 0,3

Für versiegelte Flächen anderer Art gilt der Faktor derjenigen 
Versiegelungsart nach Buchstaben a) bis c), die der vorliegen-
den Versiegelung in Abhängigkeit vom Wasserdurchlässigkeits-
grad am nächsten kommt.

(3)  Grundstücksflächen, von denen Niederschlagswasser über 
eine Sickermulde, ein Mulden-Rigolensystem oder eine ver-
gleichbare Anlage mit gedrosseltem Ablauf oder mit Notüber-
lauf den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird, werden 
mit dem Faktor 0 berücksichtigt.

(4)  Flächen, die an Zisternen ohne Überlauf in die öffentlichen 
Abwasserbeseitigungsanlagen angeschlossen sind, bleiben im 
Rahmen der Gebührenbemessung unberücksichtigt. Für Flä-
chen, die an Zisternen mit Überlauf angeschlossen sind gilt fol-
gendes:
a) bei Regenwassernutzung, ausschließlich zur Gartenbewäs-
serung, werden die Flächen um 8 m² je m³ Fassungsvolumen 
(maximal um 40 m²) reduziert;
b) bei Regenwassernutzung im Haushalt oder Betrieb werden 
die Flächen um 15 m² je m³ Fassungsvolumen (maximal um  
75 m²) reduziert. Sätze 1 und 2 gelten nur für Zisternen, die 
fest installiert und mit dem Boden verbunden sind sowie ein 
Mindestfassungsvolumen von 1 m³ aufweisen.

§ 41 Absetzungen

(1)  Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen 
Abwasseranlagen eingeleitet wurden, werden auf Antrag des 
Gebührenschuldners bei der Bemessung der Schmutzwasser-
gebühr (§ 40) abgesetzt. In den Fällen des Abs. 2 erfolgt die 
Absetzung von Amts wegen.

(2)  Der Nachweis der nicht eingeleiteten Frischwassermengen 
soll durch Messung eines besonderen Wasserzählers (Zwi-
schenzähler) erbracht werden, der den eichrechtlichen Vor-
schriften entspricht. Zwischenzähler werden auf Antrag des 
Grundstückseigentümers ausschließlich von der Gemeinde 
eingebaut, unterhalten und entfernt; sie stehen im Eigentum 
der Gemeinde und werden von ihr abgelesen. Die §§ 21 Abs. 2 
und 3, 22 und 23 der Wasserversorgungssatzung finden ent-
sprechend Anwendung.
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(3)  Binnen eines Monats nach dem tatsächlichen Anschluss 
des Grundstücks an die öffentliche Abwasserbeseitigung, hat 
der Gebührenschuldner die Lage und Größe der Grundstücks-
flächen, von denen Niederschlagswasser den öffentlichen Ab-
wasseranlagen zugeführt wird (§ 40a Abs. 1) der Gemeinde in 
prüffähiger Form mitzuteilen. Kommt der Gebührenschuldner 
seinen Mitteilungspflichten nicht fristgerecht nach, werden die 
Berechnungsgrundlagen für die Niederschlagswassergebühr 
von der Gemeinde geschätzt.

(4)  Prüffähige Unterlagen sind Lagepläne im Maßstab 1 : 500 
oder 1 : 1000 mit Eintrag der Flurstücks-Nummer. Die an die 
öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstücks-
flächen sind unter Angabe der in § 40a Abs. 2 aufgeführten 
Versiegelungsarten und der für die Berechnung der Flächen 
notwendigen Maße rot zu kennzeichnen. Die Gemeinde stellt 
auf Anforderung einen Anzeigevordruck zur Verfügung.

(5)  Ändert sich die versiegelte, abflusswirksame Fläche, der 
Versiegelungsgrad oder die an Zisternen angeschlossene Flä-
che des Grundstücks um mehr als 10 m2, ist die Änderung in-
nerhalb eines Monats der Gemeinde anzuzeigen.

(6)  Unverzüglich haben der Grundstückseigentümer und die 
sonst zur Nutzung eines Grundstücks oder einer Wohnung be-
rechtigten Personen der Gemeinde mitzuteilen:
a) Änderungen der Beschaffenheit, der Menge und des zeitli-
chen Anfalls des Abwassers;
b) wenn gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentlichen 
Abwasseranlagen gelangen oder damit zu rechnen ist.

(7)  Binnen eines Monats hat der Grundstückseigentümer der 
Gemeinde mitzuteilen, wenn die Voraussetzungen für Teilflä-
chenabgrenzungen gem. § 26 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und 
§ 31 Abs. 1 Satz 2 KAG entfallen sind, insbesondere abge-
grenzte Teilflächen gewerblich oder als Hausgarten genutzt, 
tatsächlich an die öffentliche Abwasserbeseitigung ange-
schlossen oder auf ihnen genehmigungsfreie bauliche Anlagen 
errichtet werden.

(8)  Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage, auch nur vor-
übergehend, außer Betrieb gesetzt, hat der Grundstückeigen-
tümer diese Absicht so frühzeitig mitzuteilen, dass der Grund-
stücksanschluss rechtzeitig verschlossen oder beseitigt 
werden kann.

(9)  Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haf-
tet im Falle des Absatzes 1 der bisherige Gebührenschuldner 
für die Benutzungsgebühren, die auf den Zeitpunkt bis zum 
Eingang der Anzeige bei der Gemeinde entfallen.

§ 47 Haftung der Gemeinde

(1)  Werden die öffentlichen Abwasseranlagen durch Betriebs-
störungen, die die Gemeinde nicht zu vertreten hat, vorüberge-
hend ganz oder teilweise außer Betrieb gesetzt oder treten 
Mängel oder Schäden auf, die durch Rückstau infolge von Na-
turereignissen wie Hochwasser, Starkregen oder Schnee-
schmelze oder durch Hemmungen im Abwasserablauf verur-
sacht sind, so erwächst daraus kein Anspruch auf 
Schadenersatz. Ein Anspruch auf Ermäßigung oder auf Erlass 
von Beiträgen oder Gebühren entsteht in keinem Fall.

(2)  Die Verpflichtung des Grundstückseigentümers zur Siche-
rung gegen Rückstau (§ 20) bleibt unberührt.

(3)  Unbeschadet des § 2 des Haftpflichtgesetzes haftet die 
Gemeinde nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit.

§ 48 Haftung der Grundstückseigentümer

Die Grundstückseigentümer und die Benutzer haften für 
schuldhaft verursachte Schäden, die infolge einer unsachge-
mäßen oder den Bestimmungen dieser Satzung widerspre-
chenden Benutzung oder infolge eines mangelhaften Zustands 

(2)  In den Fällen des § 39 Abs. 1 Satz 3 entsteht die Gebüh-
renschuld für den bisherigen Grundstückseigentümer mit Be-
ginn des auf den Übergang folgenden Kalendermonats, für den 
neuen Grundstückseigentümer mit Ablauf des Kalenderjahres.

(3)  In den Fällen des § 38 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld 
bei vorübergehender Einleitung mit Beendigung der Einleitung, 
im Übrigen mit Ablauf des Veranlagungszeitraumes.

(4)  In den Fällen des § 38 Abs. 3 entsteht die Gebührenschuld 
mit der Anlieferung des Abwassers.

(5)  Die Gebührenschuld gemäß § 38 ruht auf dem Grundstück 
bzw. dem Erbbaurecht als öffentliche Last (§ 13 Abs. 3 i. V. mit 
§ 27 KAG).

§ 44 Vorauszahlungen

(1)  Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, 
sind vom Gebührenschuldner Vorauszahlungen zu leisten. Die 
Vorauszahlungen entstehen mit Beginn des Kalendervierteljah-
res. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungs-
zeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des fol-
genden Kalendervierteljahres.

(2)  Jeder Vorauszahlung ist ein Viertel des zuletzt festgestell-
ten Jahreswasserverbrauchs bzw. ein Viertel der zuletzt festge-
stellten gebührenpflichtigen Fläche gemäß § 40a zugrunde zu 
legen. Bei erstmaligem Beginn der Gebührenpflicht werden der 
voraussichtliche Jahreswasserverbrauch und der Zwölftelanteil 
der Jahresniederschlagswassergebühr geschätzt.

(3)  Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszah-
lungen werden auf die Gebührenschuld für diesen Zeitraum 
angerechnet.

(4)  In den Fällen des § 38 Abs. 2 und Abs. 3 entfällt die Pflicht 
zur Vorauszahlung.

§ 45 Fälligkeit

(1)  Die Benutzungsgebühren sind innerhalb zwei Wochen nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheids zur Zahlung fällig. Sind 
Vorauszahlungen (§ 44) geleistet worden, gilt dies nur, soweit 
die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen über-
steigt. Ist die Gebührenschuld kleiner als die geleisteten Vor-
auszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe 
des Gebührenbescheids durch Aufrechnung oder Zurückzah-
lung ausgeglichen.

(2)  Die Vorauszahlungen gemäß § 44 werden Mitte des Kalen-
dervierteljahres zur Zahlung fällig (15.02., 15.05., 15.08. und 
15.11.).

VI. Anzeigepflicht, Haftung, Ordnungswidrigkeiten

§ 46 Anzeigepflicht

(1)  Binnen eines Monats sind der Gemeinde der Erwerb oder 
die Veräußerung eines an die öffentlichen Abwasseranlagen 
angeschlossenen Grundstücks anzuzeigen. Entsprechendes 
gilt beim Erbbaurecht oder einem sonstigen dinglichen bauli-
chen Nutzungsrecht. Anzeigepflichtig sind der Veräußerer und 
der Erwerber.

(2)  Binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungszeit-
raumes hat der Gebührenschuldner der Gemeinde anzuzeigen:
a) die Menge des Wasserverbrauchs aus einer nichtöffentli-
chen Wasserversorgungsanlage;
b) das auf dem Grundstück gesammelte und als Brauchwasser 
genutzte Niederschlagswasser (§ 40 Abs. 1 Nr. 3);
c) die Menge der Einleitungen aufgrund besonderer Genehmi-
gung (§ 8 Abs. 3).
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Satzung über den Anschluss an die öffentliche  
Wasserversorgungsanlage und die  Versorgung 
der Grundstücke mit Wasser (Wasserversor-
gungssatzung – WVS) vom 03.07.2023  
– Neufassung
Aufgrund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 
42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg 
(KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde Dischingen am 
03.07.2023 folgende Satzung beschlossen:

Inhaltsübersicht:

I. Allgemeine Bestimmungen
§ 1  Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung
§ 2  Anschlussnehmer, Wasserabnehmer
§ 3  Anschluss- und Benutzungsrecht
§ 4  Anschlusszwang
§ 5  Benutzungszwang
§ 6  Art der Versorgung
§ 7   Umfang der Versorgung, Unterrichtung bei Versorgungs-

unterbrechungen
§ 8  Verwendung des Wassers, sparsamer Umgang
§ 9  Unterbrechung des Wasserbezugs
§ 10  Einstellung der Versorgung
§ 11  Grundstücksbenutzung
§ 12  Zutrittsrecht

II.  Hausanschlüsse, Anlage des Anschlussnehmers,  
Messeinrichtungen

§ 13  Anschlussantrag
§ 14  Haus- und Grundstücksanschlüsse
§ 15  Kostenerstattung
§ 16  Private Anschlussleitungen
§ 17  Anlage des Anschlussnehmers
§ 18  Inbetriebsetzung der Anlage des Anschlussnehmers
§ 19  Überprüfung der Anlage des Anschlussnehmers
§ 20  Technische Anschlussbedingungen
§ 21  Messung
§ 22  Nachprüfung von Messeinrichtungen
§ 23  Ablesung
§ 24  Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze

III. Wasserversorgungsbeitrag
§ 25  Erhebungsgrundsatz
§ 26  Gegenstand der Beitragspflicht
§ 27  Beitragsschuldner
§ 28  Beitragsmaßstab
§ 29  Grundstücksfläche
§ 30  Nutzungsfaktor
§ 31   Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für 

die ein Bebauungsplan die Geschosszahl festsetzt
§ 32   Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für 

die ein Bebauungsplan eine Baumassenzahl festsetzt
§ 33   Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für 

die ein Bebauungsplan die Höhe baulicher Anlagen  
festsetzt

§ 34   Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für 
die keine Planfestsetzung im Sinne der §§ 31 bis 33  
bestehen

§ 35  Weitere Beitragspflicht
§ 36  Beitragssatz
§ 37  Entstehung der Beitragsschuld
§ 38  Fälligkeit
§ 39  Ablösung

IV. Benutzungsgebühren
§ 40  Erhebungsgrundsatz
§ 41  Gebührenschuldner
§ 42  Grundgebühr
§ 43  Verbrauchsgebühren
§ 44  Gemessene Wassermenge
§ 45  Verbrauchsgebühr bei Bauten
§ 45a Bereitstellungsgebühren

der Grundstücksentwässerungsanlagen entstehen. Sie haben 
die Gemeinde von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die 
wegen solcher Schäden geltend gemacht werden.

§ 49 Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 142 Abs. 1 GemO handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 3 Abs. 1 das Ab-
wasser nicht der Gemeinde überlässt; entgegen § 6 Absätze 1, 
2 oder 3 von der Einleitung ausgeschlossene Abwässer oder 
Stoffe in die öffentlichen Abwasseranlagen einleitet oder die für 
einleitbares Abwasser vorgegebenen Richtwerte überschreitet; 
entgegen § 8 Abs. 1 Abwasser ohne Vorbehandlung oder Spei-
cherung in öffentliche Abwasseranlagen einleitet; entgegen § 8 
Abs. 2 fäkalienhaltiges Abwasser ohne ausreichende Vorbe-
handlung in öffentliche Abwasseranlagen einleitet, die nicht an 
eine öffentliche Kläranlage angeschlossen sind; entgegen § 8 
Abs. 3 sonstiges Wasser oder Abwasser, das der Beseiti-
gungspflicht nicht unterliegt, ohne besondere Genehmigung 
der Gemeinde in öffentliche Abwasseranlagen einleitet; entge-
gen § 12 Abs. 1 Grundstücksanschlüsse nicht ausschließlich 
von der Gemeinde herstellen, unterhalten, erneuern, ändern, 
abtrennen oder beseitigen lässt; entgegen § 15 Abs. 1 ohne 
schriftliche Genehmigung der Gemeinde eine Grundstücksent-
wässerungsanlage herstellt, anschließt oder ändert oder eine 
öffentliche Abwasseranlage benutzt oder die Benutzung än-
dert; die Grundstücksentwässerungsanlage nicht nach den 
Vorschriften des § 16 und des § 17 Absätze 1 und 3 herstellt, 
unterhält oder betreibt; entgegen § 18 Abs. 1 die notwendige 
Entleerung und Reinigung der Abscheider nicht rechtzeitig vor-
nimmt; entgegen § 18 Abs. 3 Zerkleinerungsgeräte für Küchen-
abfälle, Müll, Papier und dergleichen oder Handtuchspender 
mit Spülvorrichtungen an seine Grundstücksentwässerungsan-
lage anschließt; entgegen § 21 Abs. 1 die Grundstücksentwäs-
serungsanlage vor der Abnahme in Betrieb nimmt.

(2)  Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG 
handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig den Anzeigepflichten 
nach § 46 Absätze 1 bis 7 nicht, nicht richtig oder nicht recht-
zeitig nachkommt.

VII. Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 50 In-Kraft-Treten

(1) Soweit Abgabenansprüche nach dem bisherigen Satzungs-
recht bereits entstanden sind, gelten anstelle dieser Satzung 
die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des Entstehens 
der Abgabeschuld gegolten haben.

(2) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Abwassersatzung vom 02.12.2019 (mit al-
len späteren Änderungen) außer Kraft.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind.

Dischingen, den 03.07.2023

Dirk Schabel
Bürgermeister
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(2)  Von der Verpflichtung zum Anschluss wird der Grund-
stückseigentümer auf Antrag befreit, wenn der Anschluss ihm 
aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Er-
fordernisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann. 
Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe der Gründe schrift-
lich bei der Gemeinde einzureichen.

§ 5 Benutzungszwang

(1)  Auf Grundstücken, die an die öffentliche Wasserversor-
gungsanlage angeschlossen sind, haben die Wasserabnehmer 
ihren gesamten Wasserbedarf aus dieser zu decken. Ausge-
nommen hiervon ist die Nutzung von Niederschlagswasser für 
Zwecke der Gartenbewässerung.

(2)  Von der Verpflichtung zur Benutzung wird der Wasserab-
nehmer auf Antrag befreit, wenn die Benutzung ihm aus be-
sonderen Gründen auch unter Berücksichtigung der Erforder-
nisse des Gemeinwohls nicht zugemutet werden kann.

(3)  Die Gemeinde räumt dem Wasserabnehmer darüber hinaus 
im Rahmen des ihr wirtschaftlich Zumutbaren auf Antrag die 
Möglichkeit ein, den Bezug auf einen von ihm gewünschten 
Verbrauchszweck oder auf einen Teilbedarf zu beschränken.

(4)  Der Antrag auf Befreiung oder Teilbefreiung ist unter Anga-
be der Gründe schriftlich bei der Gemeinde einzureichen.

(5)  Der Wasserabnehmer hat der Gemeinde vor Errichtung ei-
ner Eigengewinnungsanlage Mitteilung zu machen. Er hat 
durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass von seiner 
Eigenanlage keine Rückwirkungen in die öffentliche Wasser-
versorgungsanlage möglich sind.

§ 6 Art der Versorgung

(1)  Das Wasser muss den jeweils geltenden Rechtsvorschrif-
ten und den anerkannten Regeln der Technik für Trinkwasser 
entsprechen. Die Gemeinde ist verpflichtet, das Wasser unter 
dem Druck zu liefern, der für eine einwandfreie Deckung des 
üblichen Bedarfs in dem betreffenden Versorgungsgebiet erfor-
derlich ist. Er ist berechtigt, die Beschaffenheit und den Druck 
des Wassers im Rahmen der gesetzlichen und behördlichen 
Bestimmungen sowie der anerkannten Regeln der Technik zu 
ändern, falls dies in besonderen Fällen aus wirtschaftlichen 
oder technischen Gründen zwingend notwendig ist; dabei sind 
die Belange des Wasserabnehmers möglichst zu berücksichti-
gen.

(2)  Stellt der Wasserabnehmer Anforderungen an Beschaffen-
heit und Druck des Wassers, die über die vorgenannten Ver-
pflichtungen hinausgehen, so obliegt es ihm selbst, die erfor-
derlichen Vorkehrungen zu treffen.

§ 7  Umfang der Versorgung, Unterrichtung bei Versorgungs-
unterbrechungen

(1)  Die Gemeinde ist verpflichtet, das Wasser jederzeit am En-
de der Anschlussleitung zur Verfügung zu stellen. Dies gilt 
nicht, soweit zeitliche Beschränkungen zur Sicherstellung der 
öffentlichen Wasserversorgung erforderlich oder sonst nach 
dieser Satzung vorbehalten sind, soweit und solange die Ge-
meinde an der Versorgung durch höhere Gewalt oder sonstige 
Umstände, deren Beseitigung ihr wirtschaftlich nicht zugemu-
tet werden kann, gehindert ist.

(2)  Die Versorgung kann unterbrochen werden, soweit dies zur 
Vornahme betriebsnotwendiger Arbeiten erforderlich ist. Die 
Gemeinde hat jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit un-
verzüglich zu beheben.

(3)  Die Gemeinde hat die Wasserabnehmer bei einer nicht nur 
für kurze Dauer beabsichtigten Unterbrechung der Versorgung 
rechtzeitig in geeigneter Weise zu unterrichten. Die Pflicht zur 
Unterrichtung entfällt, wenn sie nach den Umständen nicht 

§ 46  Entstehung der Gebührenschuld
§ 47  Vorauszahlungen
§ 48  Fälligkeit

V. Anzeigepflichten, Ordnungswidrigkeiten, Haftung
§ 49  Anzeigepflichten
§ 50  Ordnungswidrigkeiten
§ 51  Haftung bei Versorgungsstörungen
§ 52  Haftung von Wasserabnehmern und Anschlussnehmern

VI. Steuern, Übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 53  Umsatzsteuer
§ 54  In-Kraft-Treten

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Wasserversorgung als öffentliche Einrichtung

(1)  Die Gemeinde Dischingen betreibt die Wasserversorgung 
als Eigenbetrieb unter dem Namen „Eigenbetrieb Wasserver-
sorgung Dischingen“ als eine öffentliche Einrichtung zur Liefe-
rung von Trinkwasser. Art und Umfang der Wasserversor-
gungsanlagen bestimmt die Gemeinde.

(2)  Die Gemeinde kann die Wasserversorgung ganz oder teil-
weise durch Dritte vornehmen lassen.

§ 2 Anschlussnehmer, Wasserabnehmer

(1)  Anschlussnehmer ist der Grundstückseigentümer, dem 
Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer, Wohnungserbbau-
berechtigte und sonstige zur Nutzung eines Grundstücks ding-
lich Berechtigte gleichstehen.

(2)  Als Wasserabnehmer gelten der Anschlussnehmer, alle 
sonstigen zur Entnahme von Wasser auf dem Grundstück Be-
rechtigten sowie jeder, der der öffentlichen Wasserversorgung 
tatsächlich Wasser entnimmt.

§ 3 Anschluss- und Benutzungsrecht

(1)  Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden 
Grundstücks ist berechtigt, den Anschluss seines Grundstücks 
an die Wasserversorgungsanlage und die Belieferung mit Trink-
wasser nach Maßgabe der Satzung zu verlangen.

(2)  Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf 
solche Grundstücke, die durch eine Versorgungsleitung er-
schlossen werden. Die Grundstückseigentümer können nicht 
verlangen, dass eine neue Versorgungsleitung hergestellt oder 
eine bestehende Versorgungsleitung geändert wird.

(3)  Der Anschluss eines Grundstücks an eine bestehende Ver-
sorgungsleitung kann abgelehnt werden, wenn die Wasserver-
sorgung wegen der Lage des Grundstücks oder aus sonstigen 
technischen oder betrieblichen Gründen der Gemeinde erheb-
liche Schwierigkeiten bereitet oder besondere Maßnahmen er-
fordert.

(4)  Die Gemeinde kann im Falle der Absätze 2 und 3 den An-
schluss und die Benutzung gestatten, sofern der Grundstücks-
eigentümer sich verpflichtet, die mit dem Bau und Betrieb zu-
sammenhängenden Mehrkosten zu übernehmen und auf 
Verlangen Sicherheit zu leisten.

§ 4 Anschlusszwang

(1)  Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Wasser ver-
braucht wird, sind verpflichtet, diese Grundstücke an die öf-
fentliche Wasserversorgungsanlage anzuschließen, wenn sie 
an eine öffentliche Straße mit einer betriebsfertigen Versor-
gungsleitung grenzen oder ihren unmittelbaren Zugang zu einer 
solchen Straße durch einen Privatweg haben. Befinden sich 
auf einem Grundstück mehrere Gebäude zum dauernden Auf-
enthalt von Menschen, so ist jedes Gebäude anzuschließen.
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drohung einzustellen. Dies gilt nicht, wenn der Wasserabneh-
mer darlegt, dass die Folgen der Einstellung außer Verhältnis 
zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen und hinreichende 
Aussicht besteht, dass der Wasserabnehmer seinen Verpflich-
tungen nachkommt. Die Gemeinde kann mit der Mahnung zu-
gleich die Einstellung der Versorgung androhen.

(3)  Die Gemeinde hat die Versorgung unverzüglich wieder auf-
zunehmen, sobald die Gründe für ihre Einstellung entfallen sind 
und der Wasserabnehmer die Kosten der Einstellung und Wie-
deraufnahme der Versorgung ersetzt hat.

§ 11 Grundstücksbenutzung

(1)  Die Anschlussnehmer haben zur örtlichen Versorgung das 
Anbringen und Verlegen von Leitungen einschließlich Zubehör 
zur Zu- und Fortleitung von Wasser über ihre im gleichen Ver-
sorgungsgebiet liegenden Grundstücke sowie erforderliche 
Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzulassen. Diese Pflicht be-
trifft nur Grundstücke, die an die Wasserversorgung ange-
schlossen sind, die vom Anschlussnehmer in wirtschaftlichem 
Zusammenhang mit der Wasserversorgung genutzt werden 
oder für die die Möglichkeit der Wasserversorgung sonst wirt-
schaftlich vorteilhaft ist. Sie entfällt, wenn die Inanspruchnah-
me der Grundstücke den Anschlussnehmer mehr als notwen-
dig oder in unzumutbarer Weise belasten würde.

(2)  Der Wasserabnehmer oder Anschlussnehmer ist rechtzeitig 
über Art und Umfang der beabsichtigten Inanspruchnahme 
des Grundstücks zu benachrichtigen.

(3)  Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtun-
gen verlangen, wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht 
mehr zumutbar sind. Die Kosten der Verlegung hat die Ge-
meinde zu tragen. Dienen die Einrichtungen ausschließlich der 
Versorgung des Grundstücks, so hat der Anschlussnehmer die 
Kosten zu tragen.

(4)  Wird der Wasserbezug eingestellt, so hat der Grundstücks-
eigentümer die Entfernung der Einrichtungen zu gestatten oder 
sie auf Verlangen der Gemeinde noch fünf Jahre unentgeltlich 
zu dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden 
kann.

(5)  Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für öffentliche Verkehrswe-
ge und Verkehrsflächen sowie für Grundstücke, die durch 
Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Verkehrswegen 
und Verkehrsflächen bestimmt sind.

§ 12 Zutrittsrecht

Der Wasserabnehmer hat dem mit einem Ausweis versehenen 
Beauftragten der Gemeinde, im Rahmen des § 43 Absatz 5 
Wassergesetz für Baden-Württemberg und des § 99 der Abga-
benordnung, den Zutritt zu seinen Räumen und zu den in § 24 
genannten Einrichtungen, zu gestatten, soweit dies für die Prü-
fung der technischen Einrichtung, zur Wahrnehmung sonstiger 
Rechte und Pflichten nach dieser Satzung, insbesondere zur 
Ablesung, zum Austausch der Messeinrichtungen (Wasserzäh-
ler) oder zur Ermittlung der Grundlagen für die Gebührenbe-
messung erforderlich ist.

II.  Hausanschlüsse, Anlage des Anschlussnehmers,  
Messeinrichtungen

§ 13 Anschlussantrag

Der Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage 
und jede Änderung des Hausanschlusses ist vom Anschluss-
nehmer unter Benutzung eines bei der Gemeinde erhältlichen 
Vordrucks für jedes Grundstück zu beantragen. Dem Antrag 
sind insbesondere folgende Unterlagen beizufügen, soweit 
sich die erforderlichen Angaben nicht bereits aus dem Antrag 
selbst ergeben:

rechtzeitig möglich ist und die Gemeinde dies nicht zu vertre-
ten hat oder die Beseitigung von bereits eingetretenen Unter-
brechungen verzögern würde.

§ 8 Verwendung des Wassers, sparsamer Umgang

(1)  Das Wasser wird nur für die eigenen Zwecke des An-
schlussnehmers, seiner Mieter und ähnlich berechtigter Perso-
nen zur Verfügung gestellt. Die Weiterleitung an sonstige Dritte 
ist nur mit schriftlicher Zustimmung der Gemeinde zulässig. 
Diese muss erteilt werden, wenn dem Interesse an der Weiter-
leitung nicht überwiegende versorgungswirtschaftliche Gründe 
entgegenstehen.

(2)  Das Wasser darf für alle Zwecke verwendet werden, soweit 
nicht in dieser Satzung oder aufgrund sonstiger gesetzlicher 
oder behördlicher Vorschriften Beschränkungen vorgesehen 
sind. Die Gemeinde kann die Verwendung für bestimmte Zwe-
cke beschränken, soweit dies zur Sicherstellung der allgemei-
nen Wasserversorgung erforderlich ist.

(3)  Der Anschluss von Anlagen zum Bezug von Bauwasser ist 
bei der Gemeinde vor Beginn der Bauarbeiten zu beantragen. 
Entsprechendes gilt für Anschlüsse zu sonstigen vorüberge-
henden Zwecken.

(4)  Soll Wasser aus öffentlichen Hydranten nicht zum Feuerlö-
schen, sondern zu anderen vorübergehenden Zwecken ent-
nommen werden, sind hierfür Hydrantenstandrohre der Ge-
meinde mit Wasserzählern zu benutzen.

(5)  Sollen auf einem Grundstück besondere Feuerlöschan-
schlüsse eingerichtet werden, sind über ihre Anlegung, Unter-
haltung und Prüfung besondere Vereinbarungen mit der Ge-
meinde zu treffen.

(6)  Mit Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung ist 
sparsam umzugehen. Die Wasserabnehmer werden aufgefor-
dert, wassersparende Verfahren anzuwenden, soweit dies ins-
besondere wegen der benötigten Wassermenge mit Rücksicht 
auf den Wasserhaushalt zumutbar und aus hygienischen Grün-
den vertretbar ist.

§ 9 Unterbrechung des Wasserbezugs

(1)  Will ein Anschlussnehmer den Wasserbezug länger als drei 
Monate einstellen, so hat er dies der Gemeinde mindestens 
zwei Wochen vor der Einstellung schriftlich mitzuteilen. Wird 
der Wasserverbrauch ohne rechtzeitige schriftliche Mitteilung 
eingestellt, so haftet der Anschlussnehmer der Gemeinde für 
die Erfüllung sämtlicher sich aus der Satzung ergebenden Ver-
pflichtungen.

(2)  Der Anschlussnehmer kann eine zeitweilige Absperrung 
seines Anschlusses verlangen, ohne damit das Benutzungs-
verhältnis aufzulösen.

§ 10 Einstellung der Versorgung

(1)  Die Gemeinde ist berechtigt, die Versorgung fristlos einzu-
stellen, wenn der Wasserabnehmer den Bestimmungen dieser 
Satzung zuwiderhandelt und die Einstellung erforderlich ist, um
1. eine unmittelbare Gefahr für die Sicherheit von Personen 
oder Anlagen abzuwehren,
2. den Verbrauch von Wasser unter Umgehung, Beeinflussung 
oder vor Anbringung der Messeinrichtungen zu verhindern 
oder
3. zu gewährleisten, dass Störungen anderer Wasserabnehmer, 
störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde oder 
Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers 
ausgeschlossen sind.

(2)  Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei Nicht-
zahlung einer fälligen Abgabenschuld trotz Mahnung, ist die 
Gemeinde berechtigt, die Versorgung zwei Wochen nach An-
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Grundstücks ersatzpflichtig. Soweit Teile der Hausanschluss-
leitung mehreren Grundstücken gemeinsam dienen, sind die 
Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten der beteiligten Grundstü-
cke als Gesamtschuldner ersatzpflichtig.

§ 16 Private Anschlussleitungen

(1)  Private Anschlussleitungen hat der Anschlussnehmer 
selbst zu unterhalten, zu ändern und zu erneuern. Die insoweit 
anfallenden Kosten sind vom Anschlussnehmer zu tragen.

(2)  Entspricht eine solche Anschlussleitung nach Beschaffen-
heit und Art der Verlegung den Bestimmungen der DIN 1988 
und etwaigen zusätzlichen Bestimmungen der Gemeinde, und 
verzichtet der Anschlussnehmer schriftlich auf seine Rechte an 
der Leitung, so ist die Anschlussleitung auf sein Verlangen von 
der Gemeinde zu übernehmen. Dies gilt nicht für Leitungen im 
Außenbereich (§ 35 BauGB).

(3)  Unterhaltungs-, Änderungs- und Erneuerungsarbeiten an 
privaten Grundstücksanschlüssen sind der Gemeinde vom An-
schlussnehmer mindestens 14 Tage vorher anzuzeigen.

§ 17 Anlage des Anschlussnehmers

(1)  Für die ordnungsgemäße Errichtung, Erweiterung, Ände-
rung und Unterhaltung der Anlage hinter dem Hausanschluss –
mit Ausnahme der Messeinrichtungen der Gemeinde – ist der 
Anschlussnehmer verantwortlich. Hat er die Anlage oder Anla-
genteile einem Dritten vermietet oder sonst zur Benutzung 
überlassen, so ist er neben diesem verantwortlich.

(2)  Die Anlage darf nur unter Beachtung der Vorschriften die-
ser Satzung und anderer gesetzlicher oder behördlicher Be-
stimmungen sowie nach den anerkannten Regeln der Technik 
errichtet, erweitert, geändert und unterhalten werden. Die Er-
richtung der Anlage und wesentliche Veränderungen dürfen nur 
durch die Gemeinde oder ein von der Gemeinde zugelassenes 
Installationsunternehmen erfolgen. Die Gemeinde ist berech-
tigt, die Ausführung der Arbeiten zu überwachen.

(3)  Anlagenteile, die sich vor den Messeinrichtungen befinden, 
können plombiert werden. Ebenso können Anlagenteile, die zur 
Anlage des Anschlussnehmers gehören, unter Plombenver-
schluss genommen werden, um eine einwandfreie Messung zu 
gewährleisten. Die dafür erforderliche Ausstattung der Anlage 
ist nach den Angaben der Gemeinde zu veranlassen.

(4)  Es dürfen nur Produkte und Geräte verwendet werden, die 
den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen. 
Die Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 1 wird vermu-
tet, wenn eine CE-Kennzeichnung für den ausdrücklichen Ein-
satz im Trinkwasserbereich vorhanden ist. Sofern diese CE-
Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist, wird dies auch 
vermutet, wenn das Produkt oder Gerät ein Zeichen eines ak-
kreditierten Branchenzertifizierers trägt, insbesondere das DIN-
DVGW-Zeichen oder DVGW-Zeichen. Produkte und Geräte, 
die in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum rechtmäßig hergestellt worden 
sind oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in der Türkei rechtmäßig hergestellt oder in den 
Verkehr gebracht worden sind und die nicht den technischen 
Spezifikationen der Zeichen nach Satz 3 entsprechen, werden 
einschließlich der in den vorgenannten Staaten durchgeführten 
Prüfungen und Überwachungen als gleichwertig behandelt, 
wenn mit ihnen das in Deutschland geforderte Schutzniveau 
gleichermaßen dauerhaft erreicht wird.

(5)  Anlagen und Verbrauchseinrichtungen sind so zu betreiben, 
dass Störungen anderer Wasserabnehmer, störende Rückwirkun-
gen auf Einrichtungen der Gemeinde oder Dritter oder Rückwir-
kungen auf die Güte des Trinkwassers ausgeschlossen sind.

Ein Lageplan nebst Beschreibung und Skizze der geplanten 
Anlage des Anschlussnehmers (Wasserverbrauchsanlage); der 
Name des Installationsunternehmens, durch das die Wasser-
verbrauchsanlage eingerichtet oder geändert werden soll; eine 
nähere Beschreibung besonderer Einrichtungen (zum Beispiel 
von Gewerbebetrieben usw.), für die auf dem Grundstück Was-
ser verwendet werden soll, sowie die Angabe des geschätzten 
Wasserbedarfs; Angaben über eine etwaige Eigengewinnungs-
anlage; im Falle des § 3 Abs. 4 die Verpflichtungserklärung zur 
Übernahme der mit dem Bau und Betrieb zusammenhängen-
den Mehrkosten.

§ 14 Haus- und Grundstücksanschlüsse

(1)  Der Hausanschluss besteht aus der Verbindung des Vertei-
lungsnetzes mit der Anlage des Anschlussnehmers. Er beginnt 
an der Abzweigstelle des Verteilungsnetzes und endet mit der 
Hauptabsperrvorrichtung. Hausanschlüsse werden ausschließ-
lich von der Gemeinde hergestellt, unterhalten, erneuert, geän-
dert, abgetrennt und beseitigt.
(2)  Hausanschlüsse stehen vorbehaltlich abweichender Rege-
lung im Eigentum der Gemeinde. Soweit sie in öffentlichen Ver-
kehrs- und Grünflächen verlaufen (Grundstücksanschlüsse), 
sind sie Teil der öffentlichen Wasserversorgungsanlage.

(3)  Art, Zahl und Lage der Hausanschlüsse sowie deren Ände-
rung werden nach Anhörung des Anschlussnehmers und unter 
Wahrung seiner berechtigten Interessen von der Gemeinde be-
stimmt. Die Gemeinde stellt die für den erstmaligen Anschluss 
eines Grundstücks notwendigen Hausanschlüsse bereit.

(4)  Die Gemeinde kann auf Antrag des Anschlussnehmers wei-
tere Anschlüsse sowie vorläufige oder vorübergehende An-
schlüsse herstellen. Als weitere Anschlüsse gelten auch Haus-
anschlüsse für Grundstücke, die nach Entstehen der 
Beitragspflicht (§ 37) neu gebildet werden.

(5)  Hausanschlüsse dürfen nicht überbaut werden, die Freile-
gung muss stets möglich sein; sie sind vor Beschädigung zu 
schützen. Der Anschlussnehmer hat die baulichen Vorausset-
zungen für die sichere Errichtung des Hausanschlusses zu 
schaffen. Er darf keine Einwirkungen auf den Hausanschluss 
vornehmen oder vornehmen lassen. Jede Beschädigung des 
Hausanschlusses, insbesondere das Undichtwerden von Lei-
tungen sowie sonstige Störungen sind der Gemeinde unver-
züglich mitzuteilen.

§ 15 Kostenerstattung

(1)  Der Anschlussnehmer hat der Gemeinde zu erstatten:
a) die Kosten der Herstellung der Hausanschlüsse
b) die Kosten der Oberflächenwiederherstellung auf seinem 
Grundstück bei Unterhaltungsmaßnahmen
c) die Kosten der Erneuerung, Veränderung und Beseitigung 
der Hausanschlüsse, wenn sie von ihm veranlasst wurde.

(2)  Der Anschlussnehmer trägt ferner die Kosten der Herstel-
lung, Unterhaltung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung 
weiterer, vorläufiger und vorübergehender Hausanschlüsse.

(3)  Zu den Kosten nach Abs. 1 und 2 gehören auch die Auf-
wendungen für die Wiederherstellung des alten Zustandes auf 
den durch die Arbeiten beanspruchten Flächen.

(4)  Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen Her-
stellung des Hausanschlusses, im Übrigen mit der Beendigung 
der Maßnahme. Der Erstattungsanspruch wird binnen eines 
Monats nach Bekanntgabe des Abgabenbescheids fällig.

(5)  Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Hausan-
schlussleitung, so ist für die Teile der Anschlussleitung, die 
ausschließlich einem der beteiligten Grundstücke dienen, allein 
der Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte des betreffenden 
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§ 22 Nachprüfung von Messeinrichtungen

(1)  Der Wasserabnehmer kann jederzeit die Nachprüfung der 
Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich 
anerkannte Prüfstelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgeset-
zes verlangen. Stellt der Wasserabnehmer den Antrag auf Prü-
fung nicht bei der Gemeinde, so hat er diese vor Antragstel-
lung zu benachrichtigen.

(2)  Die Kosten der Prüfung fallen der Gemeinde zur Last, falls 
die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen über-
schreitet, sonst dem Wasserabnehmer.

§ 23 Ablesung

(1)  Die Messeinrichtungen werden vom Beauftragten der Ge-
meinde abgelesen oder sind nach Aufforderung der Gemeinde 
vom Anschlussnehmer selbst abzulesen. Die Ableseergebnisse 
sind in den von der Gemeinde hierfür übermittelten Vordruck 
einzutragen. Der ausgefüllte Vordruck ist an die Gemeinde zu-
rückzusenden. Der Anschlussnehmer hat dafür Sorge zu tra-
gen, dass die Messeinrichtungen leicht zugänglich sind.

(2)  Ist eine Ablesung durch den Beauftragten der Gemeinde 
nicht möglich oder geht der ausgefüllte Vordruck nicht inner-
halb einer von der Gemeinde gesetzten, angemessenen Frist 
bei dieser ein, darf sie den Verbrauch auf der Grundlage der 
letzten Ablesung schätzen; die tatsächlichen Verhältnisse sind 
angemessen zu berücksichtigen. § 12 bleibt davon unberührt.

§ 24 Messeinrichtungen an der Grundstücksgrenze

(1)  Die Gemeinde kann verlangen, dass der Anschlussnehmer 
auf eigene Kosten nach seiner Wahl an der Grundstücksgrenze 
einen geeigneten Wasserzählerschacht oder Wasserzähler-
schrank anbringt, wenn
das Grundstück unbebaut ist oder die Versorgung des Gebäu-
des mit Anschlussleitungen erfolgt, die unverhältnismäßig lang 
sind oder nur unter besonderen Erschwernissen verlegt wer-
den können, oder kein Raum zur frostsicheren Unterbringung 
des Wasserzählers vorhanden ist.

(2)  Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Einrichtungen in 
ordnungsgemäßem Zustand und jederzeit zugänglich zu hal-
ten.

(3)  Der Anschlussnehmer kann die Verlegung der Einrichtun-
gen auf seine Kosten verlangen, wenn sie an der bisherigen 
Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind und die Verlegung ohne 
Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist.

III. Wasserversorgungsbeitrag

§ 25 Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwands 
für die Anschaffung, Herstellung und den Ausbau der öffentli-
chen Wasserversorgungsanlagen einen Wasserversorgungs-
beitrag.

§ 26 Gegenstand der Beitragspflicht

(1)  Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, für die eine 
bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, wenn sie 
bebaut oder gewerblich genutzt werden können. Erschlossene 
Grundstücke, für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung 
nicht festgesetzt ist, unterliegen der Beitragspflicht, wenn sie 
nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der ge-
ordneten baulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung 
anstehen.

(2)  Wird ein Grundstück an die öffentlichen Wasserversor-
gungsanlagen tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der 
Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 nicht erfüllt sind.

§ 18 Inbetriebsetzung der Anlage des Anschlussnehmers

(1)  Die Gemeinde oder dessen Beauftragte schließen die Anla-
ge des Anschlussnehmers an das Verteilungsnetz an und set-
zen sie in Betrieb.

(2)  Jede Inbetriebsetzung der Anlage ist bei der Gemeinde 
über das Installationsunternehmen zu beantragen.

§ 19 Überprüfung der Anlage des Anschlussnehmers

(1)  Die Gemeinde ist berechtigt, die Anlage des Anschlussneh-
mers vor und nach ihrer Inbetriebsetzung zu überprüfen. Sie 
hat den Anschlussnehmer auf erkannte Sicherheitsmängel auf-
merksam zu machen und kann deren Beseitigung verlangen.

(2)  Werden Mängel festgestellt, die die Sicherheit gefährden 
oder erhebliche Störungen erwarten lassen, so ist die Gemein-
de berechtigt, den Anschluss oder die Versorgung zu verwei-
gern; bei Gefahr für Leib und Leben ist er dazu verpflichtet.

(3)  Durch Vornahme oder Unterlassen der Überprüfung der 
Anlage sowie durch deren Anschluss an das Verteilungsnetz 
übernimmt die Gemeinde keine Haftung für die Mängelfreiheit 
der Anlage. Dies gilt nicht, wenn sie bei einer Überprüfung 
Mängel festgestellt hat, die eine Gefahr für Leib und Leben 
darstellen.

§ 20 Technische Anschlussbedingungen

Die Gemeinde ist berechtigt, weitere technische Anforderun-
gen an den Hausanschluss und andere Anlagenteile sowie an 
den Betrieb der Anlage festzulegen, soweit dies aus Gründen 
der sicheren und störungsfreien Versorgung, insbesondere im 
Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilungsnetzes, notwen-
dig ist. Diese Anforderungen dürfen den anerkannten Regeln 
der Technik nicht widersprechen. Der Anschluss bestimmter 
Verbrauchseinrichtungen kann von der vorherigen Zustimmung 
der Gemeinde abhängig gemacht werden. Die Zustimmung 
darf nur verweigert werden, wenn der Anschluss eine sichere 
und störungsfreie Versorgung gefährden würde.

§ 21 Messung

(1)  Die Gemeinde stellt die verbrauchte Wassermenge durch 
Messeinrichtungen (Wasserzähler) fest, die den eichrechtlichen 
Vorschriften entsprechen. Bei öffentlichen Verbrauchseinrich-
tungen kann die gelieferte Menge auch rechnerisch ermittelt 
oder geschätzt werden, wenn die Kosten der Messung nicht im 
Verhältnis zur Höhe des Verbrauchs stehen.

(2)  Die Gemeinde hat dafür Sorge zu tragen, dass eine ein-
wandfreie Messung der verbrauchten Wassermenge gewähr-
leistet ist. Sie bestimmt Art, Zahl und Größe sowie Anbrin-
gungsort der Messeinrichtungen. Ebenso ist die Lieferung, 
Anbringung, Überwachung, Unterhaltung und Entfernung der 
Messeinrichtungen Aufgabe der Gemeinde. Sie hat den An-
schlussnehmer anzuhören und dessen berechtigte Interessen 
zu wahren. Sie ist verpflichtet, auf Verlangen des Anschluss-
nehmers die Messeinrichtungen zu verlegen, wenn dies ohne 
Beeinträchtigung einer einwandfreien Messung möglich ist; der 
Anschlussnehmer ist verpflichtet, die Kosten zu tragen.

(3)  Der Anschlussnehmer haftet für das Abhandenkommen 
und die Beschädigung der Messeinrichtungen, soweit ihn dar-
an ein Verschulden trifft. Er hat den Verlust, Beschädigungen 
und Störungen dieser Einrichtungen der Gemeinde unverzüg-
lich mitzuteilen. Er ist verpflichtet, die Einrichtungen vor Ab-
wasser, Schmutz- und Grundwasser sowie vor Frost zu schützen.

(4)  Der Einbau von Zwischenzählern in die Verbrauchsleitung 
ist dem Wasserabnehmer gestattet. Alle den Zwischenzähler 
betreffenden Kosten gehen zu seinen Lasten. Die Gemeinde ist 
nicht verpflichtet, das Anzeigeergebnis eines Zwischenzählers 
der Wasserzinsberechnung zugrunde zu legen.
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§ 31  Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die 
ein Bebauungsplan die Geschosszahl festsetzt

Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte 
höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Ist im Einzelfall eine 
größere Geschosszahl genehmigt, so ist diese zugrunde zu le-
gen. Als Geschosse gelten Vollgeschosse i. S. der Landesbau-
ordnung (LBO) in der im Zeitpunkt der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan geltenden Fassung. Sind auf einem 
Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedlicher 
Geschosszahl zulässig, ist die höchste Zahl der Vollgeschosse 
maßgebend.

§ 32  Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die 
ein Bebauungsplan eine Baumassenzahl festsetzt

(1)  Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse 
eine Baumassenzahl aus, so gilt als Geschosszahl die Bau-
massenzahl geteilt durch [3,5]; das Ergebnis wird auf eine volle 
Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, 
die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abge-
rundet werden.

(2)  Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der 
Baumassenzahl zulässige Baumasse genehmigt, so ergibt sich 
die Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse durch die 
Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergebnisses 
durch [3,5]; das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wo-
bei Nachkommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle 
Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 
sind, auf die vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

§ 33  Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die 
ein Bebauungsplan die Höhe baulicher Anlagen festsetzt

(1)  Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nut-
zung nicht durch die Zahl der Vollgeschosse oder eine Bau-
massenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in 
Gestalt der maximalen Gebäudehöhe (Firsthöhe) fest, so gilt 
als Geschosszahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der 
baulichen Anlage geteilt durch
[3,0] für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), 
reine Wohngebiete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Feri-
enhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere Wohn-
gebiete (WB) festgesetzten Gebiete und [4,0] für die im Bebau-
ungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete 
(MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige 
Sondergebiete (SO) festgesetzten Gebiete;
das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nach-
kommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufge-
rundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

(2)  Bestimmt der Bebauungsplan das Maß der baulichen Nut-
zung nicht durch die Zahl der Vollgeschosse oder eine Bau-
massenzahl, sondern setzt er die Höhe baulicher Anlagen in 
Gestalt der maximalen Traufhöhe (Schnittpunkt der senkrech-
ten, traufseitigen Außenwand mit der Dachhaut) fest, so gilt als 
Geschosszahl das festgesetzte Höchstmaß der Höhe der bau-
lichen Anlage geteilt durch
[2,7] für die im Bebauungsplan als Kleinsiedlungsgebiete (WS), 
reine Wohngebiete (WR), allgemeine Wohngebiete (WA), Feri-
enhausgebiete, Wochenendhausgebiete und besondere Wohn-
gebiete (WB) festgesetzten Gebiete und [3,5] für die im Bebau-
ungsplan als Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI), Kerngebiete 
(MK), Gewerbegebiete (GE), Industriegebiete (GI) und sonstige 
Sondergebiete (SO) festgesetzten Gebiete;
das Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nach-
kommastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufge-
rundet und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die 
vorausgehende volle Zahl abgerundet werden.

(3)  Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan fest-
gesetzte Höhe baulicher Anlagen genehmigt, so ist diese ge-
mäß Abs. 1 oder 2 in eine Geschosszahl umzurechnen.

§ 27 Beitragsschuldner

(1)  Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe 
des Beitrags- bzw. Vorauszahlungsbescheids Eigentümer des 
Grundstücks ist.

(2)  Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist 
der Erbbauberechtigte an Stelle des Eigentümers beitrags-
pflichtig. Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner; 
bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Woh-
nungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigen-
tumsanteil beitragspflichtig.

(3)  Steht das Grundstück, Erbbaurecht, Wohnungs- oder Teil-
eigentum im Eigentum mehrerer Personen zur gesamten Hand, 
ist die Gesamthandsgemeinschaft beitragspflichtig.

§ 28 Beitragsmaßstab

Maßstab für den Wasserversorgungsbeitrag ist die Nutzungs-
fläche. Diese ergibt sich durch Vervielfachung der Grund-
stücksfläche (§ 29) mit einem Nutzungsfaktor (§ 30); das  
Ergebnis wird auf eine volle Zahl gerundet, wobei Nachkom-
mastellen ab 0,5 auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet 
und Nachkommastellen, die kleiner als 0,5 sind, auf die vor-
ausgehende volle Zahl abgerundet werden.

§ 29 Grundstücksfläche

(1)  Als Grundstücksfläche gilt:
bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Flä-
che, die der Ermittlung der zulässigen Nutzung zugrunde zu le-
gen ist; soweit ein Bebauungsplan oder eine Satzung nach § 
34 Abs. 4 S. 1 BauGB nicht besteht oder die erforderliche 
Festsetzung nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche 
bis zu einer Tiefe von 50 Meter von der der Erschließungsanla-
ge zugewandten Grundstücksgrenze. Reicht die bauliche oder 
gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hinaus oder sind 
Flächen tatsächlich angeschlossen, so ist die Grundstückstiefe 
maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung, zuzüg-
lich der baurechtlichen Abstandsflächen, bestimmt wird. 
Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur 
Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung 
der Grundstückstiefe unberücksichtigt. Zur Nutzung zählen 
auch angelegte Grünflächen oder gärtnerisch genutzte Flä-
chen.

(2)  Teilflächenabgrenzungen gemäß § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG 
bleiben unberührt.

§ 30 Nutzungsfaktor

(1)  Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundstücksflä-
che (§ 29) mit einem Nutzungsfaktor vervielfacht, der im Einzel-
nen beträgt:
– bei eingeschossiger Bebaubarkeit 1,00
– bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25 
– bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 1,50 
– bei vier- und fünfgeschossiger Bebaubarkeit 1,75 
– bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit 2,00.

(2)  Bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken, für die 
nur eine Nutzung ohne Bebauung zulässig ist oder bei denen 
die Bebauung nur untergeordnete Bedeutung hat, wird ein 
Nutzungsfaktor von 0,5 zugrunde gelegt. Dasselbe gilt für Ge-
meinbedarfs- oder Grünflächengrundstücke, deren Grund-
stücksflächen aufgrund ihrer Zweckbestimmung nicht oder nur 
zu einem untergeordneten Teil mit Gebäuden überdeckt wer-
den sollen bzw. überdeckt sind (zum Beispiel Friedhöfe, Sport-
plätze, Freibäder, Kleingartenanlagen). Die §§ 31 bis 34 finden 
keine Anwendung.
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i. S. von § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 BauGB; In den Fällen 
des § 35 Abs. 1 Nr. 3, wenn die Vergrößerung des Grundstücks 
im Grundbuch eingetragen ist; In den Fällen des § 35 Abs. 1 
Nr. 4, wenn das neugebildete Grundstück im Grundbuch ein-
getragen ist; in den Fällen des § 35 Abs. 2, mit dem Wegfall 
der Voraussetzungen für eine Teilflächenabgrenzung nach § 29 
Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 KAG, ins-
besondere mit dem Inkrafttreten eines Bebauungsplanes oder 
einer Satzung gemäß § 34 Abs. 4 Satz. 1 BauGB, der Bebau-
ung, der gewerblichen Nutzung oder des tatsächlichen An-
schlusses von abgegrenzten Teilflächen jedoch frühestens mit 
der Anzeige einer Nutzungsänderung gemäß § 49 Abs. 3.

(2)  Für Grundstücke, die schon vor dem 01.04.1964 an die öf-
fentliche Wasserversorgungsanlagen hätten angeschlossen 
werden können, jedoch noch nicht angeschlossen worden 
sind, entsteht die Beitragsschuld mit dem tatsächlichen An-
schluss, frühestens mit dessen Genehmigung.

(3)  Mittelbare Anschlüsse (zum Beispiel über bestehende 
Hausanschlüsse) stehen dem unmittelbaren Anschluss an öf-
fentliche Wasserversorgungsanlagen gleich.

§ 38 Fälligkeit

Der Wasserversorgungsbeitrag wird einen Monat nach Be-
kanntgabe des Beitragsbescheids fällig.

§ 39 Ablösung

(1)  Die Gemeinde kann, solange die Beitragsschuld noch nicht 
entstanden ist, mit dem Beitragsschuldner die Ablösung des 
Wasserversorgungsbeitrages vereinbaren.

(2)  Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach der Höhe 
der voraussichtlich entstehenden Beitragsschuld; die Ermitt-
lung erfolgt nach den Bestimmungen dieser Satzung.

(3)  Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

IV. Benutzungsgebühren

§ 40 Erhebungsgrundsatz

Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der öffentlichen Was-
serversorgungsanlagen Grund- und Verbrauchsgebühren.

§ 41 Gebührenschuldner

(1)  Schuldner der Benutzungsgebühren ist der Anschlussneh-
mer. Beim Wechsel des Gebührenschuldners geht die Gebüh-
renpflicht mit Beginn des auf den Übergang folgenden Kalen-
dermonats auf den neuen Gebührenschuldner über.

(2)  In den Fällen des § 43 Abs. 2 ist Gebührenschuldner der 
Wasserabnehmer.

(3)  Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 42 Grundgebühr

(1)  Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße 
(Zählergebühr) erhoben. Sie beträgt bei Wasserzählern mit ei-
ner Nenngröße von:

(4)  Weist der Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse 
oder einer Baumassenzahl sowohl die zulässige Firsthöhe als 
auch die zulässige Traufhöhe der baulichen Anlage aus, so ist 
die Traufhöhe gemäß Abs. 2 und 3 in eine Geschosszahl umzu-
rechnen.

§ 34  Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die 
keine Planfestsetzung im Sinne der §§ 31 bis 33 bestehen

(1)  Bei Grundstücken in unbeplanten Gebieten bzw. in beplan-
ten Gebieten, für die der Bebauungsplan keine Festsetzungen 
nach den §§ 31 bis 33 enthält, ist maßgebend:
bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhande-
nen Geschosse, bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstü-
cken die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umge-
bung überwiegend vorhandenen Geschosse.
(2)  Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) ist maß-
gebend:
1. bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhan-
denen Geschosse;
2. bei unbebauten Grundstücken, für die ein Bauvorhaben ge-
nehmigt ist, die Zahl der genehmigten Geschosse.

(3)  Als Geschosse gelten Vollgeschosse i. S. der LBO in der im 
Entstehungszeitpunkt (§ 37) geltenden Fassung. Sind auf ei-
nem Grundstück mehrere bauliche Anlagen mit unterschiedli-
cher Geschosszahl vorhanden, ist die höchste Zahl der Vollge-
schosse maßgebend.

(4)  Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss
i. S. der LBO, gilt als Geschosszahl die Baumasse des Bau-
werks geteilt durch die überbaute Grundstücksfläche und 
nochmals geteilt durch [3,5], mindestens jedoch die nach  
Abs. 1 maßgebende Geschosszahl; das Ergebnis wird auf eine 
volle Zahl gerundet, wobei Nachkommastellen ab 0,5 auf die 
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet und Nachkommastellen, 
die kleiner als 0,5 sind, auf die vorausgehende volle Zahl abge-
rundet werden.

§ 35 Weitere Beitragspflicht

(1)  Von Grundstückseigentümern, für deren Grundstück eine 
Beitragsschuld bereits entstanden ist oder deren Grundstücke 
beitragsfrei angeschlossen worden sind, werden weitere Bei-
träge erhoben,
soweit die bis zum In-Kraft-Treten dieser Satzung zulässige 
Zahl bzw. genehmigte höhere Zahl der Vollgeschosse über-
schritten oder eine größere Zahl von Vollgeschossen allgemein 
zugelassen wird; soweit in den Fällen des § 34 Abs. 2 Nr. 1 und 
2 eine höhere Zahl der Vollgeschosse zugelassen wird; wenn 
das Grundstück mit Grundstücksflächen vereinigt wird, für die 
eine Beitragsschuld bisher nicht entstanden ist; soweit Grund-
stücke unter Einbeziehung von Teilflächen, für die eine Bei-
tragsschuld bereits entstanden ist, neu gebildet werden.

(2)  Wenn bei der Veranlagung von Grundstücken Teilflächen 
gemäß § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 Abs. 1 Satz 2 
KAG unberücksichtigt geblieben sind, entsteht eine weitere 
Beitragspflicht, soweit die Voraussetzungen für eine Teilflä-
chenabgrenzung entfallen.

§ 36 Beitragssatz

Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je Quadratmeter (m²)
Nutzungsfläche (§ 28) 2,40 Euro.

§ 37 Entstehung der Beitragsschuld

(1)  Die Beitragsschuld entsteht:
In den Fällen des § 26 Abs. 1, sobald das Grundstück an die 
öffentliche Wasserversorgungsanlage angeschlossen werden 
kann; In den Fällen des § 26 Abs. 2 mit dem Anschluss, frühes-
tens jedoch mit dessen Genehmigung; In den Fällen des § 35 
Abs. 1 Nr. 1 und 2 mit der Erteilung der Baugenehmigung bzw. 
dem In-Kraft-Treten des Bebauungsplans oder einer Satzung  
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Maximaldurch-
fluss
(Qmax) in m³/h

   5  
 10
 20
 50
 80
100

Euro je Monat

  5,00
  5,12
  5,97
10,03
11,20
29,36

Nenndurchfluss
(Qn) in m³/h

  2,5
  6 
 10
 15
 40
 40



(2)  Ergibt sich bei einer Zählerprüfung, dass der Wasserzähler 
über die nach der Eichordnung zulässigen Verkehrsfehlergren-
zen hinaus falsch anzeigt, oder ist der Zähler stehen geblieben, 
so schätzt die Gemeinde den Wasserverbrauch gemäß § 162 
Abgabenordnung.

§ 45 Verbrauchsgebühr bei Bauten

(1)  Wird bei der Herstellung von Bauwerken das verwendete 
Wasser nicht durch einen Wasserzähler festgestellt, wird eine 
pauschale Verbrauchsgebühr erhoben.

(2)  Bemessungsgrundlage für die Gebühr ist folgender pau-
schaler Wasserverbrauch:
Bei Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten von Gebäuden wer-
den je 100 Kubikmeter umbautem Raum 10 Kubikmeter als 
pauschaler Wasserverbrauch zugrunde gelegt; Gebäude mit 
weniger als 100 Kubikmeter umbautem Raum bleiben gebüh-
renfrei. Bei Fertigbauweise werden der Ermittlung des umbau-
ten Raumes nur die Keller- und Untergeschosse zugrunde ge-
legt. Bei Beton- und Backsteinbauten, die nicht unter Nr. 1 
fallen, werden je angefangene 10 Kubikmeter Beton- oder 
Mauerwerk 4 Kubikmeter als pauschaler Wasserverbrauch zu-
grunde gelegt; Bauwerke mit weniger als 10 Kubikmeter Be-
ton- oder Mauerwerk bleiben gebührenfrei.

§ 45a Bereitstellungsgebühren

(1)  Für das Bereitstellen von Wasser sowie für Reservean-
schlüsse erhebt die Gemeinde neben der Zähler- und Ver-
brauchsgebühr (§§ 42, 43) eine Bereitstellungsgebühr.

(2)  Reserveanschlüsse dienen zur Deckung eines Spitzenbe-
darfs oder zum Ersatzbezug.

(3)  Bemessungsgrundlage für die Bereitstellungsgebühr ist
im Falle des Ersatzbezuges die der privaten Wasserversor-
gungsanlage im Veranlagungszeitraum entnommene Wasser-
menge. Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, hierfür geeignete 
Messeinrichtungen auf seine Kosten anzubringen und zu un-
terhalten; bei Reserveanschlüssen, die der Spitzendeckung 
dienen, die im Durchschnitt der letzten 3 Jahre aus der öffentli-
chen Wasserversorgungsanlage entnommene Wassermenge.

(4)  Die Bereitstellungsgebühr beträgt pro Kubikmeter 0,75 Euro.

(5)  Bereitstellungsgebühren für berechnete Reserveanschlüsse 
werden anteilig auf die Verbrauchsgebühr (§ 43) angerechnet.

§ 46 Entstehung der Gebührenschuld

(1)  In den Fällen der §§ 42, 43 Abs. 1 und 45a entsteht die Ge-
bührenschuld für ein Kalenderjahr mit Ablauf des Kalenderjah-
res (Veranlagungszeitraum). Endet ein Benutzungsverhältnis 
vor Ablauf des Veranlagungszeitraums, entsteht die Gebühren-
schuld mit Ende des Benutzungsverhältnisses.

(2)  In den Fällen des § 41 Abs. 1 Satz 2 entsteht die Gebüh-
renschuld für den bisherigen Anschlussnehmer mit Beginn des 
auf den Übergang folgenden Kalendermonats, für den neuen 
Anschlussnehmer mit Ablauf des Kalenderjahres.

(3)  In den Fällen des § 43 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld 
mit der Beendigung der Baumaßnahme, spätestens mit Einbau 
einer Messeinrichtung nach § 21.

(4)  In den Fällen des § 45 entsteht die Gebührenschuld mit 
Beginn der Bauarbeiten.

(5)  In den Fällen des § 43 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld 
mit der Wasserentnahme.

(6)  Die Gebührenschuld gemäß §§ 42 und 43 ruht auf dem 
Grundstück bzw. dem Erbbaurecht als öffentliche Last (§ 13 
Absatz 3 i. V. mit § 27 KAG).

Alternativ für Zähler mit Kennzeichnung gemäß der Europäi-
schen Messgeräterichtlinie (MID):

 
(2)  Die Gebühr für zusätzliche Wasserzähler (Zwischenzähler) 
wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben. Sie beträgt bei 
Wasserzählern mit einer Nenngröße von:

Alternativ für Zähler mit Kennzeichnung gemäß der Europäi-
schen Messgeräterichtlinie (MID):

(3)  Bei der Berechnung der Grundgebühr wird der Monat, in 
dem der Wasserzähler erstmals eingebaut oder endgültig aus-
gebaut wird, je als voller Monat gerechnet.

(4)  Wird die Wasserlieferung wegen Wassermangels, Störun-
gen im Betrieb, betriebsnotwendiger Arbeiten oder aus ähnli-
chen, nicht vom Anschlussnehmer zu vertretenden Gründen 
länger als einen Monat unterbrochen, so wird für die Zeit der 
Unterbrechung (abgerundet auf volle Monate) keine Grundge-
bühr berechnet.

§ 43 Verbrauchsgebühren

(1)  Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wasser-
menge (§ 44) berechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Ku-
bikmeter 2,40 Euro.

(2)  Wird die verbrauchte Wassermenge durch einen Münzwas-
serzähler festgestellt, beträgt die Gebühr pro Kubikmeter 2,40 
Euro.

§ 44 Gemessene Wassermenge

(1)  Die nach § 21 gemessene Wassermenge gilt auch dann als 
Gebührenbemessungsgrundlage, wenn sie ungenutzt (etwa 
durch schadhafte Rohre, offenstehende Zapfstellen oder Rohr-
brüche hinter dem Wasserzähler) verlorengegangen ist.

Überlastdurch-
fluss (Q4) in m³/h

3,125 und
5
7,9 und
12,5
20
31,25
78,75
125

Dauerdurchfluss 
(Q3) in m³/h

   2,5 und
    4
   6,3 und
  10
  16
  25
  63
100

Euro je Monat

  0,89

  1,01
  1,86
  5,92
  7,09
25,25

Maximaldurch-
fluss
(Qmax) in m³/h

   5  
 10
 20
 50
 80
100

Nenndurchfluss
(Qn) in m³/h

  2,5
  6 
 10
 15
 40
 40

Euro je Monat

  0,89
  1,01
  1,86
  5,92
  7,09
25,25
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Dauerdurchfluss 
(Q3) in m³/h

2,5 und
4
6,3 und
10
16
25
63
100

Euro je Monat

  
  5,00

  5,12
  
  5,97
10,03
11,20
29,36

Überlastdurch-
fluss (Q4) in m³/h

3,125 und
5
7,9 und
12,5
20
31,25
78,75
125



serversorgung anschließt, entgegen § 5 nicht seinen gesamten 
Wasserbedarf der öffentlichen Wasserversorgung entnimmt, 
entgegen § 8 Abs. 1 Wasser an Dritte ohne schriftliche Zustim-
mung der Gemeinde weiterleitet, entgegen § 14 Abs. 5 Be-
schädigungen des Hausanschlusses nicht unverzüglich der 
Gemeinde mitteilt, entgegen § 17 Abs. 2 Anlagen unter Miss-
achtung der Vorschriften der Satzung, anderer gesetzlicher 
oder behördlicher Bestimmungen sowie der anerkannten Re-
geln der Technik errichtet, erweitert, ändert oder unterhält, ent-
gegen § 17 Abs. 4 Materialien und Geräte verwendet, die nicht 
entsprechend den anerkannten Regeln der Technik beschaffen 
sind, entgegen § 17 Abs. 5 Anlagen und Verbrauchseinrichtun-
gen so betreibt, dass Störungen anderer Anschlussnehmer, 
störende Rückwirkungen auf Einrichtungen der Gemeinde bzw. 
Dritter oder Rückwirkungen auf die Güte des Trinkwassers ein-
treten.

(2)  Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG 
handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig den Mitteilungspflich-
ten nach § 21 Abs. 3 Satz 2 und § 49 Abs. 1 bis 3 dieser Sat-
zung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig nachkommt.

§ 51 Haftung bei Versorgungsstörungen

(1)  Für Schäden, die ein Wasserabnehmer durch Unterbre-
chung der Wasserversorgung oder durch Unregelmäßigkeiten 
in der Belieferung erleidet, haftet die Gemeinde aus dem Be-
nutzungsverhältnis oder unerlaubter Handlung im Falle der Tö-
tung oder Verletzung des Körpers oder der Gesundheit des 
Wasserabnehmers, es sei denn, dass der Schaden von der 
Gemeinde oder einem ihrer Bediensteten oder einem Verrich-
tungsgehilfen weder vorsätzlich noch fahrlässig verursacht 
worden ist, der Beschädigung einer Sache, es sei denn, dass 
der Schaden weder durch Vorsatz noch durch grobe Fahrläs-
sigkeit der Gemeinde oder eines ihrer Bediensteten oder eines 
Verrichtungsgehilfen verursacht worden ist, eines Vermögens-
schadens, es sei denn, dass dieser weder durch Vorsatz noch 
durch grobe Fahrlässigkeit eines vertretungsberechtigten Or-
gans der Gemeinde verursacht worden ist. § 831 Abs. 1 Satz 2 
des Bürgerlichen Gesetzbuches ist nur bei vorsätzlichem Han-
deln von Verrichtungsgehilfen anzuwenden.

(2)  Abs. 1 ist auch auf Ansprüche von Wasserabnehmern an-
zuwenden, die diese gegen ein drittes Wasserversorgungsun-
ternehmen aus unerlaubter Handlung geltend machen. Die Ge-
meinde ist verpflichtet, den Wasserabnehmern auf Verlangen 
über die mit der Schadensverursachung durch ein drittes Un-
ternehmen zusammenhängenden Tatsachen insoweit Auskunft 
zu geben, als sie ihr bekannt sind oder von ihr in zumutbarer 
Weise aufgeklärt werden können und ihre Kenntnis zur Gel-
tendmachung des Schadensersatzes erforderlich ist.

(3)  Die Ersatzpflicht entfällt für Schäden unter 15 Euro.

(4)  Ist der Anschlussnehmer berechtigt, das gelieferte Wasser 
an einen Dritten weiterzuleiten (§ 8 Abs. 1), und erleidet dieser 
durch Unterbrechung der Wasserversorgung oder durch Unre-
gelmäßigkeiten in der Belieferung einen Schaden, so haftet die 
Gemeinde dem Dritten gegenüber in demselben Umfang wie 
dem Wasserabnehmer aus dem Benutzungsverhältnis.

(5)  Leitet der Anschlussnehmer das gelieferte Wasser an einen 
Dritten weiter, so hat er im Rahmen seiner rechtlichen Möglich-
keiten sicherzustellen, dass der Dritte aus unerlaubter Hand-
lung keine weitergehenden Schadensersatzansprüche erheben 
kann, als sie in den Absätzen 1 bis 3 vorgesehen sind. Die Ge-
meinde weist den Anschlussnehmer darauf bei Begründung 
des Benutzungsverhältnisses besonders hin.

(6)  Der Wasserabnehmer hat den Schaden unverzüglich 
der Gemeinde oder, wenn dieses feststeht, dem ersatz-
pflichtigen Unternehmen mitzuteilen. Leitet der Anschluss-
nehmer das gelieferte Wasser an einen Dritten weiter, so 
hat er diese Verpflichtung auch dem Dritten aufzuerlegen.

§ 47 Vorauszahlungen

(1)  Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, 
sind vom Gebührenschuldner Vorauszahlungen zu leisten. Die 
Vorauszahlungen entstehen mit Beginn des Kalendervierteljah-
res. Beginnt die Gebührenpflicht während des Veranlagungs-
zeitraumes, entstehen die Vorauszahlungen mit Beginn des fol-
genden Kalendervierteljahres.

(2)  Jeder Vorauszahlung wird ein Viertel des Jahreswasserver-
brauchs des Vorjahres und der Grundgebühr (§ 42) zugrunde 
gelegt. Beim erstmaligen Beginn der Gebührenpflicht werden 
die Vorauszahlungen auf der Grundlage der Grundgebühr, des 
Verbrauchsgebührensatzes und des geschätzten Jahreswas-
serverbrauchs des laufenden Jahres ermittelt.

(3)  Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten Vorauszah-
lungen werden auf die Gebührenschuld für diesen Zeitraum 
angerechnet.

(4)  In den Fällen des § 43 Absatz 2 und § 45 entfällt die Pflicht 
zur Vorauszahlung.

§ 48 Fälligkeit

(1)  Die Benutzungsgebühren sind innerhalb zwei Wochen nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides zur Zahlung fällig. Sind 
Vorauszahlungen (§ 47) geleistet worden, gilt dies nur, soweit 
die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen über-
steigt. Ist die Gebührenschuld kleiner als die geleisteten Vor-
auszahlungen, wird der Unterschiedsbetrag nach Bekanntgabe 
des Gebührenbescheids durch Aufrechnung oder Zurückzah-
lung ausgeglichen.

(2)  Die Vorauszahlungen gem. § 47 werden zum 15.02., 15.05., 
15.08. und 15.11. zur Zahlung fällig.

(3)  In den Fällen des § 43 Absatz 2 wird die Gebührenschuld 
mit der Wasserentnahme fällig.

V. Anzeigepflichten, Ordnungswidrigkeiten, Haftung

§ 49 Anzeigepflichten

(1)  Binnen eines Monats sind der Gemeinde anzuzeigen:
der Erwerb oder die Veräußerung eines an die öffentliche Was-
serversorgung angeschlossenen Grundstücks; entsprechendes 
gilt beim Erbbaurecht sowie beim Wohnungs- und Teileigen-
tum; Erweiterungen oder Änderungen der Verbrauchsanlage 
sowie die Verwendung zusätzlicher Verbrauchseinrichtungen, 
soweit sich dadurch die Größen für die Gebührenbemessung 
ändern oder sich die vorzuhaltende Leistung wesentlich er-
höht.

(2)  Anzeigepflichtig nach Abs. 1 Nr. 1 sind Veräußerer und Er-
werber, nach Abs. 1 Nr. 2 der Anschlussnehmer.

(3)  Binnen eines Monats hat der Anschlussnehmer der Ge-
meinde mitzuteilen, wenn die Voraussetzungen für Teilflächen-
abgrenzungen gem. § 29 Abs. 1 Nr. 2 dieser Satzung und § 31 
Abs. 1 Satz 2 KAG entfallen sind, insbesondere abgegrenzte 
Teilflächen gewerblich oder als Hausgarten genutzt, tatsächlich 
an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen oder auf 
ihnen genehmigungsfreie bauliche Anlagen errichtet werden.

(4)  Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt, so haf-
tet im Falle des Abs. 1 Nr. 1 der bisherige Gebührenschuldner 
für die Benutzungsgebühren, die auf den Zeitraum bis zum 
Eingang der Anzeige bei der Gemeinde entfallen.

§ 50 Ordnungswidrigkeiten

(1)  Ordnungswidrig im Sinne von § 142 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg handelt, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig entgegen § 4 ein Grundstück nicht an die öffentliche Was-
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Aufgrund einer redaktionellen Änderung in den Veröffentli-
chungshinweisen wird die Hundesteuersatzung erneut öf-
fentlich bekannt gemacht. Die Bekanntmachung hat eine rein 
deklaratorische Wirkung:

Satzung über die Erhebung der Hundesteuer 
(Hundesteuersatzung) vom 05.12.2022  
– Neufassung
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) sowie §§ 2, 8 Abs. 2 und 9 Abs. 3 des Kommu-
nalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Dischingen am 05.12.2022 folgen-
de Satzung beschlossen:

Präambel

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in dieser Satzung 
auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen m/w/d ver-
zichtet. Alle personenbezogenen Formulierungen sind ge-
schlechtsneutral zu verstehen.

§ 1 Steuergegenstand

(1) Die Gemeinde erhebt die Hundesteuer nach dieser Satzung.

(2)  Der Steuer unterliegt das Halten von Hunden durch natürli-
che Personen im Gemeindegebiet, soweit es nicht aus-
schließlich der Erzielung von Einnahmen dient.

(3)  Wird ein Hund gleichzeitig in mehreren Gemeinden gehalten, 
so ist die Gemeinde Dischingen steuerberechtigt, wenn der 
Hundehalter seine Hauptwohnung in Dischingen hat.

§ 2 Steuerschuldner und Haftung, Steuerpflichtiger

(1)  Steuerschuldner und Steuerpflichtiger ist der Halter eines 
Hundes.

(2)  Halter eines Hundes ist, wer einen Hund in seinem Haushalt 
oder seinem Wirtschaftsbetrieb für Zwecke der persönlichen 
Lebensführung aufgenommen hat. Kann der Halter eines 
Hundes nicht ermittelt werden, so gilt als Halter, wer den 
Hund wenigstens drei Monate lang gepflegt, untergebracht 
oder auf Probe oder zum Anlernen gehalten hat.

(3)  Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den 
Haushaltsmitgliedern gemeinsam gehalten.

(4)  Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder meh-
rere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.

(5)  Ist der Hundehalter nicht zugleich Eigentümer des Hundes, 
so haftet der Eigentümer neben dem Steuerschuldner als 
Gesamtschuldner.

§ 3 Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1)  Die Steuerpflicht beginnt am ersten Tag des auf den Beginn 
des Haltens folgenden Kalendermonats, frühestens mit Ab-
lauf des Kalendermonats, in dem der Hund drei Monate alt 
wird. Beginnt die Hundehaltung bereits am 1. Tag eines Ka-
lendermonats, so beginnt auch die Steuerpflicht mit diesem 
Tag.

(2)  Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in 
dem die Hundehaltung beendet wird. § 10 Abs. 2 und § 11 
Abs. 5 bleiben unberührt.

§ 4 Erhebungszeitraum; Entstehung der Steuer

(1)  Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeit-
raum ist das Kalenderjahr.

§ 52 Haftung von Wasserabnehmern und Anschlussnehmern

(1)  Der Wasserabnehmer haftet für schuldhaft verursachte 
Schäden, die insbesondere infolge einer unsachgemäßen 
Benutzung oder den Bestimmungen dieser Satzung zuwi-
derlaufenden Benutzung oder Bedienung der Anlagen zur 
Wasserversorgung entstehen. Der Anschlussnehmer haftet 
für Schäden, die auf den mangelhaften Zustand seiner An-
lage (§ 17) zurückzuführen sind.

(2)  Der Haftende hat die Gemeinde von Ersatzansprüchen 
Dritter freizustellen, die wegen solcher Schäden geltend ge-
macht werden. Sind Ansprüche auf Mängel an mehreren 
Verbrauchsanlagen zurückzuführen, so haften die Wasser-
abnehmer als Gesamtschuldner.

VI. Steuern, Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 53 Umsatzsteuer

Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgeleg-
ten Abgaben, Kostenersätzen und sonstigen Einnahmen 
(Entgelten) zugrunde liegen, umsatzsteuerpflichtig sind, tritt 
zu den Entgelten noch die Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) 
in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festgelegten Höhe.

§ 54 In-Kraft-Treten

(1)  Soweit Abgabeansprüche nach dem bisherigen Sat-
zungsrecht bereits entstanden sind, gelten anstelle dieser 
Satzung die Satzungsbestimmungen, die im Zeitpunkt des 
Entstehens der Abgabeschuld gegolten haben.

(2)  Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Wasserversorgungssatzung vom 
02.12.2019 (mit allen späteren Änderungen) außer Kraft.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen.
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.

Dischingen, den 03.07.2023

Dirk Schabel 
Bürgermeister

Fragen?  
Kostenlose Servicenummer der Deutschen Rentenversicherung 
Baden-Württemberg 0800 1000 48024.  
Kostenlose Servicenummer der Deutschen Rentenversicherung 
Bund 0800 1000 48070

Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr
Freitag von 7.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Rentenangelegenheiten
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§ 8 Allgemeine Bestimmungen über Steuervergünstigungen

(1)  Für die Gewährung einer Steuerbefreiung oder Steuerermä-
ßigung (Steuervergünstigung) sind die Verhältnisse bei Be-
ginn des Kalenderjahres, in den Fällen des § 3 Abs. 1 dieje-
nigen bei Beginn der Steuerpflicht maßgebend. 

(2)   Die Steuervergünstigung ist zu versagen, wenn 
1.  die Hunde, für die eine Steuervergünstigung in Anspruch 

genommen wird, für den angegebenen Verwendungs-
zweck nicht geeignet sind,

     2.  in den Fällen des § 7 keine ordnungsmäßigen Bücher 
über den Bestand, den Erwerb und die Veräußerung der 
Hunde geführt werden oder wenn solche Bücher der Ge-
meinde nicht bis zum 31. März des jeweiligen Kalender-
jahres vorgelegt werden. Wird der Zwinger erstmals nach 
dem Beginn des Kalenderjahres betrieben, so sind die 
Bücher bei Antragstellung der jeweiligen Ermäßigung vor-
zulegen,

     3.  in den Fällen des § 6 Abs. 1 Nr. 2 die geforderte Prüfung 
nicht innerhalb von zwölf Monaten vor dem in Abs. 1 be-
zeichneten Zeitpunkt von den Hunden mit Erfolg abgelegt 
wurde.

(3)  Für Kampfhunde im Sinne des § 5 Abs. 3 werden Steuerver-
günstigungen nicht gewährt. 

(4)  Auf Antrag ermäßigt sich die Hundesteuer für den ersten 
Hund von 132 € auf 84 € und für jeden weiteren Hund von 
264 € auf 168 €, wenn der Hundehalter einen Hundeführer-
schein, einen Prüfungsnachweis bzw. Teilnahmenachweis 
an Kursen vorlegen kann, der bestätigt, dass der Hundehal-
ter die nötigen grundlegenden Kenntnisse zur Hundeerzie-
hung und zum Hundeverhalten erlernt hat und dass sich der 
Hundehalter mit dem Hund ohne Belästigung und Gefähr-
dung Dritter in der Öffentlichkeit bewegen kann. Anerkannt 
werden die Nachweise der Hundeerzieher (BHV), der Tier-
ärzte (BLTK oder TAG-H), der Hundeschulen (BVZ), die bei 
Hundesportvereinen (VDH) abgelegte Prüfung nach dem 
Augsburger Modell, Team-Test-Prüfung, Begleithundeprü-
fung, den DOQ-Test bei Tierärzten sowie andere Nachweise, 
bei denen das vorgenannte fundierte Wissen vermittelt wur-
de. 

§ 9 Festsetzung und Fälligkeit

(1)  Die Steuer wird durch Steuerbescheid festgesetzt und ist in-
nerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Steuerbe-
scheides zu entrichten.

(2)  In den Fällen der §§ 3 und 4 Abs. 3 ist die Steuer auf den 
der Dauer der Steuerpflicht entsprechenden Teilbetrag fest-
zusetzen.

(3)  Endet die Steuerpflicht im Laufe des Jahres (§ 3 Abs. 2) und 
war die Steuer bereits festgesetzt, ergeht ein Änderungsbe-
scheid.

§ 10 Anzeigepflicht

(1)  Wer im Gemeindegebiet einen über drei Monate alten Hund 
hält, hat dies innerhalb eines Monats nach dem Beginn der 
Haltung oder nachdem der Hund das steuerbare Alter er-
reicht hat, der Gemeinde unter Angabe der Hunderasse 
schriftlich anzuzeigen. Bei Kampfhunden gem. § 5 Abs. 3 ist 
auch die Rasse (bei Kreuzungen die Rasse des Vater- und 
Muttertieres) anzuzeigen. 

(2)  Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen 
für eine gewährte Steuervergünstigung, so ist dies der Ge-
meinde innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen.

(3)  Eine Verpflichtung nach Abs. 1 und 2 besteht nicht, wenn 
feststeht, dass die Hundehaltung vor dem Zeitpunkt, an 
dem die Steuerpflicht beginnt, beendet wird.

(2)  Die Steuerschuld für das Kalenderjahr entsteht am 1. Januar 
für jeden an diesem Tag im Gemeindegebiet gehaltenen 
über drei Monate alten Hund.

(3)  Beginnt die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, so 
entsteht die Steuerschuld für dieses Kalenderjahr mit dem 
Beginn der Steuerpflicht.

§ 5 Steuersatz

(1)  Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Hund 132 €. 
Für das Halten eines Kampfhundes gem. Abs. 3 beträgt der 
Steuersatz abweichend von Satz 1 im Kalenderjahr 600 €.  
Beginnt oder endet die Steuerpflicht im Laufe des Kalender-
jahres, beträgt die Steuer den der Dauer der Steuerpflicht 
entsprechenden Bruchteil der Jahressteuer.

(2)  Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so 
erhöht sich der nach Abs. 1 geltende Steuersatz für den 
zweiten und jeden weiteren Hund auf 264 €, für den zweiten 
und jeden weiteren Kampfhund auf 1.200 €. Werden neben 
Kampfhunden noch andere Hunde gehalten, so gelten diese 
als „weitere Hunde“. Steuerfreie Hunde (§ 6) sowie Hunde in 
einem Zwinger (§ 7) bleiben hierbei außer Betracht.

(3)  Kampfhunde sind solche Hunde, die aufgrund ihres Verhal-
tens die Annahme rechtfertigen, dass durch sie eine Gefahr 
für Leben und Gesundheit von Menschen und Tieren be-
steht. Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind insbe-
sondere Bullterrier, Pit Bull Terrier, American Staffordshire 
Terrier sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit an-
deren Hunden sowie Bullmastiff, Mastino Napoletano, Fila 
Brasileiro, Bordeaux-Dogge, Mastin Espanol, Staffordshire 
Bullterrier, Dogo Argentino, Mastiff und Tosa Inu. 

(4)  Die Zwingersteuer für Zwinger im Sinne von § 7 Abs. 1 be-
trägt das 2-fache des Steuersatzes nach Abs. 1 Satz 1. 
Werden in dem Zwinger mehr als fünf Hunde gehalten, so 
erhöht sich die Steuer für jeweils bis zu fünf weitere Hunde 
um die Zwingersteuer nach Satz 1.

§ 6 Steuerbefreiungen

(1)  Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten 
von 
 1.  Hunden, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blin-

der, tauber oder sonst hilfsbedürftiger Personen dienen. 
Sonst hilfsbedürftig nach Satz 1 sind Perso-nen, die einen 
Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „B“, 
„BL“, „aG“ oder „H“ besitzen,

     2.  Hunden, die die Prüfung für Rettungshunde oder die Wie-
derholungsprüfung mit Erfolg abgelegt haben und für den 
Schutz der Zivilbevölkerung zur Verfügung stehen,

     3.  Hunden, die ausschließlich dem Schutz von Epileptikern 
oder Diabetikern die-nen, wenn nachgewiesen wird, dass 
sie hierzu geeignet sind.

(2) Für Kampfhunde nach § 5 Abs. 3 wird keine Steuerbefreiung 
gewährt. 

§ 7 Zwingersteuer

(1)   Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde 
der gleichen Rasse, darunter eine Hündin im zuchtfähigen 
Alter, zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer auf Antrag für 
die Hunde dieser Rasse nach § 5 Abs. 4 erhoben, wenn der 
Zwinger, die Zuchttiere und die gezüchteten Hunde in das 
Zuchtbuch einer von der Gemeinde anerkannten Hunde-
züchtervereinigung eingetragen sind.

(2)   Die Ermäßigung ist nicht zu gewähren, wenn in den letzten 
drei Kalenderjahren keine Hunde gezüchtet worden sind so-
wie für die Zucht von Kampfhunden im Sinne von  
§ 5 Abs. 3.
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Beratung rund um das Thema Pflege

Am Dienstag, 11.07.2023 findet von 15.00 – 16.00 Uhr in den 
Räumen der Sozialstation (Grabenstraße 12, Dischingen) eine 
kostenlose Beratung rund um das Thema Pflege statt. Termin-
absprache und Anmeldung: Katholische Sozialstation St. Elisa-
beth, Frau Mayer, Tel. 07327 9209780.

Zurück in den Beruf – telefonischer Aktionstag der 
Agenturen für Arbeit in Baden-Württemberg
Wann: Donnerstag, 13.07.2023, zwischen 9.00 und 12.00 Uhr
Wer ins Berufsleben zurückzukehren möchte, hat viele Fragen: 
Wie gelingt der Wiedereinstieg? Kann ich mit einer Qualifizie-
rung meine Chancen verbessern? Und wie unterstützt mich 
meine Agentur für Arbeit dabei? Viele dieser Fragen können 
die Beauftragten für Chancengleichheit hier beantworten und 
informieren über die vielfältigen Möglichkeiten auf dem regio-
nalen Arbeitsmarkt. Geklärt werden können auch Fragen zur 
Berufswegeplanung und zu Qualifizierungsangeboten. Interes-
sierte erreichen die Service-Center der Bundesagentur für  
Arbeit unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 4555500. 
Nach Nennung des Kennworts „Chance Job“ und Angabe  
ihres Wohnorts werden Sie direkt an die für Sie zuständige  
Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA)  
verbunden. Der Anruf ist unverbindlich.

Heidenheimer Brenzregion
Auf der Homepage der Heidenheimer Brenzregion (www.hei-
denheimer-brenzregion.de) finden sich Informationen zu ver-
schiedenen Ausflugszielen und zu Geocache-Quiztouren. Fra-
gen beantwortet gerne das Tourismusteam im Landratsamt 
Heidenheim unter Telefon 07321 321-2593.

Unternehmerfrauen im Handwerk 
Arbeitskreis Härtsfeld-Ipf-Ries e. V.
Vortrag: Sicherheit im Alltag – Ein Vortrag der Polizei
Termin: Montag, 17.07.2023, 19.00 Uhr, Bauinnung Nördlingen, 
Kerschensteinerstraße 35, 86720 Nördlingen.
Sie erhalten Tipps wie man sich im privaten und beruflichen 
Alltag am besten schützen kann, über das Vorgehen im Ver-
dachtsfall und werden über die gängigsten Betrugsmaschen 
informiert.
Wir freuen uns über Ihre schriftliche Anmeldung per Mail an: 
ufh-hir.angelika.mahler@gmx.de. Gäste sind herzlich willkom-
men, es wird ein Gastbeitrag erhoben.

Frauengruppe Ballmertshofen

Nächstes Treffen: Donnerstag, 13.07.2023 um 14.00 Uhr im 
Landgasthof „Hirsch“ in Ballmertshofen.

„Freunde“ trotzen großen Fes-
ten wie einst die Gallier gegen 
die Römer

Wir befinden uns im Jahr 2023 n. Chr. 
Die ganze schwäbisch-bayrische Re-
gion ist von Festlesfeiern besetzt. Die ganze Region? Ja! – 
auch eine von unbeugsamen „Weltver-besser-Wollern“ bevöl-
kerte ARCHE hört nicht auf, Integration mit Spaß zu betreiben. 
Das Leben ist nicht leicht für die ehrenamtlichen Akteure, die 
teils vom Ostalbkreis, Dillingen und dem Heidenheimer Land 

(4)  Wird ein Hund veräußert, so ist in der Anzeige nach Abs. 2 
der Name und die Anschrift des Erwerbers anzugeben.

§ 11 Hundesteuermarken

(1)  Für jeden Hund, dessen Haltung im Gemeindegebiet ange-
zeigt wurde, wird eine Hundesteuermarke, die Eigentum der 
Gemeinde bleibt, ausgegeben.

(2)  Die Hundesteuermarken bleiben für die Dauer der Hunde-
haltung gültig. Die Gemeinde Dischingen kann durch öffent-
liche Bekanntmachung Hundesteuermarken für ungültig er-
klären und neue Hundesteuermarken ausgeben. 

(3)  Hundezüchter, die zur Zwingersteuer nach § 7 herangezo-
gen werden, erhalten zwei Hundesteuermarken. 

(4)  Der Hundehalter hat die von ihm gehaltenen, außerhalb des 
von ihm bewohnten Hauses oder des umfriedeten Grundbe-
sitzes laufenden anzeigepflichtigen Hunde mit einer gültigen 
und sichtbar befestigten Hundesteuermarke zu versehen. 

(5)  Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der 
Anzeige über die Beendigung der Hundehaltung innerhalb 
eines Monats an die Gemeinde zurückzugeben. 

(6)  Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird dem Halter eine 
Ersatzmarke gegen eine Gebühr von 15 € ausgehändigt. 
Dasselbe gilt für den Ersatz einer unbrauchbar gewordenen 
Steuermarke. Die unbrauchbar gewordene Steuermarke ist 
zurückzugeben. Wird eine in Verlust geratene Steuermarke 
wieder aufgefunden, ist die wiedergefundene Marke unver-
züglich an die Gemeinde zurückzugeben. 

§ 12 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 KAG han-
delt, wer vorsätzlich oder leichtfertig einer Verpflichtung nach 
§§ 10 oder 11 zuwiderhandelt.

§ 13 Übergangsbestimmung 

(1)  Wer zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Satzung ei-
nen Kampfhund im Sinne des § 5 Abs. 3 im Gemeindegebiet 
hält, hat dies innerhalb eines Monats nach In-Kraft-Treten 
dieser Satzung der Gemeinde Dischingen schriftlich anzu-
zeigen. § 10 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

(2)  Für alle hundesteuerrechtlich bis zum 31.12.2022 in der Ge-
meinde Dischingen gemeldeten Hunde gilt § 8 Abs. 4 (Be-
standsschutz ohne Hundeführerschein). Dies gilt jedoch 
nicht für Kampfhunde nach § 5 Abs. 3.

§ 14 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung über die Erhebung der Hundesteuer vom  
9. Dezember 1996 zuletzt geändert am 22. Oktober 2001 außer 
Kraft.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde gel-
tend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Dischingen, den 05.12.2022 
 
Dirk Schabel
Bürgermeister
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Rathaus geschlossen 
Am Mittwoch, 12.07.2023 sind das Rathaus Dischingen  

(einschl. Bürgeramt), der Bauhof, die Kinderkrippe Pusteblume 
in Ballmertshofen, der Kindergarten in Frickingen sowie die  
Ortschaftsverwaltungen wegen einer internen Veranstaltung  

geschlossen.



Evangelische Kirche

Wochenspruch:
Aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus 
euch: Gottes Gabe ist es.           Epheser 2,8

Evangelische Gesamtkirchengemeinde Härtsfeld Süd

Evangelisches Pfarramt Nattheim-Ost – Fleinheim-Dischingen
Pfr. Bernhard Philipp
Alleestraße 40, 89564 Nattheim
Tel. 07321 71237, Fax 07321 71965
E-Mail: pfarramt.nattheim-ost-fleinheim-dischingen@elkw.de
http://www.haertsfeld-sued.de/
 
Gemeindebüro
Sandra Mauch-Cvetkovic
Tel. 07321 71237, Fax 07321 71965
E-Mail: pfarramt.nattheim-ost-fleinheim-dischingen@elkw.de
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag 9.30 – 11.30 Uhr
Dienstag 14.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch  9.30 – 11.00 Uhr

Sonntag, 09.07., 
10.00 Uhr  Zentraler ökumenischer Gottesdienst zum Breama-

hock (Pfr. Bernhard Philipp/Pfr. Bernd Hensinger), 
Martinskirche Nattheim 

Erntebittgottesdienst in Oggenhausen am Sonntag, 
16.07.2023  
Am Sonntag, 16.07.2023 laden wir um 9.30 Uhr herzlich ein 
zum zentralen Erntebittgottesdienst, von Nattheim herkom-
mend bei der großen Scheune der Fam. Zimmermann (die mit 
dem FCH-Graffiti) in der Nähe des Kreisverkehrs (Pfrin. Karin 
Kuhn). Bitte bringen Sie selbst eine Sitzgelegenheit mit.

Gottesdienst „meet me“ am 16.07.2023 
Am 16.07.2023 findet „meet me“ im Bonhoeffer-Gemeinde-
haus in Nattheim statt. „meet me“ ist ein junger Gottesdienst, 
nicht nur für junge Leute. Gastreferent ist der Landesjugendre-
ferent Markus Röcker und das Thema ist: „Das hält – Sicher-
heit und Stabilität“. Das Ev. Jugendwerk im Kirchenbezirk Hei-
denheim veranstaltet diesen Gottesdienst jeden Monat in 
einem anderen Ort im Landkreis gemeinsam mit der örtlichen 
Kirchengemeinde. Ab 16.30 Uhr öffnet die Café-Bar und um 
18.00 Uhr beginnt der Gottesdienst. Die Musik wird durch die 
Konfi-Camp-Band gestaltet und im Rahmen des Gottesdiens-
tes werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sommer-
freizeiten ausgesandt.

Katholische Kirche

Öffnungszeiten der Pfarrbüros: 
Demmingen 
Montag  9.00 – 11.00 Uhr, Tel. 5161

Dischingen 
Montag   9.00 – 11.00 Uhr
Dienstag      9.00 – 11.00 Uhr
Mittwoch  15.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag   15.00 – 18.00 Uhr
Freitag   9.00 – 11.00 Uhr
Tel. 391
E-Mail: StJohannBaptist.Dischingen@drs.de
Homepage: http://www.se-haertsfeld.drs.de
Youtube-Kanal:  https://tinyurl.com/sehaertsfeld 

im Jahr 1996 das Rosenbachtal in Dischingen besetzten. Oft-
mals im Jahr strömen Menschen von weither in den beschauli-
chen Ort.
Am vergangenen Sonntag spielten dort die Häckl Buam und 
die „bayrischen Schwaben“ zünftig auf und die Besucher ka-
men zu Fuß, mit dem Radl, Motorrad und Auto in Scharen. Be-
lohnt wurden sie über drei Stunden durch mitreisende volks-
tümliche Musik, abwechselnd und am Ende alle 10 Trobadixe 
gemeinsam. Der Sommerwind blies die Musik durchs Dorf und 
weithin ins Land. Bevor Gäste und Musikanten platt wie da-
mals die Römer vor begeistertem Mitklatschen und Tanzen wa-
ren, stärkte sie das ARCHE-Team der Aktion „Freunde schaffen 
Freude“ nicht mit am Spieß gebratenem Wildschwein, sondern 
mit Weißwurst und anderen Schmankerln. Alles geschah unter 
dem wachsamen Auge und der Moderation von der „Freunde“-
Obelixe Inge Grein-Feil und ihrem gertenschlanken Siggifix de-
ren Zaubertrank „Lebensfreude trotz Krankheit“ beiden seit 39 
Jahren unbändige Kräfte verlieh.
Statt Hinkelsteinen baten sie bei einer Hutsammlung um Mün-
zen und ihr Dank galt auch den unerschrockenen Mitkämpfern.

Tiersegnung bei der ARCHE

Am Samstag, dem 08.07.2023 findet um 15.00 Uhr wieder eine 
Tiersegnung durch Dekan Pfarrer Dr. Dietmar Horst bei der AR-
CHE statt. Willkommen sind alle interessierten Mitmenschen 
mit großen und kleinen Haustieren. Die beliebte Veranstaltung 
wird von Wolfgang Klaschka am Keyboard umrahmt.
Das ARCHE-Team bietet ab 14.00 Uhr Kaffee, Kuchen und  
Getränke an.  
Bei Regen wird die Tiersegnung in der Begegnungsstätte  
ARCHE stattfinden.
Die „Freunde“ bitten um eine Unkostenspende.
Anfragen sind unter 07327 9227688 möglich.

Bezirksbienenzüchterverein Neresheim/Härtsfeld

Am 09.07.2023 trifft sich der Verein um 9.00 Uhr am Lehrbie-
nenstand und fährt anschließend zum Gartenfest des BV Bop-
fingen. Herzliche Einladung dazu!

Schule

  Egauschule – Gemeinschaftsschule

SPEISEPLAN  10.07.2023 bis 20.07.2023
Montag, 10.07.2023
Spaghetti Bolognese mit Blattsalat
- Vanillepudding
Spaghetti Tomatensoße mit Blattsalat
- Vanillepudding

Dienstag, 11.07.2023
Hähnchenbrust mit Reis und  
Blumenkohlsalat
- Bananenquark
Schupfnudeln mit Gemüse
- Bananenquark

Mittwoch, 12.07.2023
Pizza mit Salami und Schinken, dazu 
Tomatensalat
- Eis
Pizza Margherita mit Tomatensalat
- Eis

Donnerstag, 13.07.2023
Putengeschnetzeltes mit Nudeln und 
Gurkensalat
- Panna Cotta
Gemüse-Nudel-Pfanne mit Gurken-
salat
- Panna Cotta

Montag, 17.07.2023
Penne mit Schinken-Sahnesoße 
und Blattsalat
- Schokopudding
Penne mit Käsesoße und Blattsalat
- Schokopudding

Dienstag, 18.07.2023
Lasagne mit Hackfleisch dazu 
Gurkensalat
- Obst
Gemüselasagne mit Gurkensalat
- Obst

Mittwoch, 19.07.2023
Rinderbraten mit Spätzle und Boh-
nensalat
- Schichtspeise
Käsespätzle mit Bohnensalat
- Schichtspeise

Donnerstag, 20.07.2023
Maultaschen mit Kartoffelsalat
- Kuchen
Vegetarische Maultaschen mit 
Kartoffelsalat
- Kuchen
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Marktfestgottesdienst  
Der Gottesdienst beim Marktfest in Dischingen findet am 
Marktplatz statt. Nur bei schlechter Witterung werden wir in die 
Kirche gehen. Wir bitten um Beachtung!

Wallfahrt nach Jordanien und Israel, 24.11. – 04.12.2023 
(11-tägige Reise auf den Spuren Jesu und zu den UNESCO 
Weltkulturerbe-Stätten in Israel, Jordanien und Palästina) 
Als Reisegruppe der Seelsorgeeinheit Steinheim-Gerstetten 
und des Dekanats Heidenheim werden wir die großen christli-
chen Stätten Jerusalem, Betlehem, Nazareth und den See Ge-
nezareth besuchen. Daneben verbringen wir ein paar Tage in 
der jordanischen Wüste mit Jeepsafari, Besuch der Felsen-
stadt Petra und weiteren historischen und biblischen Stätten. 
Am Montag, 10.07.2023 um 19.30 Uhr findet ein Infoabend mit 
dem Reiseleiter Amos Garbatski persönlich im Gemeindehaus, 
Marienstrasse 10, 89555 Steinheim am Albuch statt. Es gibt für 
diese Wallfahrt noch freie Plätze.

Die Übernachtungen erfolgen in 4-Sterne-Hotels oder im Kib-
buz. Eine Nacht verbringen wir in der Wüste in Luxuszelten mit 
Dusche und WC. Die Preise enthalten Halbpension, Flüge, 
Führungen und Eintritte. Nicht im Reisepreis eingeschlossen, 
sind: Grenzgebühren Jordanien Israel (ca. 20 €). Alle Reisever-
sicherungen (Rücktritt/Abbruch/Krankenversicherung/Gepäck), 
Transferkosten in Deutschland nach/vom Flughafen (ca. 40 €). 
Doppelzimmer p. P. 2565 € (bei 37 Anmeldungen), Einzelzim-
merzuschlag p. P. 595 €. Flyer mit ausführlichen Informationen 
und Anmeldeformulare erhalten Sie bei Pfarrer Kausch unter 
der Nummer des Pfarrbüros Steinheim 07329 213 oder donca-
millo777@gmx.de oder im Pfarramt Hl. Geist Steinheim, Neu-
dorferstr. 15, 89555 Steinheim am Albuch.
 
Voranzeige: Kleidersammlung „Aktion Hoffnung“ im  
Dekanat Heidenheim 
Die katholischen Kirchengemeinden führen am Samstag, 
14.10.2023 wieder eine Sammlung gebrauchter Kleidung zu-
gunsten der kirchlichen Hilfsorganisation „Aktion Hoffnung“ 
Rottenburg-Stuttgart e. V. durch. Gesammelt werden ge-
brauchte und gut erhaltene Kleidung, Schuhe sowie Bettwä-
sche und Haushaltstextilien. Die gespendeten Textilien werden 
in der Sammelzentrale der „Aktion Hoffnung“ in Laupheim sor-
tiert. Der Erlös aus der diesjährigen Sammlung soll schwer-
punktmäßig an ein kirchliches Flüchtlingszentrum für Frauen 
mit ihren Kindern in Truskavets in der Westukraine gehen, das 
unter den Folgen des Krieges leidet. In den Zentren nahe der 
ukrainisch-polnischen Grenze werden vor allem Menschen be-
treut, die aus den oft völlig zerstörten Regionen im Osten des 
Landes fliehen müssen und kein familiäres Netzwerk haben.
Sie werden rechtzeitig informiert, ab wann Sie Ihre Kleider-
spende im Gemeindehaus St. Ulrich in Dischingen abgeben 
können. Die Kirchengemeinden und die Aktion Hoffnung freuen 
sich, wenn Sie Ihre gebrauchten Textilien und Schuhe bis zum 
14.10.2023 aufbewahren.
 
Dischingen: 
Tiersegnungsgottesdienst 
Termin: Samstag, 08.07.2023 um 15.00 Uhr bei der ARCHE in 
Dischingen. Alle sind eingeladen, bringen Sie Ihre Tiere mit! 
„Freunde schaffen Freude“ und die kath. Kirchengemeinde Di-
schingen laden ganz herzlich zu diesem besonderen Gottes-
dienst ein.

Ministranten 
Am vergangenen Samstag fand ein Mininachmittag der Di-
schinger Ministranten statt. Die Minis hatten die Gelegenheit 
an einige Orte der Kirche zu gelangen, welche sonst nicht zu-
gänglich sind. Dekan Dr. Horst und Herr Kapfer machten es 
möglich, dass die Minis den Glockenturm und den Dachboden 
besteigen konnten. Dies war für alle sehr beeindruckend. 
Ebenfalls war der „Blick“ von der Empore der Orgel aus auch 
für einige Minis etwas ganz Neues. Das machte hungrig und es 
freuten sich alle auf eine Pizza. Den Abschluss eines sehr inter-
essanten und lustigen Nachmittags bildete der Gottesdienst 
mit Dekan Dr. Horst, den die Minis unter der Regie unserer 
Oberministrantin Sophia Schmid gestalteten. Theo wurde offi-

Dunstelkingen 
Montag   9.00 – 11.00 Uhr, Tel. 380
 
Gemeinschaftliche Kirchenpflege 
Ulrike Zeyer 
Tel. 230, E-Mail: Ulrike.Zeyer@kpfl.drs.de

Gottesdienstzeiten in Auernheim und Nattheim 
Die Gottesdienstzeiten in Auernheim und Nattheim sind jeden 
Sonntag gleich:
Auernheim:  9.00 Uhr, Nattheim: 10.30 Uhr

Die Öffnungszeiten der Pfarrbüros erscheinen nur noch viertel-
jährlich. Sie können diese aus dem Nachrichtenblatt aus-
schneiden oder in der Bürgerbroschüre der Gemeinde Dischin-
gen auf Seite 42 nachlesen.
 
Gottesdienstordnung vom 08.07. – 16.07.2023 
Samstag, 08.07.,
15.00 Tiersegnungsgottesdienst bei der ARCHE in Dischingen 
18.00 Rosenkranz in Dunstelkingen 
19.00 Eucharistiefeier vom Sonntag in Ballmertshofen 
 
Sonntag, 09.07., 14. Sonntag im Jahreskreis 
  9.00  Gottesdienst am Marktplatz in Dischingen (Marktfest) 

(bei schlechtem Wetter in der Kirche)
  9.00 Eucharistiefeier in Dunstelkingen 
10.15 Eucharistiefeier in Demmingen (Monatsopfer)
10.15 Eucharistiefeier in Eglingen (Monatsopfer)
13.00 Bittgang zum „Großen Herrgott“ in Eglingen 
 
Dienstag, 11.07.,
18.30 Rosenkranz in Demmingen 
20.00 Kirchengemeinderatssitzung in Dunstelkingen 

Mittwoch, 12.07.,
19.00  Eucharistiefeier in Demmingen mit Gedenken an Leon-

hard, Theresia u. Eleonora Jenewein mit verst. Angeh.; 
Paul Launer; Paula Launer; die Verst. d. Fam. Alfred 
Roßmann u. Fam. Beyrle u. Theresia u. Bruno Firle; Jo-
sef Neher m. Eltern u. Angeh. u. die Verst. d. Fam. Heim; 
Anton Werner u. Angeh.; die Verst. d. Fam. Kränzle u. 
Regensburger; Sophie u. Anton Kohler u. verst. Angeh.

20.00 Kirchengemeinderatssitzung in Eglingen 
 
Donnerstag, 13.07.,
18.00  Gebet am Brunnen hinter dem Gemeindehaus St. Ulrich 

in Dischingen 

Freitag, 14.07.,
19.00  Eucharistiefeier in Dunstelkingen mit Gedenken an 

Manfed Schiele u. verst. Angeh.;

Samstag, 15.07.,
18.00 Rosenkranz in Dunstelkingen 
19.00 Eucharistiefeier vom Sonntag in Demmingen 
19.00 Eucharistiefeier vom Sonntag in Trugenhofen 

Sonntag, 16.07., 15. Sonntag im Jahreskreis 
  9.00 Eucharistiefeier in Dunstelkingen 
10.15 Eucharistiefeier in Ballmertshofen 
10.15 Eucharistiefeier in Dischingen 
10.15  Familiengottesdienst im Rahmen des Kindergartenfestes 

in Eglingen 
13.00 Bittgang zum „Großen Herrgott“ in Eglingen 

Allgemeines 
Dekan Dr. Dietmar Horst/Pfarrer Bernd Hensinger: Tel. 391
Mail: StJohannBaptist.Dischingen@drs.de
Homepage: http://www.se-haertsfeld.drs.de
Youtube-Kanal: https://tinyurl.com/sehaertsfeld
Pfarrer Georg Höfer: Tel. 380
Gemeindereferentin Regina Poppel: Tel. 920445
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dann tragen wir Euch umgehend in die Arbeitspläne ein. Diese 
Listen werden ständig aktualisiert und sind für jeden einzuse-
hen unter „www.marktfest-dischingen.de“, dort im Bereich 
„Marktfest“ dann „Verein Intern“.
Auch beim Auf- und Abbau und für die Vorbereitungen brau-
chen wir viele tatkräftige Helfer. Wir treffen uns am Donnerstag 
ab 18.00 Uhr zum Zeltaufbau, am Freitag ab 13.00 Uhr und am 
Samstag für die Restarbeiten (je nach Bedarf) ab 9.00 Uhr auf 
dem Marktplatz. Mit dem Abbau beginnen wir am Montag, 
10.07.2023 um 8.00 Uhr.
Damit auch unsere Kuchentheke im Marktplatz-Café gut gefüllt 
ist, hier nochmals die Bitte an alle Hobbybäckerinnen und  
-bäcker: Bitte lasst uns zur besseren Planung baldmöglichst 
die ausgefüllten Meldezettel zukommen. Die Formulare gibt es 
als pdf auf unserer Homepage (siehe oben) und bei der Volks-
bank in Dischingen, hier steht auch die Sammelbox für die Zet-
telabgabe.
Wir freuen uns auf Eure tatkräftige Unterstützung.

Die Vorstandschaft

Musikverein Dischingen e. V.

Unsere nächsten Auftritte sind am Sonntag, 23.07.2023, 18.00 
Uhr bei der Bergmesse am Eisbühl Dischingen und am Mitt-
woch, 26.07.2023, 18.00 Uhr beim Annafest in Ballmertshofen. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Tennisclub Dischingen e. V.

Punktspiele 
Die Herren hatten am vergangenen Sonntag den TC Nieder-
stotzingen 4 auf der heimischen Anlage zu Gast. Dabei konnte 
ein 9 : 0 Heimsieg erzielt werden. Punkte Einzel: Sven Schade, 
Martin Schmid, Marco Mayer, Alexander Jakl, Dominic Pappe 
und Alexander Beckers. Punkte Doppel: Martin Schmid/Alex-
ander Jakl, Sven Schade/Dominic Pappe und Marco Mayer/
Johannes Danner.
Die Damen 40 konnten auswärts beim TC Waiblingen 2 eben-
falls einen deutlichen 6 : 0 Sieg einfahren. Punkte Einzel: Petra 
Haußmann, Andrea Schnele, Tina Kapfer und Stefanie Voitl. 
Punkte Doppel: Andrea Schnele/Edeltraud Jülke und Petra 
Haußmann/Tanja Wörrle.

Die Herren empfangen am kommenden Sonntag auf der heimi-
schen Anlage die TA SV Elchingen. Die Damen 40 fahren zum 
Spitzenduell bei der TA TSV Schlechtbach, während die Herren 
65 schon unter der Woche den TC Abstatt in Dischingen emp-
fangen.

Sportverein Thurn und Taxis Dischingen e. V.

Mädchenturnen Probetraining
Alle Mädchen, die Lust zum Turnen haben und nach den Ferien 
mindestens in die 1. Klasse gehen, können ab dem 12.07.2023 
bei uns im Mädchenturnen „reinschnuppern“. Wir trainieren 
immer mittwochs von 17.45 – 19.00 Uhr. Falls ihr es mal aus-
probieren wollt: Zieht euch Sportsachen an, bringt eure Gym-
nastikschuhe (falls ihr habt) mit und kommt vorbei. Ganz wich-
tig noch – vergesst die Trinkflasche nicht. Wir freuen uns auf 
euch!
Die Trainerinnen Heike u. Leonie

Obst- und Gartenbauverein Dischingen e. V.

Ausflug 
Am Donnerstag, 03.08.2023 findet unser diesjähriger Ausflug 
statt. Wir fahren in das schöne Städtchen Augsburg. Am Vor-
mittag ist eine Führung durch den Botanischen Garten vorge-
sehen und am Nachmittag kann in der Innenstadt gebummelt 
werden. Eine Abendeinkehr ist geplant. Abfahrt ist um 8.30 Uhr 
an der Egauhalle. Anmelden können sich alle Mitglieder sowie 
selbstverständlich auch interessierte Nichtmitglieder bis spä-
testens 20.07.2023 bei Angela Strobel,  Tel. 5600, Albert Ebner, 
Tel. 921018 sowie bei Franz Göttle, Tel. 6306. Bei Anmeldung 

ziell in die Minigruppe aufgenommen. Für fünf Jahre Zugehö-
rigkeit wurden Leni, Klara, Marie und Jannik geehrt. Bei Tanja, 
Rebecca, Dominik, Simone und Leonie haben wir uns nach 
langjähriger Tätigkeit mit einer Urkunde, ihrem Minikreuz und 
einem kleinen Geschenk verabschiedet.

Eglingen: 
Einladung zum Sommerfest des Kindergartens  
St. Martinus Eglingen 
Wir möchten alle Familien, Bekannte, Freunde und Gönner zu 
unserem Sommerfest am Sonntag, 16.07.2023 in den Kinder-
garten einladen. Um 10.15 Uhr starten wir mit einem Gottes-
dienst in der Pfarrkirche St. Martinus. Anschließend freuen wir 
uns auf ein gemütliches Beisammensein im Kindergarten.  
Näheres siehe Nachrichtenblatt 26/23.

Vereinsnachrichten

FC Härtsfeld 03 – Dischingen/Dunstelkingen

Abt. Jugendfußball
E-Junioren
FC Härtsfeld 03 I : SGM Albuch/TV Steinheim I 2 : 5
Zum letzten Spieltag der Saison hatten wir die SGM Albuch/TV 
Steinheim/VfL Gerstetten/TG Böhmenkirch I zu Gast. Wir ka-
men zu Spielbeginn nicht so gut in das Spiel und mussten be-
reits nach 10 Minuten einem 0 : 2 Rückstand nachlaufen. Je-
doch gab unsere Mannschaft nicht auf und versuchte den 
Druck in die Offensive aufzubauen. Mit Erfolg, denn in der 17. 
Minute schmetterte der Ball in das Tor des Gegners. Nach der 
Pause lief es dann auch nicht mehr so rund für uns und der 
Ball wollte einfach nicht in das gegnerische Tor. Die Gäste er-
höhten auf ein 1 : 4, bevor wir dann noch ein schönes Abstau-
bertor für uns verbuchen konnten. Am Ende stand es dann lei-
der 2 : 5 für die Gäste. Trotz alledem sind wir verdient Meister 
in der E-Junioren I geworden.
Es spielten (Tore): Sebastian Diemer, Max Kränzle, Elias Kunick 
(2), Darian Trautwein, Amy Reichert, Michel Arnold, Tom Stutz-
mann, Marco Herrmann und Elias Leising.

FC Härtsfeld 03 II : SGM Albuch/TV Steinheim II 1 : 9
Bei der letzten Partie in dieser Saison, war nochmal viel Lauf-
stärke und Schnelligkeit angesagt. Leider gingen unsere Gäste 
in der Anfangsphase mit zwei Toren schnell in Führung bevor 
wir durch Anton Kapfer dann den Ball ins Tor des Gegners zum 
1 : 2 erzielen konnten. Unsere Mannschaft gab nie auf und 
kämpfte sich gut durch das Mittelfeld nach vorne. Der Gegner 
war in diesem Spiel einfach die bessere Mannschaft und so 
mussten wir trotz Fleiß und Mut den Sieg an den Gegner abge-
ben.
Es spielten (Tore): Theo Krappel, Robin Koths, Anton Klein-
knecht, Pius Krappel, Max Gruber, Fynn Weik, Felix Wagner, 
Anton Kapfer (1), Fabian Schiele, Jakob Herrmann und Aaron 
Mecklenburg.

Dischingen

Förderverein Dischingen – Verein zur Förderung der  
Dorfgemeinschaft e. V.

Marktfest 2023
Das Marktfest rückt näher, die Vorbereitungen sind ziemlich 
abgeschlossen, allerdings weisen die Arbeitspläne noch einige 
Lücken auf! Wer hat noch Zeit und Lust? Wir zählen auf Euch! 
Solltet Ihr uns unterstützen wollen – alle Helferinnen und Helfer 
sind herzlich willkommen. Wer keinem Verein angehört, kann 
seine Arbeitsstunden auch gerne für den Förderverein schrei-
ben. Schickt einfach eine Mail an Info@marktfest-dischingen.de, 

348



wird eine Vorauszahlung in Höhe von 20 € pro Person erhoben. 
Die voraussichtlichen Kosten für Fahrt, Eintritt und Führung 
werden je nach Teilnehmerzahl ca. 30 € bis 35 € betragen. 
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme.

Schützenverein Dischingen 1881 e. V.

Schießergebnisse
Luftpistole
Mayer Harald  318 Ringe

Kleinkaliberpistole
Wengert Bruno  222 Ringe
Schermayer Johannes  211 Ringe
Kreis Jürgen  186 Ringe

Kleinkalibergewehr
Danner Hans Peter  348 Ringe
Wengert Bernd     98 Ringe
Leister Josef    60 Ringe 
 
Die Vorstandschaft

Dunstelkingen

Vereinsgemeinschaft Dunstelkingen

Ablauf Bierbrunnenfest
Wir bauen für das eintägige Bierbrunnenfest am Samstag, 
15.07.2023 ab 9.00 Uhr gemeinsam auf und hoffen auf Helfer 
aus allen Vereinen. Starten wird das Bierbrunnenfest am Sams-
tag, 15.07.2023 um 17.00 Uhr. Wir bauen am Sonntag, 
16.07.2023 ab 10.00 Uhr gemeinsam ab. 
 
Die Vorstände der Vereine

Eglingen

Musikverein Eglingen e. V.

Der Musikverein Eglingen fährt am Sonntag, 16.07.2023 nach 
Eglingen/Hohenstein nahe Münsingen. Es sind im Bus noch 
Plätze frei. Wenn jemand Interesse hat mitzufahren, bitte tele-
fonisch unter Tel. 07327 6426 melden. Abfahrt 7.45 Uhr, Heim-
kehr ca. 17.00 Uhr. 
 
Die Vorstandschaft

Trugenhofen

Obst- und Gartenbauverein Trugenhofen e. V.

Einladung zum Ausflug nach Kehlheim / Kloster Weltenburg
am Samstag, 02.09.2023 
Wir laden alle Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins ein, 
die in geselliger Runde einen schönen Tag verbringen möch-
ten. Abfahrt um 8.00 Uhr an den Bushaltestellen in Trugenho-
fen. Fahrt nach Kehlheim, Befreiungshalle. Möglichkeit zum 
Mittagessen in der Stadt. Schifffahrt nach Weltenburg/Kloster 
mit Zeit zur freien Verfügung. Abendeinkehr auf der Rückfahrt.
Rückkehr gegen 20.00 Uhr.
Der Preis für Mitglieder beträgt Euro 30,00, Nichtmitglieder Eu-
ro 40,00, Kinder Euro 20,00. Der Reisepreis beinhaltet die Bus-
fahrt sowie die Schifffahrt nach Weltenburg/Kloster. Wir freuen 
uns auf eine rege Teilnahme und einen schönen Tag.
Anmeldung und Rückfragen bei Gerd Lang,  
Tel. 0176 51521724 oder WhatsApp bis zum 31.07.2023.
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ERSTES GIENGENER
BESTATTUNGSINSTITUT

KARL OTTO LEIBERSBERGER

Partner von:

07322.8598  07321.94 9100
www.leibersberger.de

Verschenke

2 Couches (Sofa) und diverse Kleinteile  
für Wohnung. Wegen Umzug. 

Tel.: 07327 9225458 

Suche für Privathaushalt in Dischingen, 
wöchentlich ca. 3 Stunden

Reinigungskraft
Telefon 0173 9070942

Das Nachrichtenblatt der Gemeinde Dischingen ist deren amtliches Mitteilungsblatt. 
Verantwortlich für den amtlichen und sonstigen  Inhalt ist Bürgermeister Dirk Schabel 
oder seine Vertretung im Amt. Anzeigen und Veröffentlichungen aller Art müssen 
spätestens am Montag um 14.00 Uhr schriftlich bei uns eingegangen sein.
Verlag und Herausgeber: Gemeinde Dischingen, Telefon 07327 81-27,  
Fax 81-43, E-Mail nachrichtenblatt@dischingen.de; Druck: BAIRLE Druck & Medien 
GmbH, 89561 Dischingen, Gutenbergstr. 3. Bezugspreis innerhalb Gemeindegebiet 
incl. 7 % MwSt. und Zustellentgelt jährlich 35,– €. Bei Postzustellung zuzüglich Porto. 
Anzeigenpreis pro Seite incl. 19 % MwSt. Farbdruck 486,50 €, S/W-Druck 308,– €.
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In tiefer Trauer und mit großem Schmerz nehmen wir Abschied von unserem langjährigen Freund und Musikerkollegen

Hubbi
In Worte kaum zu beschreiben, was wir mit Hubbi in 40 Jahren gemeinsamer Musikerzeit erleben durften. Zu Gründungszeiten 

der Nightflyers im Jahr 1983 war er es, der alle Bandmitglieder zu den Auftritten fuhr, da er als einziger einen Führerschein hatte.
Schnell zeigte sich, welches wahre Talent in ihm schlummerte. Er vermochte wie kein Zweiter seine Mitmenschen mit seiner 

humorvollen Art zu unterhalten. Er begann bei den Nightflyers mit dem Keyboardspielen und wechselte später zur Gitarre. Beim 
Marschieren war seine Pauke sein Ein und Alles. Unvergessen seine Trinksprüche, die ihn bis weit über die Landesgrenzen hinaus 

bekannt gemacht haben. Auch im Duo verstand er es, die Leute zu begeistern und zog mit seiner fröhlichen Art alle Zuhörer in 
seinen Bann. Er liebte den Bacardi und er war der hilfsbereiteste Mensch, den wir kannten.

Wir danken Hubbi für die wunderschöne gemeinsame Zeit, die für uns immer unvergesslich bleiben wird.

Hubbi, wir werden Dich für immer in unserer Erinnerung behalten … Du fehlst!

Unsere Gedanken sind bei seiner Uli und seinen Angehörigen.
Alex mit Familie               Bibo mit Familie

WIR SAGEN DANKESCHÖN 
40 Jahre die Nightflyers …

726

Mehrtagesfahrt:

Traditionelle Abschlussfahrt vom 
02.11. bis 04.11.2016 in den Bayerischen Wald 

Fahrt im modernen Reisebus durchs Donautal
2 Übernachtungen in einem guten ***Hotel, Ü/HP
mit musikalischem Abend beim singenden Musikantenwirt
Bayerischer Wald Rundfahrt (1/2 Tag)
Besuch einer Glashütte und einer Bärwurzerei
Programm im Büro ab 04.10.2016 erhältlich

Tagesfahrten:

Fahrt am 26.11.2016 zum Weihnachtsmarkt 
nach Bad Hindelang
 Abfahrt: 13.00 Uhr ab Neresheim, 
 Rückkehr: ca. 23.00 Uhr
 Preis: 28,00 € (incl. Eintritt 5,00 €)

Fahrt am 26.11.2016 zur Waldweihnacht 
nach Halsbach
 Abfahrt: 10.00 Uhr ab Neresheim, 
 Rückkehr: ca. 23.00 Uhr
 Preis: 30,00 € (incl. Eintritt 4,50 €)

Fahrt am 03.12.2016 zum Weihnachtsmarkt 
auf Hofgut Bäldleschwaige
 Abfahrt: 13.00 Uhr ab Neresheim, 
 Rückkehr: ca. 21.00 Uhr · Preis: 12,00 €

Fahrt am 03.12.2016 zum Weihnachtszauber 
nach Schwäbisch Hall
 Abfahrt: 13.00 Uhr ab Neresheim, 
 Rückkehr: ca. 22.00 Uhr · Preis: 18,00 € 

Fahrt am 10.12.2016 zum Dinkelsbühler 
Weihnachtsmarkt
 Abfahrt: 12.00 Uhr ab Neresheim, 
 Rückkehr: ca. 21.00 Uhr · Preis: 15,00 € 

Fahrt am 11.12.2016 zum Altdeutschen 
Weihnachtsmarkt nach Bad Wimpfen
 Abfahrt: 13.00 Uhr ab Neresheim, 
 Rückkehr: ca. 22.30 Uhr · Preis: 22,00 € 

Fahrt am 17.12.2016 zum Ludwigsburger 
Barock-Weihnachtsmarkt
 Abfahrt: 13.00 Uhr ab Neresheim, 
 Rückkehr: ca. 22.00 Uhr · Preis: 22,00 € 

Fahrt am 18.12.2016 zur Kuchlbauers 
Turmweihnacht nach Abensberg
 Abfahrt: 13.00 Uhr ab Neresheim, 
 Rückkehr: ca. 22.00 Uhr
 Preis: 15,00 €

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
durchgehend. Samstag von 7.00 bis 12.30 Uhr.

Alle Wurstwaren sind garantiert aus eigener Herstellung!
Heidenheimer Straße 37 · 73450 Neresheim

Telefon (07326) 6286 · Telefax (07326) 5793

Qualität 
         die überzeugt!

W

eil man weiß wo´s herkommt

Wir stellen uns
für Sie auf
den Kopf
Alle Angebote gültig
vom 26. 11. – 15. 12. 04

Alle Wurstwaren sind garantiert aus eigener Herstellung!

Heidenheimer Straße 37 • 73450 Neresheim
Telefon (0 73 26) 62 86 • Telefax (0 73 26) 57 93

Schinkenwurst/
Gelbwurst/Lyoner
abgebunden
 100 g d -.69
Paprikalyoner
sehr delikat
 100 g d -.99
Weißwürste super mager

 100 g d -.69
Schwäbische Maultaschen

100 g d -.55

Saitenwürste zart u. knackig

 100 g d -.79
Schweineschnitzel
 100 g d -.69
Hackfleisch gemischt

 100 g d -.49
Schmackhafte
Rinderrouladen
 100 g d -.79

Schon an Weihnachten gedacht?
Schwein, Rind, Wild und Geflügel jetzt bestellen

Neresheim

Metzgerei HauberAngebot vom 
29. 09. 2016

bis 05. 10. 2016

●  Schweineschnitzel
aus der Oberschale

               100 g   0,69  €

●  Hackfl eisch 
gemischt

               100 g   0,69  €

●  Kleine 
abgebundene 
Schinkenwurst

               100 g   0,89  €

●  Presskopf
mit Essiggurken

               100 g   0,89  €

●  Kalbskäse  
herzhaft und lecker

               100 g   0,79  €

●  Gelbwurst
mit oder ohne 
Petersilie

               100 g   0,69  €

●  Weißer 
Schwartenmagen

   leicht säuerlich

               100 g   0,89  €

●  Salami Rustica
    Italienischer Art 

grob und herzhaft

               100 g   1,39  €
   und auch ungarische     
   Art, leicht scharf mit   
   Paprika
               100 g   1,39  €

●  Gulasch  
gemischt sehr mager

               100 g   0,89  €

●  Eingelegter  
Sauerbraten

    aus Edelteilstücken 
vom Jungrind

               100 g   1,39  €

●  Zigeuner-
schälrippchen

    zum warm oder kalt 
Vespern

               100 g   0,79  €

Fahrt am Samstag, 08.07.2023 
 zur Bundesgartenschau (BUGA) nach Mannheim
Abfahrt:  07:00 Uhr Neresheim 
Rückkunft: ca. 20:00 Uhr in Neresheim 
Preis:  62,00 € inkl. Eintritt zur BUGA

Fahrt am Samstag, 22.07.2023  
  zum GEFRO Outlet nach Memmingen,  

weiter nach Ottobeuren in die Klosterkirche
Abfahrt:  10:00 Uhr Neresheim Friedhof  
 10:20 Uhr Ebnat Friedhof 
 10:40 Uhr Nattheim Rewe (hier haben sich die  
 Abfahrtszeiten geändert, bitte beachten)  
Rückkunft: ca. 17:30 Uhr in Neresheim
Fahrpreis:  25,00 €

Fahrt am Samstag, 02.09.2023  
  zu den Gartentagen auf Schloss Langenburg 
Abfahrt:  10:00 Uhr Neresheim Friedhof 
Rückkunft: ca. 18:00 Uhr in Neresheim
Preis:  36,00 € inkl. Eintritt

Fahrt am Samstag, 09.09.2023 
 zur Bundesgartenschau (BUGA) nach Mannheim
Abfahrt:  07:00 Uhr Neresheim 
Rückkunft: ca. 20:00 Uhr in Neresheim 
Preis: 62,00 € inkl. Eintritt zur BUGA

Fahrt am Samstag, 21.10.2023  
  neues Reiseziel, Infos folgen

Fahrt am Samstag, 11.11.2023  
 neues Reiseziel, Infos folgen

Programme und Leistungen im Büro der Omnibus Rupp GmbH,  
per Mail oder per Post erhältlich

Anmeldungen bei Omnibus Rupp GmbH, Badbrunnenweg 6/1,  
73450 Neresheim, Tel. 07326 7254, Fax. 07326 5803, 

E-Mail: info@omnibus-rupp.de

351



  Angebot vom 06.07.2023 
  bis 12.07.2023

Qualität, die überzeugt !

Öff nungszeiten: 
Montag, Dienstag, Donnerstag 

und Freitag von 7.00 bis 18.00 Uhr, 
Mittwoch und Samstag von 

7.00 bis 14.00 Uhr.

Frühstücken: montags – samstags 
von 8.00 – 11.00 Uhr  in unserem 

Vesperhock oder auf unserer Terrasse

MontagMontag

Schnitzel 
mit Pommes und Getränk 7,50 €

Mediterrane Bratwurst 

mit Speckbohnen und Soße  7,90 €

Dienstagienstag

Puten-Curry 
mit Asia-Gemüse  7,90 €

Schweinebraten 

mit Rosenkohl und Rahmsoße 7,90 €

Mittwoch

Kalbsbraten

mit Knödel und Rahmsoße 8,90 €

Pollo fi no   
mit Balkangemüse und Ajvar  8,50 €

DonnerstagDonnerstag

BLACK-BULL-BURGER

mit Wedges und Sourcream 8,90 €

Cordon blue
mit Spätzle und Salat 8,50 €

FreitagFreitag

Apfelstrudel

mit roten Beeren u. Vanilleeis 6,50 €

Überraschungsmenü

●  Hüttenspeck
heißgegart 100 g  1,39 €

●  Cabanossi
(Jägersalami) 100 g 1,19 €

●   Bierwurst 
mit Senfkörnern 100 g  1,19 €

●   Chili-Leberkäse 100 g  1,19 €

●  Schweineschnitzel  (aus 
dem Rücken o. der Oberschale) 
 100 g 1,29 €

● Kalbstafelspitz 100 g  2,39 €

●   Prinzessinnenbratwurst  –
* mit Feenstaub 100 g  1,19 €

   Empfehlung der Woche:

Schweinehalssteak mit 

Gyroswürzung

Heidenheimer Str. 37 · 73450 Neresheim 
Tel. 07326 6286 · Fax 07326 5793

bestellungen@haubersmetzgerei.de

Alle Wurstwaren sind garantiert Alle Wurstwaren sind garantiert Alle Wurstwaren sind garantiert Alle Wurstwaren sind garantiert 
aus eigener Herstellung!

Empfehlung der Woche:

Heidenheimer Str. 37 · 73450 Neresheim 

Metzgerei Hauber GmbH

Angebot vom 06.07.2023 

Montag

Mittagsmenü:
10.07. bis
14. 07. 2023

WIEDER INS

SCHWITZEN GERATEN

HERR HUBER FÄHRT MIR

MIT SEINEM ROLLI STÄNDIG DAVON

Gruppenleiter*in
Samocca

und Mitarbeiter*in 
Chocolaterie und 

Lebensmittel-
produktion (m/w/d)

Behindertenhilfe Ostalb,
Heidenheim

Mit dem QR-Code direkt zur  
Stellenanzeige. Bewerben Sie sich auf  
karriere.samariterstiftung.de  
oder per Telefon: 07022 / 505290

Kostenlose Beratung 
rund um die Pflege!
Liebevoll, professionell  
und immer zuverlässig

Häusliche „24 Stunden
Pflege und Betreuung“

Memminger Torstraße 16 –18 · 89537 Giengen / Brenz
Telefon 07322 9545080 · www.pflegekräfte-service.de

Jetzt informieren:

Gartenpflege, Neu- oder Umgestaltung 
des Gartens und vieles mehr ...
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Unsere Mittagstisch-Wochenkarte
vom 23.01. – 27.01.2023 (11:00 – 14:00 Uhr)

Maultaschensuppe  3,00 €

Beilagensalat  3,00 €

Currywurst mit Pommes  7,00 €

Rahmschnitzel mit Spätzle  7,50 €

Schweinesteak mit Speck und Käse 8,00 €
überbacken mit Kroketten  

Thai Curry mit Reis   6,50 €

Thai Curry mit Sesamhänchen mit Reis  8,00 €

Gerne beliefern wir Sie 
nach vorheriger Absprache auch. 

Bestellungen nehmen wir unter der 
Tel. 07327 355 entgegen.

Einen guten Appetit wünscht Ihnen das Team 
vom Landgasthof Goldenes Rössle Dischingen

Maultaschensuppe  3,00 €

Beilagensalat  3,00 

Currywurst mit Pommes  7,00 

Beilagensalat  3,00 Beilagensalat  3,00 

Currywurst mit Pommes  7,00 

Rahmschnitzel mit Spätzle  7,50 

Schweinesteak mit Speck und Käse 

Rahmschnitzel mit Spätzle  7,50 

Schweinesteak mit Speck und Käse 

  6,50 €

Thai Curry mit Sesamhänchen mit Reis  8,00 

Schweinesteak mit Speck und Käse 
überbacken mit Kroketten  

Thai Curry mit Reis 

Thai Curry mit Sesamhänchen mit Reis  8,00 

Gerne beliefern wir Sie 
nach vorheriger Absprache auch. 

Bestellungen nehmen wir unter der 

Rahmschnitzel mit Spätzle  7,50 

Beilagensalat  3,00 

Currywurst mit Pommes  7,00 

Rahmschnitzel mit Spätzle  7,50 

Thai Curry mit Reis 

Thai Curry mit Sesamhänchen mit Reis  8,00 

nach vorheriger Absprache auch. 

Bestellungen nehmen wir unter der 
Tel. 07327 355 entgegen.

Einen guten Appetit wünscht Ihnen das Team 
vom Landgasthof Goldenes Rössle Dischingen

 

 

UUnnsseerree  MMaarrkkttffeessttkknnaalllleerr  

Schweinebraten mit Spätzle und gemischtem Salat 

Schnitzel mit Pommes und gemischtem Salat 

Cheeseburger 240 g mit Pommes 

BBQ Burger 240 g mit Pommes 

jjeewweeiillss  ffüürr              1100,,0000  €€  

AAuußßeerrddeemm  llaaddeenn  wwiirr  SSiiee  aabb  ssooffoorrtt  hheerrzzlliicchh  eeiinn,,  
uunnsseerree  nneeuuee  EEiisskkaarrttee  zzuu  pprroobbiieerreenn!!  

Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen. 
Ihr Landgasthof Goldenes Rössle Dischingen 


